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I Überblick 
11 Zur Sıtuation 

1984 ante parras 

„hin Ministerralbeamtet richtet sıch nicht nach einem Roman“ 
Diese Antwort erhielt ıch auffmeinen Hınweis aufdas O well-Jahr 

1984 

In der Tat kann man fragen, was dıe moderne Entwicklung der 
Daten- und Kommunıkationstechniken mıt Orwell zu tun hat. 
Denn der ın den vıerziger Jahren von Orwell glanzend beschrie- 
bene, vom Giroßen Bruder regierte Unrechtsstaat Ozeanien 
kommt ohne moderne Datenverarbeitungstechnik aus, deren An- 
sätze damals weitgehend unbekannt waren. Orwell ınd zahl- 
reiche Beispiele aus der Geschichte zeigen vıelmichr, da 3 Diktatu- 
ren auch ohne dıe Entwicklung der Datenverarbeitung »ntstehen 
und sıch ausbreiten können Die Möglichkeiten einer untech- 
nıschen „Gleichschaltung“ haben viele von uns in der Vorgangen- 

heit noch erlebt. Die Diskussion über „1984“ bicıbt ab>r aktuell, 
wenn man dıe zum Teil veralteten Instrumente Orwells durch 
neue Entwicklungen, wie etwa dıe Kommunikationstzchniken. 

ersetzt. 

So etwas Ahnlıches wıe dıe Angst vor dem Großen Bruder, 

namlıch das Gefühl zahlıeicher Menschen, sıe könnten hılflloses 
Objekt einer für sıe nicht durchschaubaren Überwachung sein, 
war ın dıesem Frühjahr anlaßlıch der Volkszahlung deutlich zu 
beobachten. 

Als ıch daraufhin ın oflentlschen Veranstaltungen meine Über- 
zeugung dargelegt habe. daß dıe Menschen selbst, also Jeder cın- 
zelne Burger, seinen personlichen Freiheitsraum voı Fehlent- 
wıicklungen und Mißbrauchen der Datenveraibeitung schützen 
konne, wobeı ıhm dıe zur Datenschutzkontrolle eingerichteten 
Stellen behilflich sein würden, bin ıch auf Skepsis gestoßen 
Gerade der Verlauf’ der Volkszählung, ınsbesondere dıe Entschei- 
dung des Bundesverfassungsgerichts? vom Aprıl 1983 haben 
jedoch gezeigt, daß dieser Schutz starkeı wirkt als viele Burger 
geglaubt haben 

Wır sınd von Orwells Unrechtsstaat weıt entfernt. Trotzdem 
steht Orwell für die ständıge Aufgabe. alles zu tun, um das Entste- 

hen des von ıhm beschriebenen Staatswesens oder auch nur eines 
ahnlıchen Staatsgebildes, ja bereits gewisser Vorformen, dıe sıch 
ın diese Richtung entwickeln können, entschieden zu verhindern 
Aut den Datenschutz bezogen heißt dıes, daß wır mehr als bisher 

verpflichtet sınd, uber dıc mıt den Vorteilen moderner Datenver- 
arbcıtung verbundenen Nachteile nachzudenken, Unzulänglich- 
keiten abzustellen und das Unbehagen der Bürger sehr ernst zu 
nehmen. 

Allerdings darf bei eımem Vergleich der bisher auffetretenen 
Datenschutzprobleme nicht verkannt werden, daß die Volkszäh- 
lungsprobiematık zwar auf sehr breite Resonanz gestoßen ist, 
aber nıcht zu den schweıwiegendsten, tief ın die Persönlichkeits- 
sphare des Fınzelnen hineinreichenden Datenschutziragen ge- 
hört, wıe z.B der Umgang mıt Gesundheitsdaten 

Datenangst und „Übersensibihsierung“ 

Die Diskussion um die Volkszahlung hat folgendes deutlich ge- 
zeigt: Eın dıfferenziertes Bild von den wirklichen Rısiken der Da- 
tenverarbeitung ıst ın der Öffentlichkeit (noch) nicht entstanden 
Troizdem ıst eın wachsendes Datenbewußiseın beı den Bürgern 
zu beobachten, das häufig über das der Verwaltungsbeamten und 
auch einiger Polıtıker hinausreicht. So war für die Diskussion um 
die Volkszählung charakteristisch, wıe wenig selbst leitende Mit- 
arbeıter der offentlichen Verwaltung die Haltung der Burger rıch- 
tig einzuschatzen verstanden und wıc stark die Bürger durch wi- 
dersprüchliche Erklärungen, nıcht zuletzt von Politikern verschie- 
dener Parteıen, die den Gesetzen erst zugestimmt und sie an- 
schlıeßend krıtisiert hatten, verunsichert worden sınd 

Andererseits stand die Krıtik vielfach in keinem Verhältnis zur 
Reaktıon beı vergleichsweise schwerwiegenden Eingrifien, ınsbe- 
sondere dann, wenn dıe theoretischen Möglichkeiten der Daten- 
verarbeitung die Grundlage eines Horrorszenarıos bildeten und 
dabei dıe realen Möglichkeiten stark verzeichnet wurden. 

  
°° Abgedruckt ın Neue Jurist sche Wochenschnft 1983, 5 1307 

Sensiblen Reaktionen stand unsensibles Verhalten bei vielen 
anderen Problenıen gegenuber, so daß von eıner Übersensibili- 
sierung allgemein nicht gesprochen werden kann. Die Unsicher- 
heiten uber den Datenschutz sınd angesichts der sturmischen 
Entwicklung der Technik emersceits, der Berichterstattung ın den 
Medien und des kurzen Zeitraumes, ın dem Datenschutzüber- 
legungen diskutiert werden, andererseits nıcht verwunderlich. 

In der Diskussion über eınen vernunftigen Datenschutz ware 
daher eıne Versuchlichung wunschenswert 

Die Burger aıs Betroffene 

Die Diskussion um die Volkszählung hat mıt eınem Vorurteil 
grundlich aufgeraumt. Daß nämlich nur gescllschaftliche Minder- 
heiten vom Datenschutz betroffen werden Um keine Mißver- 
ständnısse aufkommen zu lassen‘ Auch der Bürger, der sıch nıcht 
rechtstreu verhält, hat Anspruch darauf, daß ıhm gegenüber dıe 

Datenschutzgesetze peinlich genau beachtet werden Daß aber 
der Umgang mit den Daten ım Grunde jeden angeht, das istın der 
Diskussion deutlich geworden. Die Vielzahl von Fällen aus der 
alltäglıchen Iatenschutzpraxis zeigt, wıe leıcht der Einzelne auf- 
grund von Zufällen ın die „Mühlen“ des Apparates gelangen 
kann. 

Die Rolle der Datenschutzbeauftragten 

Viele Kritiker der Volkszahlung haben erwartet, daß sich dıe 
Datenschutzbeauftragten ıhren Unmut vollständig zu eigen 
machen und sich an dıe Spitze eıner Boykottbewegung setzen. 
Dies wollten und durften sıe nıcht. Nach meiner Auffassung wäre 
damit meiner Aufgabe, den Datenschutz der Bürger zu fordern, 
langfristig nıcht gedient. Die mehreren tausend Bürgeranliegen, 
die ich seıt Beginn meiner Tätigkeit bearbeitet habe, erfordern 
vor allem dıe Kleinarbeit am Einzelfall, um für den Bürger günstı- 
ge Entscheidungen zu erreichen Als vor allem Emotionen wek- 
kender Kampfbegriff, den man dem jeweiligen politischen 
Gegner vorhält, wäre der Datenschutz nıcht geeignet,'in dıesen 
zahlreichen Einzelfällen dem Bürger gegenüber der Verwaltung 
zu helfen. 

Erstrebenswert wäre vielmehr, wenn möglıchst in allen polıtı- 
schen Parteıen Eınıgkeit über eınen Kernbestand an Daten- 
schutzvorstellungen bestunde. Der Datenschutz muß deswegen 
nıcht aus der politischen Diskussion herausgehalten, sondern 
nach meiner Auffassung gerade in die politischen Parteien 
hineingetragen werden. Dieses zu fördern muß mein Ziel seın, 
wenn ıch einen moglichst großen Teil meiner Aufgaben befriedı- 
gend lösen möchte. Boykottaufrufe schaden diesem Ziel. 

Darüber hınaus konnte ıch der Seite der uneingeschränkten 
Kritiker nıcht beitreten, weıl ıch als Datenschutzbeauftragter ord- 
nungsgemäß zustandegekommene Gesetze respektieren muß. 
Bedenken mußten allerdıngs während des Gesetzgebungsverfah- 
rens und gegenuber dem Bundesverfassungsgericht geäußert 
werden. Beides ıst geschehen. 

Da die Datenschutzbeauftragten feststellen mußten, daß diesen 
Bedenken nıcht überall hinreichend Rechnung getragen wurde, 
war es konsequent, daB sıe auf der Basis des Volkszählungsgeset- 
zes einen Forderungskatalog aufstellten, der die Verfassungs- 
maäßigkeit der Durchführung des Gesetzes sıcherstellen sollte. 

Die Erfahrungen mit der Volkszählung zeigen, daß die aufge- 
tretenen Probleme - zumindest zu eınem erheblichen Teil - 
durch eıne rechtliche Regelung, dıe dem Forderungskatalog der 
Datenschutzbeauftragten entspricht, hätten vermieden werden 
können. Für eine derartige Regelung würde allerdings ebenso wie 
für jede andere gelten, daß sie keine absolute Garantie für die 
Eınhaltung bieten kann, da Verstöße nıemals völlig ausgeschlos- 
sen werden können, Es kann sich immer nur darum handeln, dıe 
Chance eines erfolgreichen Mißbrauchs möglichst klein zu hal- 
ten. Es hat keinen Sınn, wegen der denkbaren Mißbrauchsmög- 
lichkeit Neues zu hoykottieren, weil die Verweigerung ebenso wıe 
dıe schrankenlose Durchsetzung bestimmter Maßnahmen den 
Ausgleich verschiedener, durchaus berechtigter Interessen 
unmöglıch macht. Unsere pluralistische Gesellschaft ıst von der 
Verfassung und der Sache her aufeinen derartigen Ausgleich an- 
gelegt. Die Wirksamkeit rechtlicher Regeln, dıe auf solchen 
Ausgleich gerichtet sınd, überzeugen gerade kritisch denkende 
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Burger haufig nicht, obwohl keine rechtlich zulassıge und auch 
keine vernünftige Alternative ersichtlich ıst Umso wichtiger ıst 
es, dıe zugunsten des Bürgers geschaffenen Rechtsregiin ener- 

gısch durchzusetzen 

12 Fortentwicklung des Datenschutzrechts 

Unter den gesetzgebertschen Maßnahmen, dıe ım Berichtsjahr 
von Eınfluß auf dıe Sıtuation des Datenschutzes waren, hatte 
wıederum” cıne Änderung des Bundeskindergeldgesetzes nega- 
tive Auswirkungen‘ Nämlich dıe ım Gesetz zur Wiederbelebung 
der Wırtschaft und Beschaltigung und zur Entlastung des Bundes- 
haushalts (Haushaltsbegleitgesetz 1983'') vorgenommene Ände- 
rung der $$8 ff. Danach wird das Kindergeld für das zweite und 
jedes weitere Kınd stufenweise bis auf einen bestimmten Sockel- 
betrag gemindert, wenn das Jahreseinkommen des Berechtigten 
und seines nıcht dauernd von ihm getrennt lebenden E 1egatten 
eınen bestimmten Freibetrag um eine Mındestsumme übersteigt. 

Diese Bestimmung macht es erforderlich, daß der Besechtigte 
sowohl sein eıgenes als auch das Einkommen seines Ehepatten an 
dıe Kındergeldstelle mitteilt, wenn er uber den Sockelbetrag bin- 
ausgehende Leistungen beansprucht. Fur die Mitarbeiter des 
offentlichen Dienstes, für dıe das Kındergeld vom Dienstherren 
ausbezahlt wırd, besteht dıe Gefahr, daß nunmehr auch das Eın- 
kommen des yeweiligen Ehegatten ın dıe Personalakte Eingang 
findet Der vollzug der Bestimmung hat daruber hinaus gezeigt, 
daß sıch dıe Kındergeldstellen nıcht entspiechend deı gesetz- 
lıchen Vorgabe mit der Summe des Jahreseınkommens begnü- 
gen, sondern mittels eines entsprechenden Formblaties cıne 
detaillierte Aufstellung der Einkünfte des Ehegatten verlangen. 
Dies wird damıt begründet, daß dem (hierzu berechtigten) 
Finanzamt eıne genaue Überprüfung möglıch sein müsse. Die 
Konferenz der Datenschutzbeauftragten hat diese Vorgehens- 
weise mißbilligt und wenigstens einen datenschutzfreundlichen 
Vollzug des Gesetzes gefordert 

Als eıng Rucknahme von Datenschutzregelungen steilen sıch 
dıe im Rahmen der Verabschiedung des 3. Kapitels desX Buches 
des Sozialgesetzbuches vorgenommenen Änderungen des $71 
SGB X dar‘. Danach ist nunmehr dıe Offenbarung von Sozıal- 
daten auch zulässig an Kreiswehrersatzamter sowie an dıe 
Auslanderbehörden, um diesen ausländerrechtlich zulässige 

Maßnahmen zu ermoglichen. Das zuvor bestehende Verbot der 
Offenbarung von Sozıaldaten an dıe Auslanderbehörd war ın 

vielen Fällen nıcht eingehalten worden. 

Von großer, wenn auch wegen der allııerten Vorbehaltsrechte 
für Berlin nur mıttelbarer Bedeutung ist die Verabschiedung des 
4 Gesetzes zur Anderung des Gesetzes über Personalausweise, 
aufgrund dessen der sogenannte fälschungssichere und maschı- 
nenlesbare Personalausweis bundesweit eingeführt werden soll 
(vel. dazu unten 2.5)®. 

Für den Berliner Landesgesetzgeber stellt die Verabschiedung 
de» Gesetzes zum Staatsvertrag über Bildschirmtext (Btx-Zustim- 
mungsgesetz Berlin den datenschutzrechtlich bedeutendsten 
Schritt dar” Für die Entwicklung der Neuen Medien wurden hıer 
datenschutzrechtliche Regelungen vorgegeben, die auch für dıe 
kunftigen Medıengesetze von großer Bedeutung seın werden (vgl. 
unten 21) 

Erwahnenswert ist ferner dıc Verabschiedung eines ersten 
Gesetzes zur Ausführung des Melderechtsrahmengesetz.s”, mit 
dem der Begriff der Hauptwohnung im Gesetz über das Melde- 
wesen an die Vorgaben des Melderechtsrahmengesetzes angepaßt 
wurde In Beratung ist auch ein Gesetz zur Anderung des Feuer- 
wehrgesetzes, nach dem beı Großschadensereignissen die zur 
Hilfeleistung eingesetzten Kräfte berechtigt sınd, die Personalien 
Verletzter, Erkrankter, Obdachloser oder Evakuierter ohne weite- 
res zu erheben, an eine für die Auskunftsertcilung zuständige Be- 
hörde zu übermitteln und sie den Angehörigen oder sonstigen 
Berechtigten mitzuteilen. 

  
"Vgl bereits Jahresbericht 198°, 8 5 12 
9 BGBI LS 1857, vom 23 Dezeriber 1982.GVBl $ 218” vom 3 Deze nber 1982 

SUORGBI LS 14%0 vom 9 November 1982, GVBt 5 2002 vım 3 Dezember 1982 

9 BGBi S 194 vom | Marz 1983 
"GVBl S 971 ınm 7 Julı 198, 
9 GVBl S 434 vom 15 Marz 1983 
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Mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Volkszah- 
lung vom 15 Dezember 1983” hat dıe Rechtsprechung den 
Datenschutz als Recht des Bürgers, grundsatzlich selbst uber 

Erhebung. Speicherung, Verwendung und Weitergabe scıner per- 

sonlichen Daten zu entscheiden, einen hervorragenden grund- 

rechtlichen Rang eıngeraumt. Einschränkungen dieses Grund- 
rechts sınd danach nur ım überwiegenden Allgemeininteresse zu- 
lassig. Das ın seıneı Bedeutung weit über dıe Volkszahlung hın- 
ausreichende Urteil werde ıch sorgfältig daraufhin analysıeren, 
welche Auswirkungen es auf geltende Gesetze, Gesetzgebungs- 
vorhaben und dıe Verwaltungsprax:s hat 

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat sıch in zwei Entscheidungen 
zu der lange umstrittenen Frage geäußert, unter welchen Voraus- 
setzungen Patienten cın Recht auf Emsicht ın ärztliche Unter- 
lagen haben Der BGH hat bestätigt, daß der Patient gegenüber 
dem Arzt oder einem Krankenhaus grundsätzlich auch außerhalb 
eınes Rechtsstreits Anspruch auf Finsicht in die ihn betreffenden 
Krankenunteriagen hat, soweit sıe Aufzeichnungen über objek- 
tive physische Befunde und Berichte über Behandlungsmaßnah- 
men (Medikation, Operation usw ) betreffen. Dabeı hat der BGH 
auch zur Art und den Grenzen einer solchen Einsichtsgewahrung 
Stellung genommen Erneut unterstrichen wurde das „therapeu- 
tische Privileg“, durch das der Patient vor gesundheitlichen Schä- 
den geschützt werden soll, dıe gerade durch die Auskunft über 
seine tatsächliche Erkrankung zu befürchten sınd 

In einer gleichzeitig ergangenen zweiten Entscheidung hat der 
BGH die Geitung dieser Grundsatze für den Bereich psychnatrı- 
scher Behandlungen eingeschränkt. Er stutzt dies vor allem dar- 
auf, daß hier eine klare Trennung zwischen objektiver und subjek- 
tıver Seite der therapeutischen Maßnahmen nıcht möglich seı 

Als Vorinstanz hatte das Berliner Kammergericht hierzu eine 
gegenteilige Auffassung vertreten’®. 

In Berlin hat das Kammoergericht eine rechtskräftige Entscheı- 
dung zu der Frage gefällt, unter welchen Voraussetzungen Sozıal- 
daten über den Aufenthalt eınes Sozialleıstungsempfängers an 
Sirafverfolgungsbehörden offenbart werden durfen'", Diese Ent- 
scheidung dürfte nur der Anfang für die Aufarbeitung der 
vielfältigen Probleme des Sozialdatenschutzes durch dıe Recht- 
sprechung sein (vgl unten 27 ) 

2. Kontrolle der Linhaltung der Datenschutzvorschriften 
- Schwerpunkte - 

Die für 1983 vorgesehenen Schwerpunkte!? - Überprüfungen 
und Beratungen ımı Bereich Neue Medien, kulturelle Einrichtun- 

gen, Öffentliche Sıcherheit, Datenverarbeitung bei Eigenbetrie- 
ben und im Gesundheitswesen - habe ich wie vorgesehen, in An- 
griff genommen. Durch den mit der Volkszahlung verbundenen 
Arbeitsaufwand werden einzelne Arbeiten im Bereich öffentliche 
Sicherheit und im Gesundheitswesen - spater als vorgesehen - 

erst 1984 abgeschlossen werden können. 

21 Neue Medıen 

Von aktueller Bedeutung für den Datenschutz be: Neuen 
Medien ıst vor allenı das Bildschirmtextsystem, dessen schritt- 

weise Ausbreitung auf das Bundesgebiet anläßlich der Internatıo- 
nalen Funkausstellung Berlın ım Herbst 1983 begonnen hat, 
sowie das Kabelpilotprojekt Berlin, für das der Senat eine 
gesetzliche Regelung vorbereitet. 

Fur die verschiedenen Projekte, die noch während der Pla- 

nungsphase starken Veränderungen unterlagen (Bıldschirmtext, 
Kabelpilotprojekt und Kabelkommunikation), hatte ıch jeweils 
Vorschläge zur Ausgestaltung des Datenschutzes vorgelegt 
Damit soll erreicht werden, daß typischen Gefahren beim 
Umgang mıt personenbezogenen Daten, die bei Diensten der 
Neuen Medien entstehen können, bei der technischen, organisa- 
torischen und rechtlichen Ausgestaltung von vornherein begeg- 
net wird. Fur den Bildschirmtext hat sıch dieses Verfahren 

®EBYR 209 1983 ua 
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bewahrt, da dıe den Datenschutz betreffenden Vorschlage weıt- 

gehend verwirklicht worden sınd. Diese Feststellung darf aber 

nıcht zu der Annahme verleiten, dıe Daterischutzdiskussion sei 

auf dem Gebiet des Bıldschirmtextes abgeschlossen Mit der bun- 

desweiten Ausbreitung kommt vielmehr die Phase, ın der sıch 

erst erweisen muß, ob sich dıe Regeln ın der Praxıs bewähren 

oder ob Fehlentwicklungen ein Nachsteuern des Gesetzgebers er- 

forderlich machen. 

Brldschirmiext 

Der 1983 ın Kraft getretene Staatsvertra, enthalt erstmals für 

das gesamte Bundesgebiet geitende Datenschutzvorschriften für 

eınen Bereich der Neuen Medien. Mit ıhrer Hılfe sollen perso- 

nenbezogene Daten etwa beı der Warenbestellung ın kaufhäu- 

sern, bei Transaktionen im Verkehr mıt Banken und Sparkassen, 

beı Buchungen von Reısen, beı Tests durch psychologische Insti- 

tute, bei Fınanzierungsberatungen eic geschützt werden. Damıt 

ıst das Stadium der Diskussion, das 1980 mit den Grundsatzen 

der Datenschutzbeauftragten bei den Neuen Medien vom 11. De- 

zember 1980 begann und von den bemerkenswerten Abschluß- 

berichten zur Begleitforschung in Berlın und Nordrhein-West- 

falen fortgeführt wurde, vorerst abgeschlossen Dabei ıst positiv 

festzustellen. daß ın der mehnjahrigen Diskussion der wesentliche 

Teı) der Datenschutzforderungen ım Staatsvertrag verankert 

werden konnte Auf die als Anlage beigefugte Synopse der eınzel- 

nen Vorschlage und ıhrer Verwirklichung ım Staatsveitrag wird 

verwiesen!" 

im folgenden werden noch eınmal dıe Punkte dargestellt, dıe 

bisher nıcht oder nıcht vollständig ım Gesetz berücksichtigi wor- 

den sınd. Ich werde die Praxıs ın den nachsten Jahren aufmerk- 

sam daraufhin beobachtın, ob ınsoweit ein Regelungsbedarf be- 

steht und werde entsprechende Vorschläge an den Senat und das 

Abgeordnetenhaus herantragen. 

Die Datenschutzbeauftragten hatten sıch dafür ausge sprochen, 

daß die Abrechnungsdaten nur von der Bundespost aufbewahrt 

und damıt den Anbsetern ın personenberogener Form nicht be- 

kannt werden. Um den Etat der Post nicht zu schr zu belasten, hat 

der Gesetzgeber eine Lösung gewahlt, die es ın Einzelfällen 

- wenn Schuldner sıch beharrlıch weıgern, ihre Schuld zu bezah- 

len - gestattet, daß die Daten der Teilnehmer an die Anbieter 

übermittelt werden. Solern sıch dıe Zahl dieser Falle in engen 

Grenzen halt, erscheint mir dıeses Verfahren datenschutzrecht- 

lich durchaus vertretbar Eıne endgultige Beurteilung wird davon 

abhangen, ın welchem Umfang derartige Übermittlungen von der 

Post erfolgen. Dies werde ich ın den nachsten Jahren beobachten 

Das Gutachten, das Professor Dr Hans-Ullrich Gallwas im Rah- 

men der Begleitforschung abgegeben hat, kommt u a. zu der bis 

dahın nıcht erhobenen Forderung, daß dıe Anbieterfunktion und 

die Funktion des Betreibers eines externen Rechner, voneinan- 

der getrennt sem sollten. Dahinter steckt die begründete Befürch- 

tung, daß Anbieter, dıe gleichzenig mit eigenen externen 

Rechnern am System beteiligt sind, wesentlich erweiterte Mog- 

lichkeiten zur Verwendung der aus dem Sysiem kommenden per- 

sonenbezogenen Daten haben Aufgrund ihrer aus dem öffent- 

lichen Bereich ausgelagerten Speicher- und Verarbeitungspoten- 

tiale wırd eın unkontrollierbarer Datengebrauch befürchtet. Eıne 

funktionale Trennung zwischen Anbieter und Betreiber externer 

Rechner würde zwar den Datenschutz erheblich verbessern, da 

dıe Flexsbilitat des Anbieters hinsichtlich des Gebrauchs der 

Daten durch das Interesse des Service-Rechenzentrums 
an einem 

ordnungsgemäßen und datenschutzgerechten Betriebsablauf be- 

schrankt werden kann. Die Forderung nach der Funktionen- 

trennung würde allerdıngs erhebliche Anderungen der gegenwär- 

tigen Praxis zuf Folge haben. Die Erfahrungen der nachsten Jahre 

müssen zeigen, ob für eine derartige Regelung tatsächlich Bedarf 

besteht. 

Im Berlner Btx-Zustimmungsgesetz ist auch der Forderung 

nach eıner einheitlichen Datenschutzkontrolle weitgehend Rech- 

nung getragen. Die Regelung entspricht der von mir vertretenen 

Rechtsauffassung, daß es sich beı der Eröffnung der Neuen 

Medien, wıe auch des Bildschirmtextes um eine Veranstaltung 

der jeweiligen Lander handelt, dıe damıt auch dıc sich aus der 
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Eroffnung der Kommunikationswege ergebenden „Verkehrs- 

sıcherungspflichten“ tragen. Unter diesem Blickwinkel erklart 

sich die Aufgabe der Datenschutzbeauftragten u beobachten, ob 

die Landesverwaltungen dıesen Pflichten nachkommen. Daneben 

bleıbt die gesetzliche Zuständigkeitsverteilung 
zwischen der Auf- 

sıcht über den privaten Bereich und der Kontrolle des offent- 

lichen Bereichs bestehen. Dies hat für Bildschirmtext zur Konse- 

quenz, daß das einheitliche technische System nur kontrolliert 

werden kann, wenn die zustandıgen Stellen eng zusammenarbeı- 

ten. Vorschläge für eine entsprechende Zusammenarbeit werden 

von den Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder zur 

Zeit vorbereitet. 

Eıne mit den Neuen Medien verbundene Rechtsfrage war dıe 

nach der Abgrenzung von Bundes- und Landeskompetenzen, wOo- 

beı sich das Problem der Eınordnung der Btx-Zentralen zuspitzte 

Von mir wırd weıterhin dıe Auffassung vertreten, daß die Btx- 

Zentrale. soweit sıe Nutzungsaufgaben wahrnimmt, vom Landes- 

beauftragten zu kontrollieren ist. Um unnötige Kontroversen zu 

vermeiden, werde ıch mich - soweit meine Tätigkeit über dıe In- 

formationssammiung hinausgeht - um eine Abstimmung mıl 

dem Bundesbeauftragten bemühen. 

Im Rahmen eıner gemeinsamen Bestandsaufnahme hat Ende 

September ım Fernmeldetechnischen Zentralamt der Deutschen 

Bundespost eine Informatıonsveranstaltung 
stattgefunden, an der 

Datenschutzbeauftragte aus Bund und Ländern teilgenommen 

haben Dabe: hat dıe Deutsche Bundespost nunmehr auch daten- 

schutzrechtlsch relevante Details der technischen Ausgestaltung 

des Bildschırmtextsystems, insbesondere zur Speicherung perso- 

nenbezogener Daten für Betriebs- und Abrechnungszwecke den 

Datenschutzbeauftragten 
des Bundes und der Lander bereitge- 

stellt. Ziel der Bestandsaufnahme ıst, festzustellen, ob das Bild- 

schirmtextsystem den Anforderungen des Bıldschirmtextstaats- 

vertrages und den Datenschutzvorschriften 
entspricht. 

Im vergangenen Jahr ıst bei der Nutzung des Bildschirmtextes 

eine Gruppe von Fällen aufgefallen, in denen Teilnehmer im 

Namen anderer Teilnehmer beleidigende oder belästigende 

Äußerungen über Bildschirmtext verbreitet haben. Diese Mıß- 

brauche traten verstärkt beı den Teilnehmern auf, die keın persön- 

liches Kennwort eingegeben hatten. In diesen Fällen konnten 

sich Dritte, sofern ıhnen dıe Teilnehmernummer bekannt war, als 

fremde Teilnehmer ausgeben. Um die Jahreswende 1982/83 hat 

dıe Post daher ıhre Software so verändert, daß zusätzlich die Eın- 

gabe eınes personlichen Kennwortes erforderlich wırd. Damit hat 

sıch die Chance eines Mißbrauchs erheblich reduziert. Sıe kann 

weiter durch eınen Wechsel des Kennwortes in bestimmten Zeit- 

abständen verringert werden. 

In Zukunft ist zu prufen, ob sıch die jetzt geltenden rechtlichen 

Vorschriften ın der Praxıs bewähren und wie ıhre Einhaltung kon- 

troliert werden kann. Hier bestehen insbesondere für den Be- 

reich der privaten, an das Netz angeschlossenen Computer erheb- 

liche Zweifel. Es wird eıne besondere Aufgabe der Datenschutz- 

beauftragten sen, zusammen mit den zuständigen Stellen für 

eine sorgfeltige Kontrolle zu sorgen. Sollte dies nıcht möglich 

sen, müßte dıe daraus resultierende Frage nach einer Anderung 

der Vorschriften erneut diskutiert werden. 

Enisprechend der Vorgabe von 83 Abs.3 Bıildschirmtext- 

Zustimmungsgesetz werde ıch künftig im Rahmen des Jahres- 

berıchtes über dıe festgestellten Mängel und meıne Vorschlage zu 

ıhrer Behebung und zur Verbesserung des Datenschutzes 

berichten. 

Kabelpıloiprosekt 

In Berlin soll auf der Grundlage des Beschlusses der Minıster- 

präsıdenten der Länder vom 11. Mai 1978 ein Pilotprojekt durch- 

geführt werden, mit dem die Möglichkeit der Verbreitung von 

Kommun:kationsdiensten über Breitbandkabel erprobt werden 

soll (Kabelpılotprojekt). Dadurch sollen dem Teilnehmer neue 

Breıtbanddienste, z.B der Empfang bewegter Bilder, dıe Benut- 

zung eines Ruckkanals, Fılmabruf etc. eröffnet werden. Darüber 

hinaus könnten „Fernwirkdienste“ eingesetzt werden, dıe „fern- 

wirken“, z.B Geräte in der Wohnung an- und abschalten, und 

„fernmessen“, z.B. elektronisch die Zählerstände bei Elektrizität, 

Gas und Wasser ablesen.
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Aus diesem umfassenden Angebot konnen sıch auch aus 
datenschutzrechtlicher Sıcht besondere Gefahren ergeben 
Neben den beim Bildschirmtext beobachteten Gefahren, dıe sıch 

angesıchts des großen Angebots beim Kabelpilotprojekt verstar- 

ken, ıst besonders dıe Moglichkeit ernst zu nehmen, daß mıt den 
Diensten des Fernwirkens und Fernmessens ın den veifassungs- 
rechtlich besondeis geschützten hauslichen Bereien (Art 13 

GG} eingegriffen werden kann Zum Schutz diese: Sphäre sınd 
ebentalls bereichsspezifische Datenschutzvorschriften erforder- 
lıch 

Ursprunglich beabsichtigte der Senat. für das nur auf ınen kur- 
zen Zeitraum angelegte Kabelpılotprojekt keine gesetzliche 
Grundlage, sondern ausschließlich privalrechtliche Rahmen- 

bedingungen zu schalten Gegen dıeses Vorhaben hat e ıch Be- 
denken, weıl der Datenschutz ım sogenannten prıvaten Bereich 
nıcht den strengen Anforderungen unterliegt wıe ım oflentlichen 
Bereich. Zudem gehe ıch davon aus, daß es sıch beı deı Bereitstel- 
lung neuer Kommunıikationsdienste um eine olfentlich“ Aufgabe 

handelt Mit dieser Aufgabe ıst dıe Verpflichtung des jeweiligen 
Landes verbunden, Mıßbrauchen und Fehlen’wicklungen zu be- 
gegnen. Das Land trägt also auch hier cıne Art Verkehrssiche- 
rungspflicht. Angesichts der zeitlich begrenzten Bedeutung des 
Kabelpilotprojcktes hatte ıch meine Bedenken gegen tie privat- 
rechtliche Form jedoch zurückgestellt, als sıch der Senat mır 
gegenuber bereit erklärt hatte, daß durch dıe Wahl der prıvat- 
rechtlichen Form (GmbIf) keine Verschlechterung der daten- 

schutzrechtlichen Sıtuation eintreten würde. Dies wu:de durch 
eine sogenannte Unterwerfungsklausel sichergestellt. 

Zur Gewahrleistung des Datenschutzes beim urspru.glich ge- 
planten Kabelpilotprojekt Berlın hatte ıch ausführliche Vor- 
schlage vorgelegt, dıe ın ıhrem Regelungsgchalt Art. 9 Btx-Staats- 
vertrag entsprechen und dıe Kontrolle des Datenschutzes durch 
den Berliner Datenschutzbeauftragten sicherstellen. 

In den Entwurf des Gtundvertrages für das Kabelpi.otprojekt 
Berlın wurde daraufhin tolgende Datenschutzvorschrift ın $7 auf- 
genommen 

Die Trägerorganisation unterwirft sıch der Kontrolle Jes Berti- 

ner Datenschutzbeauftragten und verpflichtet sıch, dıesen ın ent- 

sprechender Anwendung von $25 Berline: Datenschut, gesetz zu 
unterstützen Kontrollbefugnisse anderer Stellen bleiben unbe- 
ruhrt 

Die materiellen Datenschutzregelungen sollten in «ie allge- 
meinen Geschaftsbedingungen Eingang finden. 

Zwischenzeitlich plant der Senator für Kulturelle Angelegen- 

heiten, fur das Kabelpilotprojekt eine auch von mır befurwortete 
gesetzliche Grundlage zu schaffen. Er bekennt sich damit nun- 
mehr erfreulicherweise eindeutig zur offentlıchen Verantwortung 
für das Kabeipilotprojekt Aus ıhr ergibt sıch auch dıe logısche 
Konsequenz, daß der öftentliche Datenschutz für dıe Neuen 
Medıen und das Kabelpıtotprojekt gelten muß Dieses Verfahren 
hat den Vorteil, daß nunmehr auch dıe materiellen Vorschläge 
zum Datenschutz gesetzlich geregelt werden 

Enmchlurgstenderzen de KRantkommman ana 

Im Rahmen der noch vom Senator tu; Wissenschaft u id Aultu- 
relle Angelegenheiten eingesetzten Kommission für ein Medıen- 
erprobungsgesetz hatte ich Gelegenheit, mıch uber den aktuciien 
Stand der Technik sowie dıe praktıschen Möglichkeiten von Kom- 

munıkationssystemen zu unterrichten Folgende für den Daten- 

schutz relevante Probleme haben sich dabeı herausgestellt 

1. Die Programmauswahl und Steuerung anderer Konmunıka- 
tionsvorgänge erfolgt mit Hilfe von mıkroprozessorgesteuer- 
ten dezentralen Einrichtungen, sogenannten Konvertern. 
Diese sollen in der Wohnung oder vor dm Haus des Abneh- 
mers installiert werden. 

2. Mit Fernwirkdiensten, wıe z.B. Fernniessen, Fernunzeigen, 
Ferneinstellen, Fernschalten sollen Dienste angeboten wer- 
den, dıe aufgrund des Rückkanals beı der Kabelkonmunika- 
tion moglıch werden und ın erheblichem Umfange ın dıe Prı- 
vatsphäre des Wohnungsinhabers eindringen konnen So 
konnten standıg Strom-, Wasser- und Gasverbrauch abgele- 

sen werden E> kornten besummte Getale eın- und ausge- 

schaltet werden Es besteht die Moglichkeit, dureh ınstal- 

lierte Kameras etwa die Wohnung zu uberwachen, um beı 

alteren Mıtburgern die hausliche Pflege zu erleichtern. 

Der Anschtuß von pr aten Endeinrichtungen bei der Teiekom- 
munıkatıon (im allgemeinen Fernsehgeräte mıt Tastaturen, aber 

auch Kameras) an das Netz erfolgt uber mikroprozessorgesteuerte 
Konverter Ex ıst noch offen, ob diese Konverter bei jedem Teil- 
nehmer ınstallieıt werden oder aber als sogenannte Vorfeldein- 
rıchtungen niehrere Teılnehmeranschlusse steuern sollen (7.B 

alle Anschlüsse cınes Huuses) 

Der Konverter erfullt folgende Funktionen: 

- Auswahl der vom Teilnehmer gewünschten Programme da- 
durch, daß ce: das Funktionsmodul und damit dıe Endeinrich- 

tung auf dıe gewunschte Empfangsfrequenz einstellt, 

— Aussendung der Empfängerkennung zur Identifizierung des 
Teilnehmers, Berechuigungsprüfung (vergleichbar mıt Btx) 
und Entschlüsselung, sofern die übertragenen Sıgnale ver- 
schlüsselt sınd (evtl sınnvoll bei Pay-TV), 

- Verwaltung von codezahlgeschützten Kanälen (eınıge Kanäle 
können möglıcherweise nur sichtbar gemacht werden, wenn 
der Empfänger eınc bestimmte Codezahl eingibt), 

— Sperrung von Teilnehmereintschtungen, 

- Durchfuhrung von Alarmierungsfunktionen von der Zen- 
trale aus (es wird die Moglichkeit geben, daß Teiinchmern, 
deren Finrichtungen ın Betrieb oder ın einem sogenannten 
Stand-by-Betrieb sind, bestimmte Nachrichten sichtbar ge- 
macht werden konnen) 

Die Funktionen des Konverters können vom Teilnehmer ın 
sınem vorgegebenen Maße (Programmauswahl, Auswahl von 
Diensten usw.) gesteuert werden. Von eıner Zentrale aus sınd sıe 
über eınen schmalbandıgen Datenkanal programmierbar. Ferner 
können bestimmte gespeicherte Daten. etwa zur Gebuhren- 
berechnung abgerufen werden 

Das Leistungsprofil der Konverter, dıe nach Angaben der Deut- 
schen Bundespost nıcht Bestandteil des Postnetzes scin werden, 
ıst wesentlicher Ansatzpunkt für Datenschutzüberlegungen. Hier 
entscheidet sıch, oh es Anbietern möglıch seın wird, Daten über 
das Benutzerverhalten zu gewinnen, aus denen sich Benutzerpro- 
file ableiten lassen. Unter Datenschutzgesichtspunkten ıst es 
daher wichtig, daß eıne öffentlich-rechtlich organisierte Kabel- 

zentrale folgende Funktionen wahrnimmt 

- Bereitstellung der Konverter 

— Steuerung und Programmierung der Konverter 

- Sammlung de; abrechnungsrelevanten laten und Inkasso 

- Abrechnung mit Anbietern 

Die Fernwirkdienste reichen ın die Wohnung des Betroffenen 
hinein. Wegen der durch Art. 13 GG garantierten Unverletzlich- 
keit der Wohnung dürfen derartige Eingriffe nur unter ganz be- 
sonderen Voraussetzungen vorgenommen werden. 

Daher habe :ch folgende Regelung vorgeschlagen: 

(b Angebote, dıc ferngesteuert in der Wohnung von Teılneh- 
mern Messungen vornehmen oder andere Wirkungen auslösen 
(Fernwirkdienste), dürfen nur mit schriftlicher Einwilligung des 
Betroffenen eıngesetzt werden. Dieser ıst zuvor über den Verwen- 
dungszweck sowie über Art, Umfang und den Zeitpunkt des 
Fınsatzes der Dienste zu unterrichten Verweigert ein Betroffener 
seine Einwilligung, dürfen ihm keine Nachteile entstehen, die 
über die unmittelbaren Kosten der Verweigerung hınausgeben 
Der Betroffene kann seine Einwilligung jederzen widerrufen 

(2) Soweit ım Rahmen von Fernwirkdiensten personenbezoge- 
ne Daten erhoben werden, dürfen diese nur zu den vereinbarten 
Zwecken verarbeitet werden Sie sind zu löschen, wenn sıe zur Er- 
füllung dieser Zwecke nıcht mehr erforderlich sind. 

(3) Die Einrichtung von Fernwirkdiensten ıst nur zulässig, 
wenn
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- beim Betroffenen eın Anzeigegerat ınsta'hert ıst, das jeder- 

zeit erkennen laßt, wann eın Dienst ın Arspruch genommen 

wird und welcher Art der Dienst ıst, 

— der Betroffene jederzeit den Dienst abstellen karn 

im Zweifel gilt das Abschalten eınes Dienstes durch den 

Betioffenen als Widerruf der Einwilligung 

22 Statıstik und Volkszahlung 

Die ursprunglich für 1983 vorgesehene Volkszuhlung hat einen 

Verwaltungsbereich ın den Mittelpunkt des oftenthichen Inter- 

esses gerückt, der trotz des gewaltigen Umfangs der von ıhm ver- 

arbeıtelen Daten bislang wenig Aufmerksanikeit erfahren hat 

Die amtliche Statıstık 

7/war hat der Umstand, daß sıch die Statistiker selbst stets 

einem besonderen Statistikgeheimnis verpflichtet fühlten, bisher 

dafür gesorgt, daß Probleme mıt dem Datenschutz kaum zu ver- 

zeıchnen waren. Dies darf Jedoch nicht darüber hınweg tauschen, 

daß auch hier Defizite bestehen, dıe nıcht nur ım Hınblick auf 

dıe Volkszählung dıskussionsbedürftig sınd 

Volkszählung 

Im Fruhjahr 1983 wurde dıe Volkszahlung zu eınein Schwer- 

punkt meiner Arbeit. Das der Zählung zugrundchegende Gesetz 

über eine Volks-, Berufs , Wohnungs- und Arbeıtsstättenzahlung 

(Volkszahlungsgesetz 1983)'” war im Murz 1982 ohre großere 

Diskussion verabschiedet worden Es stand ın der Folgezeit zu- 

nachst nıcht ım Blickpunkt der Öffentlichkeit. Dei Bundes- 

beauftragte für den Datenschutz hatte ını Gesetzgebungsverfah- 

ren dıe Moglichkeit zur Stellungnahme. Szınen damals erhobe- 
nen Forderungen bezuglich des Datenschutzes ım Volkszäh- 
lungsgesetz wurde nicht vollstandig entspsochen Dies gilt z B für 
dıe Zulassigkeit des Abgleıchs mıt dem Velderegister. Erst mit 
dem Näherrucken des Suichtages nahm das Interesse der Offent- 
lichkeit an der Volkszahlung zu. Diesem Interesse wurde von 
den für dıe Volkszählung zuständigen Stellen nıcht ausreichend 
Rechnung getragen. Die gestiegene Sensibilisierung der Bevolke- 
rung auf dem Gebiet des Datenschutzes wurde nıcht richtig 
eingeschätzt. 

Aus den oben (1 ]} angeführten Grunden war es mıı nur mög- 

lich, durch extensive Auslegung des Volkszahlungsgt setzes die 
datenschutzrechtlichen Belange zu wahren 

Als besonders problematisch erwiesen sıch folgende Vorschrif- 
ten des Volkszählungsgesetzes 

- 89 Abs | Der Melderegisterabgleich 

- 89 Abs | Satz 2: Das Benachteiligungsverbot 

- 39 Abs 2 ff Die Übermittlungsvorschrifter 

Beim gesetzlich zugelassenen Melderegisterabgleren erschien 
unter datenschutzrechtlichen Gesichtspunkten vor allem dıe Ver- 

knupfung zwischen statistischer Erhebung und Verwaltungsvoll- 
zug problematisch. In Berlin sollte dieser Vergleich mıt Hılfe von 
Begleitlisten durchgeführt werden, die Volkszählungsbogen sel- 
ber sollten nicht an die Meldebehörde gehen Line Berichtigung 
des Melderegısters sollte nicht von Amts wegen erfolgen, sondern 
erst nach einem formlichen melderechtlichen Verfahren. In des- 
sen Verlauf sollte der Betroffene Gelegenheit zur Stellungnahme 
erhalten Durch diese Maßnahme ware gesichert, daß der Melde- 
regısterabgleich und dıe Volkszählung relativ getrennt ablaufen 
würden. 

Fın weıterer Kritikpunkt aus datenschutzrechtlicher Sicht 
mußte das Benachteiligungsverbot des $9 Abs I Satz 2, Abs.2 
Satz 3, Abs 3 Satz 3 Volkszählungsgesetz sein Die Formulierung 
entsprach zwar der Vorschrift $11 Abs.3 Satz 3 Bundesstatıstik- 
gesetz, ıhre Auslegung ım Volkszählungsgesetz im Zusammen- 
hang mıt der Melderegisterberichtigung warf allerdıngs einıge 
Fragen auf. Im Bundesstatistikgesetz bezieht sıch dıese Vorschrift 
nämlıch nicht auf das Ergebnis eines Datenabgleichs, sondern un- 
mıtte]bar auf die Verwertung der ın einer Statistik erfaßten Daten. 
Die Übertragung dieser Vorschrift ın das Volkszählungsgesetz 
führt dazu, daß nach dem zulässıgen Abgleich mit dem 

  
'D Vom 25 Mırz 1982 (BGBL I, $ 369, GVBl, $ "5 

Melderegıster in den Fällen, ın denen es zu eıner Korrektur gc- 

kommen ist, ım Melderegıster Erkenntnisse aus der Volkszählung 

enthalten sınd. Beı extensıver Auslegung mußte dıe Vorschrift 

dazu führen, daß cıne so korrigierte Angabe aus dem Melderegı- 

ster nıcht verwendet werden darf, weıl sonst nıcht zuverlässig 

ausgeschlossen werden konnte, daß dıese berichtige Angabe sıch 

nicht doch für den Betroffenen nachteilig auswirken kann. Eıne 

solche Konsequenz ware jedoch wıdersinnig Aus systematischen 

Gründen konnte daher $9 Abs. 2 Satz 2 Volkszählungsgesetz nur 

so verstanden werden, daß der Abgleich selbst nicht zu Maßnah- 
men gegen den Betroffenen führen darf. Die Verhängung eines 

Bußgeldes wegen eınes anläßlich der Volkszählung entdeckten 

Verstoßes gegen das Meldegesetz war demnach verboten. Erlaubt 

mußte hıngegen dıe Auskunft über das korrigierte Merkmal ım 

Rahmen der regelmäßigen Datenubermittlung aus dem Melde- 

register sein 

Ferner waren dıe gesamten Übermurtlungsvorschriften des 89 
ungenau und zu wenig bestimmt. In Berlin hätten dıese Vor- 

schriften jedoch keine so große Bedeutung erlangt, da hıer durch 

Senatsbeschluß bestimmt ıst, daß statistische Auswertungen 
alleın vom Statistischen Landesamt vorgenommen werden. Von 
dort werden Daten nur ın statıstisch aufbereiteter Form an andere 

weitergegeben. 

Als eın weiteres gravierendes Problem stellte sıch auch mehr 
und mehr der Einsatz der Zähler heraus. Zahlreiche Burger wand- 
ten sich mit Bedenken an mıch, daß der Zahler beim Abgeben 
und Eınsammeln des Bogens Einblicke in ihren ganz privaten 
Lebensraum gewinnen und ihre Angaben auf dem Bogen lesen 
könnte. Zum Schutz der Privatsphäre hat der Senator für Inneres 
daher zugestanden, daß dıe Bogen dırekt in der Zählungsdienst- 
stelle ausgefüllt werden könnten. Außerdem konnte der Bogen 
auch per Post zuruckgesandt oder dem Zahler ım verschlossenen 

Umschlag zurückgegeben werden. Die Zähler sollten belehrt wer- 
den, daß sie auch hinsichtlich aller Wahrnehmungen im Rahmen 
der Zahlertatigkeit der Geheimhaltungspflicht unterliegen. Fer- 
ner sollten die Zahler nicht ın ıhrer unmittelbaren Nachbarschaft 
eingesetzt werden. Dem Zähler mußte nıcht Zugang zur 
Wohnung gewährt werden 

Ein vollständiger Katalog meiner Forderungen sowie der 
Forderungen der Konferenz der Datenschutzbeauftragten, dıe 
fast gleichen Inhalts sınd, ıst als Anlage 3 abgedruckt 

Im Rahmen der Vorbereitung der Volkszählung wurden von 

mır seit Anfang Februar ausführliche Gesprache mit dem Innen- 

senator und dem Statistischen Landesamt über diese Probleme 

geführt. Der von mir im Februar 1983 vorgelegte Forderungskata- 

log zur Wahrung des Datenschutzes bei der Volkszählung wurde 

durch Schreiben des Innensenators vom 8. April 1983 akzeptiert 

Ich konnte aufgrund der Zusammenarbeit mit den zuständigen 

Berliner Stellen die Überzeugung gewinnen, daß alle Anstren- 

gungen unternommen wurden, um eine datenschutzgerechte 

Durchführung der Volkszählung zu ermöglichen. 

Die schriftlichen, mündlichen und telefonıschen Anfragen der 

Bürger zur Volkszahlung waren so zahlreich, daß es meinen Miıt- 

arbeıtern und mır nur sehr schwer möglich gewesen wäre, jede 

Frage individuell zu beantworten. Häufig wurden auch gleiche 

Fragen gestellt Hauptsächlich bewegte dıe Bürger die Frage 

nach Sınn und Zweck einer solchen Zählung, die Sorge, daß von 

den gespeicherten Daten wieder auf die eınzelne natürliche Per- 

son geschlossen werden kann, die Befürchtung, daß die gesam- 

melten Angaben an andere Stellen weitergegeben würden und so 

Finanzamt oder andere Behörden ihnen nicht zustehende Fakten 

erhalten könnten, sowie die Angst, daß die Korrektur des Melde- 

registers für den einzelnen nachteilige Folgen haben könnte. Es 

wurde daher von mir eın Informationsblatt verfaßt, ın dem dıe 

wichtigsten Vorschriften des Volkszählungsgesetzes erläutert, 

sowıe über Ablauf und Organısation der Volkszählung unter- 

richtet wurde. Dieses Blatt, dem jeweils noch meine Forderungen 

zum Datenschutz bei der Volkszählung, sowie der Beschluß der 

Konferenz der Datenschutzbeauftragten und ein Gesetzestext des 

Volkszählungsgesetzes beigelegt wurden, wurde mıt einem An- 

schreiben an interessierte Bürger versandt. Nach dem Urteil des 

Bundesverfassungsgerichts wurde diese Aktion eingestellt. Fer- 

ner wurden bis Ende April 1983 von meinen Mitarbeitern und 

mir ca. 40 informationsveranstaltungen besucht, um dort über 
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den Datenschutz bei der Volkszählung zu diskutieren. Es waren 
unterschiedliche Gruppierungen, die um eıne Teilnahme des 
Datenschutzbeauftragten baten, vor allem Parteıen, Verbände, 
Hochschulen und Schulen. 

Bei allen diesen Veranstaltungen und aus den Anfragen wurde 
deutlich, daß beı eıner größeren Zahl von Bürgern ein tiefsitzen- 
des Mißtrauen gegen diese Volkszählung bestand. Dei Spruch des 
Bundesverfassungsgerichts, mit dem die bevorstehende Zahlung 
ausgesetzt wurde, hat bestätigt, daß dıe Bedenken der Öffentlich- 

keıt nıcht aus der Luft gegriffen waren. Der Umstand, daß an eine 
mögliche neue Volkszahlung strenge Anforderungen von seiten 
des Gerichts gestellt werden, ist geeignet, dieses Mißtrauen 
abzubauen. 

Bei der Volkszählung wurde deutlich, daß das Interesse an 
datenschutzrechtlichen Problemen stark gestiegen ıst. Ursachen 
der Entwicklung waren aus meiner Sicht. 

1 Die mangelnde psychologische Vorbereitung der Bevölke- 

rung und die fehlende Information. Den meisten Burgern 
war, wıc ıch beı zahlreichen Diskussionen feststellen konnte, 
der Inhalt der Fragebogen unbekannt. So konnte auch von 
Volkszahlungsgegnern mit Fragen argumentiert werden, die 
gar nıcht gestellt worden sınd, 

2. die problematische Regelung ım Gesetz (insbesondere $9) 
und gewisse Diskrepanzen zwischen Gesetz und 
Erhebungsbogen, 

3 die wıdersprüchlichen Äußerungen einiger Politiker, die für 
dıe Volkszählung gestimmt und anschließend dagegen ge- 
sprochen haben, 

4 Mangel beı der Durchführung des Gesetzes. 

Ich glaube, daß nur das Zusammentreffen dieser Punkte zur 
weıten Verbreitung der Krıtik beigetragen hat. Eınen Schlußstrich 
unter dıese Diskussion hat das Urteil des Bundesverfassungs- 
gerichts vom 5. Dezember 1983 gezogen Soweit sıch aus diesem 
Urteil auch rechtliche und praktische Konsequenzen für Berlın 
ableiten lassen, werde ıch dazu gesondert Stellung nehmen. 

Statistik 

Die Notwendigkeit, den Schutz statıstischer Daten durch eın 
Landesstatistikgesetz auch ım Bereich des Landes zu »tärken, er- 
gibt sich bereits aus der Tatsache, daß ım Gegensatz zur Regelung 
für den Bereich der Bundesstatistik ($11 Bundesstatistikgesetz) 
für Landesstatistiken und Kommunalstatıstiken kein spezielles 
gesetzliches Statistikgeheimnis besteht. Die entsprechenden 
Bundesvorschriften gelten lediglich für jene Fälle, in denen 
Daten der Bundesstatistik übermittelt worden sind, nach dem 
gesetzlich geregelten Prinzip, daß dıe Geheimhaltungsvorschrif- 
ten der Weitergabe der Daten an andere öffentliche Stellen fol- 
gen. Dies bedeutet, daß auf Landesebene nur eın partieller 
gesetzlicher Schutz im Sinne des Statistikgeheimnisses vorhan- 
den ist und ım übrıgen dıe Vorschriften über das Amtsgeheimnis 
gelten. Dieser Zustand ıst außerordentlich unbefriedigend, nicht 
nur weil gleıche Sachverhalte rechtlich unterschiedlich behandelt 
werden, sondern auch weil damit für die Weitergabe statistischer 
Daten dıe dem $10 Bundesdatenschutzgesetz entsprechenden 
Ländervorschriften gelten. Die statistischen Daten werden damit 
auch nıcht „amtshilfefest“. Dies sollte bei dem ın Berlin in Vorbe- 
reıtung befindlichen Landesstatistikgesetz berücksichtigt werden. 
Es ıst mir zugesagt worden, daß ich den Entwurf zur Stellungnah- 
me erhalte 

An mıch wurde die Frage herangetragen, ob das Statistische 
Landesamt an das Bundesgesundheitsamt bestimmte Daten zur 
Erstellung einer Todesursachenstatistik übermitteln dürfe. Ich 
habe dagegen keine Bedenken erhoben. Denn der vom Statisti- 
schen Landesamt an das Bundesgesundheitsamt zu übermit- 
teinde Datensatz enthält bezogen auf einen Bezirk ın der Regel 
nur anonymısierte Daten, da davon ausgegangen werden kann, 
daß zu jeder Todesursachengruppe mehrere Fälle innerhalb eınes 
„Meldeblocks“, d.h. Zahl der Todesfälle innerhalb eines Jahres 
auftreten werden. Dennoch ist nicht auszuschließen, daß in einer 
statistischen Gruppe für eine Todesursache nur ein eınziger Fall 

8 

Drucksache 9/1458 

auftritt. Die Anonymitat kann bei solchen Fällen nur dann bejaht 
werden, wenn eın Reındıvıdualisierungsrisiko verneint werden 
muß. Nach meiner Überprufung setzt dıe Reindividualisierung 
voraus, daß eın Zusatzwissen über die Namen einzelner Betroffe- 

ner vorliegt. Dieses Zusatzwissen kann wegen der entsprechen- 
den Berufs- und Amtsgeheimnisse weder von Ärzten noch vom 
Statistischen Landesamt rechtmäßig erlangt werden. Damit be- 
schränkt sıch das Risiko darauf, daß eın Mitarbeiter aufgrund von 
Todesanzeıgen o.a. wegen der Übereinstimmung von Altersanga- 
ben Kenntnis des Betroffenen erhält. Dieses Rısıko ıst angesichts 
des damıt verbundenen Aufwandes und des zu erwartenden 
vernachlassigbaren Interesses der Mitarbeiter des Bundesgesund- 
heitsamtes nicht als hinreichendes Argument gegen die Anony- 
mıtät der Daten zu werten. 

2.3 Datenverarbeitung in den Eıgenbetrieben 

Technisch-organisatorische Überprüfungen wurden beı den 
Berliner Gaswerken (GASAG) und den Berliner Verkehrs-Betrie- 
ben (BVG) durchgeführt. Aufgrund der baulichen und damıt ver- 
bundenen organisatorıschen und technischen Neugestaltung 
des Rechenzentrums der Berliner Stadtreinigung (BSR) mußte 
die Überprufung bei dıesem Eigenbetrieb auf den Dezember 
1983 verlegt werden, so daß die Ergebnisse der Prüfung ın diesem 
Bericht nıcht dargestellt werden können. 

Die technisch-organisatorische Überprüfung beı der GASAG 
und der BVG konzentrierte sıch im wesentlichen auf dıe daten- 
schutzgerechte Organısatıon der automatisierten Datenverarber- 

tung, ınsbesondere also auf dıe Einhaltung der Kontrollanforde- 
rungen der Anlage zu $5 Berlıner Datenschutzgesetz. Die Ord- 
nungsmäßigkeıt der Datenverarbeitung wurde nur beıläufig ge- 
prüft, da dıese auch Gegenstand regelmäßiger und relativ haufi- 
ger Untersuchungen von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften ıst. 

Die Eigenbetriebe, dıe personenbezogene Daten überwiegend 
zur ökonomischen Abwicklung der eigenen Geschäfte benötigen, 
sehen nach meinem Eindruck ein hohes Geschäftsrisiko darın. 
daß ıhre Daten mißbraucht werden oder ın falsche Hände geraten 
können Datenschutz und Ordnungsmäßigkeit der Datenverar- 
beitung sınd zumindest ım geprüften technisch-organisatorıschen 
Bereich nıcht nur lästige Pflicht zur Abwendung gelegentlich als 
abstrakt empfundener Risiken für schutzwürdige Belange Dritter, 
sondern Voraussetzung für dıe rationelle Abwicklung von 
Datenverarbeitung. 

Infolgedessen konnte ıch feststellen, daß die Betriebe aus eıge- 
ner Motivation heraus planvolle Datenschutzmaßnahmen getrof- 

fen haben, und daß die Regelungen für die interne Datenschutz- 
kontrolle ($ 16 Berliner Datenschutzgesetz) ernsthaft umgesetzt 
werden. Daher war die Zahl der festgestellten Mängel gering. Be- 
merkenswert ist jedoch eine Feststellung, die in beiden geprüften 
Eigenbetrieben zum Tragen kommt: Die Datenverarbeitung der 
Betriebe hat sich ım Laufe der Jahre ständig ausgedehnt, ist orga- 
nisatorisch komplexer geworden und an die Grenzen beschränk- 
ter räumlicher Kapazıtät gestoßen. Folgen davon sind diverse 
Kompromisse und Sicherheitsabstriche ın der ınternen Organisa- 
tion des Sicherheitsbereiches, die in einem auffälligen Kontrast 
zur wirkungsvollen Abschottung (Zugangskontrolle) nach außen 
stehen So wurde u.a. festgestellt: 

— Die Anzahl der Personen, dıe zum Zutritt zum Rechenzen- 
trum befugt sind, ıst großer als für dıe Aufgabenabwicklung 
im Rechenzentrum erforderlich. 

— Die Funktionentrennung zwischen Rechenzentrum, Daten- 
trägerarchıv und Arbeitsvor- und -nachbereitung ist nicht 
strikt genug und baulıch zu wenig unterstützt. In einem Be- 
trieb bestand sogar eine personelle und räumliche Identität 
zwischen Arbeitsvorbereitung und Datenträgerarchiv. 

— Eigentlich voneinander zu trennende Funktionsbereiche ım 
Sıcherheitsbereich werden gegenseitig als Zugang ver- 
wendet 

Konsequenz dıeser Mängel ist eine zu geringe Transparenz 
und Kontrollierbarkeit der Abläufe im Sicherheitsbereich, die vor 
allem Risiken für die Abgangskontrolie beinhaltet. 

Den Eıigenbetrieben waren diese Mängel bewußt. Dennoch ıst 
die Reaktıon der Eıgenbetriebe unterschiedlich, obwohl ıch
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beı meinen Empfehlungen zur organısatorischen Umgestaltung 

auf dıe wirtschaftlichen Belange Rucksicht genommen habe 

Die GASAG hat mıt dem Hinwess, daß dıe Wirtschaftsprü- 

fungsfirma die Mängel zwar auch erkannt, letztlich aber hinge- 

nommen bat, eıne Diskussion über meine E.mpfehlungen nıcht 

aufgenommen und sıch auf die Umsetzung margınaler Empfeh- 

lungen beschrankt 

Die BVG dagegen hat mich bereits ausführlich uber die vorge- 

sehenen Umbaumaßnahmen ın ihrem Sıcherheitsbereich unter- 

richtet, die nur geringe Kosten verursachen, aber eine erhebliche 

Verbesserung des organısatorischen Datenschutzes bedeuten 

Bei den funf weiteren Eigenbetrieben, dem vıeh- und Schlacht- 

hof Spandau, der Staatlichen Poızellan-Manufaktur 
Berlin 

(KPM), den Berliner Hafen- und Lagerhausbetrieben 

(BEHALA), den Berliner Wasserwerken (BWW) und den Ber- 

liner Entwasserungswerk
en (BEW) habe ich zunachst Crespräche 

über folgende Themen geführt‘ 

— Stellung und Kompetenzen des „internen Datenschutzbeauf- 

tragten“, 

- Übersicht über vorhandene (auch interne) Dateien und Kar- 

teıen ($16 Berliner Datenschutzgeset7), 

- YVeröffentlichungen ım Amtsblatt fur Berlin ($12 Berliner 

Datenschutzgesetz). 

-- Meldungen der automatısch betriebenen Dateien an den 

Berliner Datenschutzbeauftragten
 (322 Berliner Daten- 

schutzgesetz). 

Dabeı hatten diese Kıgenbetriebe auch Gelegenheit, bereits 

aufgetretene datenschutzrechtliche 
Probleme an mich 

heranzuträgen. 

Hinsichtlich der Grundeinstellung zum Datenschutz mußte ich 

große Unterschiede zwischen den gepruften Eigenbetrieben fest- 

stellen. Betriebe mit eigener automatisıerter Datenvera
rbeitung 

haben dabeı in stärkerem Maße die erforderlichen organisatori- 

schen Maßnahmen und entsprechenden Anweisungen für den 

Schutz personenbezogener Daten getrofien. 

Sofern dıe Aufgaben eınes „internen Datenschutzbeauftragten“ 

bısher dem Leiter des Personalamtes. deni Leiter der EDV-Abter- 

tung oder dem Verwaltungsleiter übertragen waren, habe ıch 

angeregt, nach Möglichkeit dem Beispiel einiger Eigenbetriebe 

zu folgen und einen Mitarbeiter der Revision, zumindest aber der 

Organısaionsabterlung mıt dieser Aufgabe zu betrauen. Dadurch 

soll der Gefahr der „Kigenkontrolie“ begegnet werden. 

Daruber hınaus habe ich angeregt, daß in analoger Anwendung 

des 329 Bundesdatenschutzgesetz 
dem internen Datenschutz- 

beauftragten zukünftig auch Mitwirkungsmöglichk
eiten bei der 

Auswahl der ın der Datenverarbeitung tätıgen Personen einge- 

raumt werden, soweit personenbezogene Daten verarbeitet 

werden. 

Bemangeln mußte ıch, daß bislang nicht bei allen Eigenbetrie- 

ben dıe nach $16 Berliner Datenschutzgeset
z erforderliche Zu- 

sammenstellung sämtlicher Dateien (einschließlich der ınternen 

Datensammlungen) vorgenommen wurde. Beı eınem Eıgenbe- 

trieb war zwar eine korrekte Auflistung der automatisch geführ- 

ten Dateıen vorhanden, es fehlten jedoch dıe manuclien Dateien. 

Der Vıeh- und Schlachthof hatte zum Dateienregister „Fehl- 

anzeige“ gemeldet. Dies beruhte auf dem Irrtum, daß mit der 

Meldung des Landesverwaltungsamies 
über die beim Landesamt 

für Elektronische Datenverarbeitung geführte Datei „Berech- 

nung, Zahibarmachung und Abrechnung von Bezugen“ auch die 

Daten des Vieh- und Schlachthofes abgedeckt seien. 

Das Landesverwaltungsamt nımmt jedoch für diesen Eigenbe- 

trieb dıe Berechnung, Zahlbarmach
ung und Abrechnung von Be- 

zugen nicht aufgrund eıner Übertragungsanordnung 
gem. 88a 

Allgemeines Zuständigkeitsgesstz {AZG) wahr, sondern auf 

Grund eıner Verwaltungsvereinba
rung. Insofern handelt es sich 

um eine auftragsweiıse Datenverarbeitung mit der Folge, daß der 

Vıeh- und Schlachthof speichernde Stelle und zur Meldung zum 

Dateienregister verpflichtet ist. Dıe Nachmeldung ıst unterdessen 

erfolgt. 
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Das gleiche Problem hat sıch bei der BEHALA gezeigt, dıe dıe 

Berechnung, Zahlbarmachung und Abrechnung von Bezügen 

ıhrer Mitarbeiter auftragsweise be: der GASAG vornehmen läßt. 

Da die erforderliche Meldung zum Daterenregister bisher nicht 

abgegeben wurde, mußte sch auch hıer auf dıe notwendige Nach- 

meldung hinwessen 

Sowohl bei der KPM als auch bei der BEHALA wurden aus der 

besonderen Situation als Wettbewerbsunternehm
en nicht dıe 

daraus resultierenden datenschutzrechtlichen Folgerungen gezo- 

gen. So mußte ıch beide Betriebe darauf aufmerksam machen, 

daß - obwohl für sıe dıe Meldungen zum Allgemeinen Dateien-
 

register entfallen - gem. $22 Satz 5 1,V.m. $1 Abs.2 Berliner 

Datenschutzgesetz die automatisch geführten Dateıen zum Be- 

sonderen Dateıenregister zu melden sind. 

24 Kulturelle Einrichtungen 

Im Geschattsbereich des Senators tur Kulturelle \ngelegenher- 

ten habe ıch folgende Stellen uberpruft, 

- Museumspadagogischer 
Dienst 

- Archäologisches Landesamt 

- Verwaltung der Staatlichen Schlösser und Gärten 

- Staatliches Prüfungsamt für Bibliothekare 

- Staatliches Prüfungsamt für Musiklehrer 

- Akademie der Künste 

- Deutsche Oper Berlin 

- Deutsches Bıbhotheksinstitut 

In den beiden letztgenannten Stellen wurden die technischen 

und organisatorischen Abläufe der automatisierten Datenvera
r- 

beitung geprüft. 

Fast alle Stellen haben miteinander gemein, daß personenbezo- 

gene Daten ın Karteien für Einladungen und Informationen von 

Interessenten aus dem staatlichen und dem nıcht-staatlichen Be- 

reich geführt werden. 

Diese Dateıen sind auch für andere Stellen interessant, wenn es 

darum geht, ihren Adressenbestand zu erweitern. Einladungsda- 

teien werden daher zwischen den verschiedenen Stellen mitunter 

abgeglichen und ausgetauscht. Dies bedeutet, daß diese Dateien 

keınen ınternen Charakter haben und somit der Veröffent- 

lichungspflicht nach $ 12 Berliner Datenschutzgeset
z unterliegen. 

In der Regel lıegt die Einwilligung für die Aufnahme ın eıne der- 

artige Datei seitens der Betroffenen vor. Allerdings sollten die 

Betroffenen darauf hingewiesen werden, daß sıe so lange ın der 

Dateı bleiben. wie sie sich nicht gegenteilig erklären. Dies ist er- 

forderlich, da mangels anderer Rechtsvorschriften dıe Einwilli- 

gung die Voraussetzung für dıe Führung der Dateı ıst. Die Betrof- 

fenen sollten ferner über die Möglichkeit und dıe Zwecke der 

Weitergabe ınformiert werden. 

Bei den meısten Stellen mußte ich die Art der Aufbewahrung 

personenbezogener Unterlagen bemängeln. Hıer sollten die von 

mir unten (Abschnitt 3.1) dargelegten Anforderungen an die 

Unterbringung manueller Datensammilungen Beachtung finden. 

Insbesondere gilt dies für das Datenmatenal, welches ım Archiv 

der Akademie der Künste gelagert wird und welches als beson- 

ders sensitiv eıngeschätzt werden muß. Die hier getroffenen Maß- 

nahmen zur Sıcherung des Materials waren nur unzureichend. 

Wegen der Anwendungen automatısierter Datenverarbeitung 

habe ich das Deutsche Bıbliotheksinstitut und die Deutsche Oper 

Berlin ıntensiveren Prüfungen unterzogen. Dabei ist davon aus- 

zugehen, daß ın diesem Bereich in der Regel nur wenig sensitive 

Daten verarbeitet werden. 

Das Deutsche Bibliotheksinstitut ist zustandig für bestimmte 

zentrale DV-gestützte Dienstleistungen für das deutsche Biblio- 

thekswesen wıe z.B. dıe Führung einer Zeitschriftendatenbank 

und eınes sogenannten Zeitschriften
dienstes, Verlegung und Er- 

stellung des Handbuchs der öffentlichen Bibliotheken, stati- 

stische Auswertungen sowie die Entwicklung von ADV-Verfah- 

ren für Bibliotheken. Soweit Personenbezug bei diesen ADV-An- 

wendungen vorliegt, ist nicht von eıner hohen Sensitivität der Da- 

ten auszugehen, so daß in Anwendung des Satzes 2des85 Abs | 
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Berliner Datenschutzgsetz eın besonders hoher Aufwand für Da- 
tenschutzmaßnahmen nicht gefordert werden kann. Die Ord- 
nungsmäßigkeit und Transparenz des ADV-Einsatzes ıst jedoch 
unabhängig von der Relatıvıerung der Anforderungen an den 
technischen und organısatorıschen Datenschutz zu betrachten, da 
kontrollierbar bleıben muß, ob es beı der geringen Sensitivität der 
Verfahren auch bleibt. 

Die Überprufung ergab ın dteesem Zusammenhang einıge Män- 
gel, deren Behebung jedoch keine besonderen Probleme aufwer- 
fen sollte und gegen deren Feststellung keine wesentlichen Ein- 
wände vorgebracht wurden Offenbar war dem Datenschutz 
wegen der geringen Sensitivität der personenbezogenen Daten 
keine besondere Beachtung geschenkt worden. So wurde z.B. den 
Melde- und Veröffentlichungspflichten bisher nıcht nachgekom- 
men: Die Anforderungen des $16 Berliner Datenschutzgesetz 
wurden nur ınsoweit umgesetzt, als cin interner Datenschutz- 
beauftragter bestellt ıst. Dieser ıst jedoch nıcht mut ausreichenden 
Kompetenzen ausgestattet, um seinen Aufgaben gerecht zu 

werden. 

Die Überprufung der Deutschen Oper Berlın bezog sich im 
wesentlichen auf dıe Umsetzung der Arbeıtsanweisungen zum 
Zahlungsverfahren Personalbezüge und zu Datensicherung und 
Datenschutz, zu denen ıch Anfang des Jahres Gelegenheit zur 
Stellungnahme hatte. Ich hatte in meiner Stellungnahme auf 
eınıge Ungenauigkeiten in diesen Arbeitsanweisungen hıngewie- 
sen, die dann beı der Überprüfung weitgehend ausgeräumt 
waren. Wesentlicher Schwachpunkt war die bereits im Jahre 1979 
im Bericht des Rechnungshofes beanstandete Abhängigkeit 
von eıner SoftwareFırma, die die Programmdokumentation als 
Fırmengeheimnis zurückbeheelt. Der Deutschen Oper Berlin war 
somit die ın $ 16 Berliner Datenschutzgesetz geforderte Überwa- 
chung der ordnungsgemäßen Anwendung der Datenverarbei- 
tungsprogramme nicht moglich und dıe prufenden Instanzen 
waren an eıner sachgerechten Pruftätigkeit gehindert. Der Mıß- 
stand ist mittlerweile weitgehend behoben worden, da nunmehr 
Dokumentationsunterlagen vorliegen und Maßnahmen zur Orga- 
nısationskontrolle und zur ordnungsgemäßen Freigabe und 
Handhabung von Programmen getroffen wurden. Die Eınschal- 
tung des Landesamtes für Elektronische Datenverarbeitung in die 
notwendig gewordene Überarbeitung des ADV-Eınsatzes in 
der Deutschen Oper und ın dıe Planung wcıterer ADV-Anwen- 

dungen (Kartenvertrieb und -abrechnung) ıst sıcher geeignet ge- 
wesen, der Datenverarbeitung in der Deutschen Oper dıe zwın- 
gend erforderliche Transparenz zu geben 

Das Berliner Philharmonısche Orchester beabsichtigt in Kürze, 
für dıe Abonnenten-Verwaltung ein automatisiertes Verfahren 
einzuführen. Ich hatte bereits vor längerer Zeit Gelegenheit, zum 
geplanten Verfahren Stellung zu beziehen. Meinen Einwänden 
und Hınweisen ist bei der Bearbeitung des Konzeptes in vollem 
Umfang gefolgt worden. 

Ähnlich wıe beim Statıstischen Landesamt werden auch ım 
Landesarchiv eine Vielzahl personenbezogener Unterlagen auf- 
bewahrt, ohne daß Aufgabe und Verfahren gesetzlich geregelt 
wären. Dieser Mangel, dem angesichts der Sensibilität einer Viel- 
zahl von Unterlagen große Bedeutung zukommt, ıst umso gravie- 
render, als die Gemein$ame Geschäftsordnung für die Berliner 
Verwaltung jede Stelle verpflichtet, Akten vor der Vernichtung 
dem Landesarchıv zur Archivierung anzubieten. 

Die Datenschutzbeauftragten haben auf dieses Defizit bereits 
in den vergangenen Jahren aufmerksam gemacht und Vorschlage 
für eine angemessene Lösung der datenschutzrechtlichen Pro- 
bleme vorgelegt'‘). Im vergangenen Jahr bestand Gelegenheit, zu 
verschiedenen Geseizesentwürfen des Bundes und mehrerer 
Bundesländer Stellung zu nehmen. Auch beim Senator für Kultu- 
relle Angelegenheiten wırd eın Gesetzentwurf vorbereitet. 

Vor der endgültigen Beschlußfassung über die Entwürfe waren 
noch einige Punkte zu diskutieren, insbesondere 

— dıe Definition der Auigaben der Archive, 

— eine genaue Umschreibung der Zulassıgkeit der Abgabe an 
bzw der Übernahme von Daten, 
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— dıe Rechte sekundar Betroffener, wie Ehegatten und nahe 
Verwandte, 

— dıe Behandlung medizinischer Daten 

Eın Arbeitskreis der Konferenz der Datenschutzbeauftragten 
des Bundes und der Länder hat auch hierzu Lösungen entwickelt 

Ich gehe davon aus, daß es in Berlin gelingen wırd, dıe Vorstel- 
lungen der Datenschutzbeauftragten ım Archıvgesetz zu beruck- 
sichtigen, das gleiche gilt für dıe entsprechende Anpassung der 
Gemeinsamen Geschaftsordnung (GGO I) 

25 Ordnungsaufgaben, Offentliche Sıcherheit und Strafverfol- 

gung 

Zur Sıtuatıon des Datenschutzes 

Der Datenschutz ım Bescich der öffentlichen Sıcherheit steht 
nach wte vor ım Blickpunkt. Dies hat u.a zur Folge, daß von ver- 
schiedenen Interessengruppen eher holzschnittartig pro oder con- 
tra Datenschutz argumentiert wird. Damit besteht dıe Gefahr, 
daß einzelne Sachprobleme verzeichnet werden und eine abgewo- 
gene Lösung erschwert wird Um dieser Tendenz zu begegnen, 
habe ich mıt meinen Mitarbeitern verstarkt das Gespräch mit 
allen beteiligten Gruppen aus dıesem Bereich gesucht. Dabeı 
fand ich auch besondere Unterstutzung bei den ım Abgeord- 
netenhaus vertretenen Fraktionen. So hatte der Vorsitzende des 
Ausschusses für Inneres, Sıcherheit und Ordnung zu eıner Aus- 

sprache zwischen Polizeivertretern, Vertretern der Berufsvertre- 
tungen von Polizeibeamten und dem Datenschutzbeauftragten 
eingeladen. Weiter hatte der Fraktionsvorsitzende der CDU eın 
Gespräch zwischen Polizeibeamten und dem Datenschutzbeauf- 
tragten organisiert Auf eıner Veranstaltung des Verbandes der 
Verwaltungsjuristen fand eıne Diskussion aller Beteiligten statt. 
Diese Veranstaltungen haben das Ziel, Mißverständnisse abzu- 
bauen und wırklich bestehende Probleme, wie sie sich etwa aus 
dem Spannungsverhältnis zwischen Polizeı und Sozialarbeit 
1.w.5.!® ergeben, sowie deren Ursache (Abfassung der bestehen- 
den Vorschriften, Unkenntnis vorhandener Vorschriften) festzu- 
stellen 

Der damit eingeleitete Rlarungsprozuß ıst noch nicht abge- 

schlossen. Nach Abschluß der Diskussionen werde ıch day Eigeb- 
nıs sowıe dıe offen gebliebenen Fragen zusammenfassen Soweit 
erforderlich werde ıch an den Senat und die Fraktionen herantre- 
ten und Vorschläge für das weitere Vorgehen damıt verbinden. 

Maschinenlesbarer Personalausweis 

Neben der Volkszahlung stand die für 1984 vorgesehene Ein- 
führung eines maschinenlesbaren Personalausweises im Mittel- 
punkt der öffentlichen Diskussion. 

Allerdings haben sıch die Alliierten ın Berlın vorbehalten, Eın- 
führung und Ausgestaltung des Personalausweises zu regeln, so 
daß das Bundespersonalausweisgesetz in Berlin nicht angewendet 
wırd Abgesehen davon wirft dıese Form des Ausweispapiers 
einige grundsätzliche Fragen auf, die ın jedem Fall auch für Berlin 
Bedeutung gewinnen können 

Die Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes und 
der Länder war bereits ım Jahr 1979 an der Formulierung des da- 
maligen Referentenentwurfes beteiligt. Sie hatte die automatı- 
sche Lesbarkeit des Ausweises nur dann für hinnehmbar erklärt, 

wenn ein datenschutzgerechtes Melderecht sowie bereichsspezifi- 
sche Datenschutzregelungen für Sıcherheitsbehörden einen aus- 
reichenden Schutz der Persönlichkeitsrechte der Bürger sıcher- 
steilen. Der Deutsche Bundestag hatte in einer Entschleßung 
vom 17 Januar 1980 diese Posıtion aufgegriffen!” 

In eınem erneuten Beschluß hat die Konferenz der Daten- 
schutzbeauftragten des Bundes und der Länder am 13 September 
1983 die Forderungen bekräftigt und sowohl ım Hinblick auf den 
Inhalt des Personalausweisgesetzes und der entsprechenden Aus- 
führungsvorschriften als auch ım Hinblick auf die bereichsspezifi- 
schen Datenschutzregelungen konkretisiert. 

16) Naheres dazu vgl auch unten ım Abschnitt Sozialwesen, 2 7 
IN Vgi Bundestagsdrucksiche 8/3498
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Das ım Bundesgebiet am 1. November 1984 ın Kraft tretende 
Personalausweisgesetz enthalt Lücken, die durch die Zusicherung 
eıner datenschutzgerechten Interpretation, aber auch durch eıne 

gesetzliche Klarstellung ausgefüllt werden mussen Um die Enı- 
stehung von Bewegungsbildern unbescholtener Bürger zu verhin- 
dern, muß auf die Protokollierung von Eınzelabfragen mit Hılfe 
des maschinenlesbaren Ausweises durch dıe Polizeıbehörden 
verzichtet werden; um zu verhindern, daß aus der Seriennummer 

des Personalausweises eine verfassungsrechtlich bedenkliche Per- 
sonenkennzahl wird, muß ım Bereich der Gefahrenabwehr und 
Strafverfolgung auf die Verwendung de: Seriennummer verzichtet 
werden, auch Privatunternehmen muß die Einrichtung von 
Dateien mıt Hılfe des Personalausweises untersagt werden, wie 
dıes ausdrücklich - wohl aufgrund eınes Verschens - nur für 
öffentliche, nıcht aber für nicht-öffentliche Stellen vorgeschrie- 
ben ist. Die datenschutzrechtlichen Anforderungen an die inner- 
staatlıche Verwendung des Ausweises müssen auch ım ınternatio- 
nalen Bereich umgesetzt werden. 

Die 4usfuhrungsgesetze oder -vorschriften der Länder zum 
Vertahren der Personalausweisausstellung mussen dıe Persön- 
hchkeitsrechte der Betroflenen hinreichend berücksichugen. 
Hierzu gehört, daß eıne erkennungsdienstliche Behandlung beı 
Ausweisausstellung nur als letztes Mittel zulassıg sein darf, daß 
auf die Angabe „unveränderliche Kennzeichen“ verzichtet wird, 

daß eıne Verknüpfung des entstehenden Personalausweisregi- 
sters mıt anderen Dateıcn verhindert wırd und eıne eındeutige 
Regelung zum Verfahren bei Verlust des Ausweises festgelegt 
wird 

Die von den Datenschutzbeauftragten geforderten bereichs- 
spezifischen Datenschutzregelungen existieren ın Berlin ebenso- 
wenig wıe ın den meisten anderen Bundesländern. 

Insbesondere enthält das Allgemeine Gesetz zum Schutz der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung ın Berlin (Allgemernes 
Sicherheits- und Ordnungsgesetz - 450G) keine hinreichenden 

Regelungen der polizeilichen Datenverarbeitung Die rechtlichen 
Voraussetzungen für dıe polizeiliche Beobachtung und die 
Identitätsfestellung sind ebenfalls unzureichend geregelt. Auf 
Grund der vorhandenen Regelungen wäre dıe von den Sıcher- 
heitsbehörden ıns Auge gefaßte, über den derzeitigen Umfang 
der Kontrollen hinausgehende Nutzung des Ausweises nıcht 
möglich. Über dıesen grundsätzlichen Sachverhalt hinaus fehlen 
auch flankıerende Vorschriften, die z.B den Informauons- 
austausch zwischen Polızeı und Nachrichtendiensten, zwischen 
Polızeı und Zollverwaltung sowie den Umfang von Fahndungs- 
abfragen be: den verschiedenen Kontakten des Bürgers mıt der 
Polıze: regeln 

Im ubrigen ıst auch deı Bundesgesetzgeber aufgerufen, für den 
Bereich der Strafverfolgung entsprechende Prazisierungen der 
Strafprozeßordnung vorzunehmen 

Landesmeldegesetz 

Im Hinblick auf die Vorbehalte der Datenschutzbeuuftragten 
gegenuber der Einfuhrung des maschinenlesbaren Ausweises er- 
gibt sıch eıne zusätzliche Notwendigkeit für eıne datenschutz- 
gerechte Ausgestaltung des Landesmeldegesetzes in Berlin. Zwar 

ist das Melderechtsrahmengesetz des Bundes seıt August 1980 ın 
Kraft, dıe Umsetzung ın Landesrecht steht jedoch noch immer 
aus Es ıst allerdings zu erwarten, daß ım Laufe des nächsten 
Jahres das Gesetzgebungsverfahren ın Berlin abgeschlossen wird 
Über meine Bedenken gegen den vom Senat eingebrachten Ent- 

wurf für eın Landesmeldcgesetz habe ıch bereits ım Jahresbericht 

1982 berichtet'®. Der Ausschuß für Inneres, Sıcherheit und Ord- 
nung des Abgeordnetenhauses gibt mır wahrend der laufenden 
Beratungen Gelegenheit, meine Position zur Geltung zu bringen. 

Einwohnemesen 

Die derzeitige Praxıs des Meldewesens wird bestimmt durch 
die Nutzung des Informationssystems Finwohnerwesen des Polı- 
zeipräsıdenten, das die umfassendste personenbezogene Datei 
meines Zuständigkeitsbereiches darstellt Seine vielfälligen Wır- 
kungen aufdıe Beziehungen zwischen Bürgern und eıngreifender 

Wr 

Verwaltung waren auch ın dıesem Jahr Gegenstand vıeler Eın- 
gaben und Prufsorgange 

Fs wurden daber ım wesentlichen tolgende Problemkreise 

offenkundig 

- Falsche Daten uber Burger führen zu Verletzungen schutr- 
würdiger Belange in verschiedener Weise (Fehlspeicherun- 

gen), 

- dıe Daten werden für außerdienstliche Zwecke genutzt, 

- der Zugriff auf Daten, dıe eıner Auskunftssperre unterliegen, 
ist nıcht ausreichend eingeschränkt (Unzulänglichkeiten der 
Auskunfitssperre). 

Zu dem Problem Fehlspescherung seien folgende Beispiele an- 
geführt 

- Eın Burger beschwerte sıch darüber, daß er beı eıner Um- 
meldung nach seinen Entlassungspapieren aus der Unter- 
suchungshalt gefragt wurde, obwohl er zu keiner Zeıt ın Hafl 
gewesen war. Es stellte sıch heraus, daß aufgrund eıner 
Namensverwechslung, die auf der Gleichheit von Geburts- 
datum und einem Vornamen beruhte, dıe Unterbringung ın 
eıner Untersuchungshaftanstalt in seinen Datensatz eıngetra- 
gen worden war 

— Eine Bürgerin beschwerte sıch darüber, daß ihr Ehemann als 
Polizeibsamter aus der Einwohnerdatenbank erfahren hatte, 
daß sie schwerbeschadigt seı, obwohl dies keineswegs zutraf. 
Nachprufungen ergaben, daß die Eintragung gegenstandlos 
war und das Merkmal „Schwerbeschädigung“ bereits bei der 
Ersterfassung der Einwohnerdatenbank irrtümlich vermerkt 
worden war 

- Eine andere Bürgerin beschwerte sıch darüber, daß sıe 
bereits seit langerem keine Wahlunterlagen erhalten hatte. 
Es stellte sıch heraus, daß sıe zwei Staatsbürgerschaften be- 
sitzt und dıe deutsche Staatsbürgerschaft, an der amtlich 
keine Zweifel bestanden, beı der Ersterfassung verschentlich 
nicht eingetragen worden war 

Bei der I rstettassung deı Einwohnerdatenbank Mitte der 70- 
ıger Jahre sınd offensichtlich Erfassungsfehler aufgetreten, dıe 
erst heute aufgrund daraus resultierender Fehler im Verwaltungs- 
vollzug entdeckt werden. Die Ursache solcher Fehler, dıe bei Er- 
fassungsaufgaben dieser Großenordnung wohl unvermeidbar 
sınd, lassen sıch heute nıcht mehr nachvollziehen. Sie beruhen im 
wesentlichen auf der fehlerhaften Übertragung von korrekten 
Akten und Karteıen in die Datenbank. In diesen Fällen kann ich 
den Bürgern nur empfehlen, sich bei Anzeichen für Fehlspeiche- 
rungen an dıe Meldebehörden bzw. Bezırkseinwohnerämter 
direkt zu wenden und in Problemfällen meine Hilfe in Anspruch 
zu nehmen. Die Entdeckung solcher Fehler, die - wie obige Bei- 
spiele zeigen - durchaus gravierende Folgen haben können, ıst 
nur dem Bürger selbst möglıch. Die Beseitigung solcher Fehler ıst 
nach meinen Erfahrungen unproblematisch 

Zur Vermeidung von Fehlspeicherungen bei Neueingaben ın 
die Einwohnerdatenbank beabsichtigt der Polizeipräsident ın 
Berlin nunmehr, den Zugriff zu Änderungszwecken durch tech- 
nische Maßnahmen nur noch zu ermöglichen, wenn Familıenna- 
me und Geburtsdatum zur Identifizierung des Datensatzes heran- 
gezogen werden und durch weitere Angaben gegebenenfalls eine 
Eindeutigkeit hergestellt werden kann. Darüber hınaus wird jetzt 
bei der Protokollierung von „letzte Änderungen“ vermerkt, wenn 
dıe Änderung eıner Eintragung aufgrund einer vorhergehenden 
Fehleintragung erfolgte. Dies ıst ınsbesondere beı diskriminieren- 
den Fehleintragungen von Bedeutung 

Der Kreis derjenigen, die die Möglichkeit haben, Einsicht in 
die Daten der Eınwohnerdatenbank zu nehmen, ist sehr groß. 
Fast alle Polizeibeamten, Mitarbeiter der Meldebehörden und der 
Bezirkseinwohnerämter können Daten aus der Einwohnerdaten- 
bank abrufen oder abrufen lassen. So nimmt es nicht Wunder, 
daß sich Bürger ın mehreren Angelegenheiten darüber beschwert 
haben, daß Personen, die zum obengenannten Personenkreis ge- 
hören oder Beziehungen zu dıesem Personenkreis haben, sich mit 
Kenntnissen brüsteten, die sıe sıch ohne Einwohnerdatenbank 
wohl nicht hatten verschaffen können. In einem bekannt gewor- 

li
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denen Fall hat der Polizeipräsident ın Berlin harte dıssıplina- 
rısche Maßnahmen ergriffen, dıe er ımmer treffen wırd, wenn ıhm 
die Bediensteten, die solche unbefugten Zugriffe vorgenommen 
hatten, namentlich bekannt werden 

Die automatische Protokotlierung dei Zugnilte an dıe Einwoh- 
nerdatenbank zu Auskunftszwecken wıe beim Informations- 
system Verbrechensbekämpfung erfolgt aus Kapazıtatsgründen 

bisher nicht 

Aus verschiedenen Gründen können Auskunftssperren fur 

Datensatze ın der Eınwohnerdatenbank verfügt werden, so 7.B 

auf begründeten Antrag des Burgers, bei Kindern, dıe ın Adoptiv- 
pflege gegeben worden sınd (Adoptionssperre), bei Personen, dıe 
von Amts wegen vor Ausforschung zu schutzen sınd (Amts- 
sperre) und beı Betroffenen, dıe auf Grund 314 Abs 2 Berliner 
Datenschutzgesetz die Sperrung ihrer Daten bewirkt haben. Bıs 
auf dıe sehr sıchere Amtssperre bedeutete eıne Auskunftssperre 
nur eıne Beschränkung deı Auskunft nach $17a Meldezesetz. 
aber keine kinschrankung des Zugrifis für den großen 
Benutzerkreis. Dies hatte zur Folge, daß ın einzelnen Fällen 
Durchbrechungen der Auskunftssperre, namentlich der Adop- 
tionssperre bekannt wurden (vgl. 2.6) Daruber hınaus waren an- 
dere Durchbrechungen zu befürchten, da ınnerhalb des Kreises 
der Personen, denen eın Zugriff ermöglicht wırd, auch Personen 
waren, denen gegenuber z.B das Adoptionsgeheimnis nach $ 1758 
Burgerliches Gesetzbuch zu schutzen war 

Der Pohzeiprasident ın Berlin hat das Verfahren des Zugıifls 
auf dıe Daten, dıe einer Sperre unterliegen, programmtechnisch 

grundlegend geandert Jetzt können gesperrte Daten nur noch 
von besonders privilegierten und verantwortlichen Bediensteten, 
deren Berechtigung im Rahmen der technischen Zugriffskon- 
trolle vom Informationssystem Eınwohnerwesen geprüft wırd, ab- 
gerufen werden Damit wurde eıne Lösung gefunden, die den ın- 
neren Dienstbetrieb der Meldebehörden nıcht unzumutbar 
belastet. Darüber hinaus wırd der Zugriff auf gesperrte Daten 
automatisch protokolliert. 

Informattonssystem Verbrechensbekämpfung 

Auf dem Gebiet der Strafverfolgung konnte dıe von mir ım 
Jahresbericht 1982 angekündigte Überprüfung des Informations- 
systems Verbrechensbekämpfung aus den obengenannten Grün- 
den zwar begonnen, nıcht aber zu Ende geführt werden. Sıe wird 
im kommenden Jahr fortgeführt. 

Auf Grund von Eingaben, dıe sıch gegen dıe Nutzung dieses 
Systems rıchten, sınd zwei Fallgruppen besonders bemerkens- 
wert, dıe große Ähnlichkeit mit bereits dargestellten Problemen 
des Zugriffs auf das Einwohnermelderegister aufweisen. 

Mehrfach mußte festgestellt werden, daß Polizeibeamte außer- 
halb ihrer Zustandigkeit entweder selbst auf personenbezogene 
Daten ım ISVB zugreifen oder aber durch dıe Fınschaltung be- 
rechtigter Beamter (z B. durch Anrufe) sıch Kenntnis aus dem 
ISVB verschaffen 

An der Aufklarung derartiger Falle des unzulässigen Abrufs ıst 
der Polızeiprasıdent selbst sehr ınteressiert und ergreift auch hier 

harte dısziplinarische Maßnahmen, wenn ıhm mißbräuchliche 

Abrufe bekannt werden; in eınem Fall ist es zu eınem Strafverfah- 
ren gekommen, bei dem der Angeklagte zwar freigesprochen 
wurde, dıe Problematik der Strafbarkeit des Abrufs aus Dateien 

(828 Berliner Datenschutzgesetz) aber nıcht mit der wünschens- 
werten Deutlichkeit zum Ausdruck gebtacht wurde 

Zum cınen bedarf es hier neben den ım Rahmen der kommen- 
den Überprüfungen zu diskutierenden Zugrulfsbeschrankungen 
einer verstarkten und kontinwerlichen Aufklarung der Polızeı- 
beamten über ıhre Pflichten bei der Nutzung dieses außeist sen- 
sıblen Systems. zum anderen muß sichergestellt werden, daß ım 
Rahmen interner Schulung und Ausbildung beispielhaft nıcht auf 
Echtdaten Zugriff genommen wird, sondern zu diesem Zweck ein 
eigener Datenbestand mit fiktiven Daten erstellt wird. 

Schwierigkeiten beı der datenschutzrechtlichen Aufklärung 
derartiger Mıßbrauchsfälle zeigen sich ımmer dann, wenn der 
Petent - obwohl aufdiesen Umstand hingewiesen - mir ausdrück- 
lich aufgibt, den Namen des betreffenden Polizeibeamten gegen- 
über der Polızeıbehörde nicht zu nennen. Darüber hinaus kann 
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ın soichen Eınzelfälten dem Polrzeiprasidenten auch dıe Moglıch- 
keit zu einer gezielten disziplinarischen und strafrechtlichen ver- 
folgung genommen seın. Dennoch muß sıch der Petent auch hıer 
auf die zugesicherte Vertraulichkeit verlassen können, anderen- 
falls meine gesetzlich verankerte Unabhängigkeit und damıt dıe 
vom Gesetzgeber gewollte besondere Vertrauensstellung zum 
Bürger gefährdet wurde Jedoch empfehle ıch dem Petenten, sich 
selbst an den Polızeipräsidenten zu wenden, um dıe ınnerorganı- 
satorıschen Regelungen wırksam werden zu lassen, da eıne voll- 
kommene technische Vorbeugung nıcht moglich ıst. 

Probleme ergeben sıch naturgemaß auch aus dem Umstand, 
daß das ISVB neben nachgewiesenen Daten auch unbestatigte, Ja 
möglicherweise durch das anschließende Gierichtsverlahren 
wıderlegte, abceı auch veraltete und ım Bundeszentralregister ge- 
tılgte Daten enthalt. 

im Jahresbericht 1982 hatte ıch bereits gefordert, durch dıe 
Einrichtung entsprechender Rückmeldungen von den Justiz- 

behorden an die Polızei wenigstens ın den Fällen eıne Verbesse- 
rung zu erreichen, ın denen entsprechende Entscheidungen 
der Staatsanwaltschaft oder der Gerichte vorliegen. Die 
Einführung entsprechender, von den Rıchtlinien für die Führung 
Kriminalpolizeilicher personenbezogener Sammlungen (KpS) im 
übrigen vorgeschriebener Verfahren wird bisher von den beteılig- 
ten Stellen abgelehnt. In scıner Sitzung vom 1. Juni 1983 
hat sich der Unterausschuß „Berliner Datenschutzgesetz“ des 

Ausschusses für Inneres, Sıcherheit und Ordnung auch dieses 
Problems angenommen” 

Der Unterausschul hatte ubereinstimmend eine zugıge Berich- 
tigung dıeser Daten für erforderlich gehalten und mıch gebeten, 
ım Jahresbericht 1983 auf den Sachstand einzugehen 

Da das Problem bundesweit besteht, wird es notwendig sein, 
daß sowohl einheitliche Regelungen gefertigt werden als auch eın 
einheitliches Formular von den Ländern erarbeitet wırd. 

Die Justiz- und Innenverwaltungen von Bund und Ländern 
haben inzwischen die Angelegenheit aufgegriffen und befassen 
sıch derzeit mıt den Möglichkeiten einer Verbesserung der Unier- 
rıchtung der Polizeıbehorden uber Ausgänge von Strafverfahren 

So ıst ınsbesondere an eine Neufassung der Nr 11, 12 der 
Anordnung über Mitteilungen ın Strafsachen (MiStra) und an die 
Ausarbeitung eınes differenzierten Formblattes für die Rückmel- 
dungen der Justizbehörden gedacht 

Eine entsprechende Überarbeitung der MiStra hat der Justız- 

minıster des Landes Nordrhem-Westfalen übernommen, parallel 
dazu hat der Arbeitskreis II der Innenminısterkonferenz auf 
seımer Sitzung am 26./27. September 1983 eınen ad-hoc-Aus- 
schuß unter dem Vorsitz des Innenministers des Landes 
Nordrhein-Wesifalen mit der Erarbeitung eınes Rückmeldefor- 
mulars beauftragt. 

Die Speicherung personenbezogener Daten, dıe sıch auf Vor- 
gänge beziehen, dıe ım Bundeszentralregister bereits getilgt sınd, 
wırd zwar für zulässig gehalten Die KpS-Rıchtlinien sehen jedoch 
auch hıer nach dem Ablauf bestimmter Fristen die Löschung vor. 
Mir sınd wiederum eıne Reıhe von Fällen bekannt geworden, ın 

denen trotz der bereits fälligen Löschung derartige Daten an an- 
dere Behörden (z.B zu Finstellungszwecken) weıtergegeben 
wurden. 

Im erforderlichen Rahmen ıst eine Zusammenarbeit zwischen 
dem Polizeipräsidenten und dem Landesamt für Verfassungs- 
schutz vorgeschrieben So ıst der Polizeipräsident gehalten, beı 
Ereignissen, beı denen Bestrebungen gegen die freiheitlich demo- 
kratısche Grundordnung erkennbar sind, das Landesamt für 
Verfassungsschutz zu informieren. Eıne Beschwerde zeigte, daß 

hierbei nicht immer mut der erforderlichen Präzision vorgegangen 
wird. So wurde in einem Fall mitgeteilt, eine Personenfeststellung 
seı „anläßlich gewalttätiger Ausschreitungen ın Berlin-Kreuz- 
berg“ vorgenommen worden. Tatsächlıch war die Identitätsfest- 
stellung Stunden nach der Demonstration in eınem Lokal vorge- 
nommen worden, von dem die Polizeibeamten nur vermuteten, 

daß sich dort Gewalttäter aufhalten könnten. Auf Grund der Mit- 
teilung mußte jedoch angenommen werden, daß gegen den Be- 
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troffenen bereits eın konkreter Verdacht bestehe. Dies wıederum 

führte dann bei eıner Bewerbung ın einen sıcherheitsempfind- 

lichen Bereich der offentlichen verwaltung dazu, daß ein Petent 

abgelehnt wurde 

Nachdem ıch dıe Angelegenheit aufgegrilfen hatte, hat mır der 

Polzeipräsıdent zugesagt, daß man ın Zukunft bei entsprechen- 

den Mitteilungen an das Landesamt für Verfassungsschutz auf 

ent unmißverständliche Darstellung des Sachverhalts achten 

werde. Im konkreten Fall wurde die nesatıe Entscheidung 

dadurch korngiert, daß dem Petenten mitgeteilt wurde, von sofort 

an stehe einer Bewerbung nichts entgegen 

26 Rısiken fur das Auoptionsgehsimnis 

Dei Senator fur Schulwesen, Jugend und Sport hatte mıch auf 

Grund von Hinweisen auf Verletzungen des Adoptionsgeheim- 

nisses gem. $ 1758 Burgerliches Gesetzbuch gebeten, dız Daten- 

flusse des Adoptionsverfahrens 
auf Rısiken für das Adoptionsge- 

heimnıs Zu untersuchen. Dabei kam es aufjene Bereiche des Ver- 

tahrens an, ın denen dıe Einwohnerdatenbank 
des Pol zeıpräsi- 

denten in Berlin eine Rolle spselt. Meıne Untersuchung hatte ım 

wesentlichen folgendes Frgebnis. 

Wenn eın Kınd, welches ın Berlin gemeldet ıst, ın Adoptıions- 

pllege gegeben wird, wird auf Antrag beim Einwohnermeldeamt 

eine Auskunftssperte für den Datensatz des Kindes gesetzt Dies 

bedeutet, daß Benutzer der Datenbank bei Abruf dieses Daten- 

satzes auf dıe Sperre hingewiesen wurden. der Datensatz jedoch 

auf dem Bildschirm erschienen ıst Das Vormundschattsgerich
t, 

weluhes schheßlich dıe Annahme an Kındes Statt ausspricht, mel- 

det diese Entscheidung an das Standesamt. das dıe Geburt des 

Kındes beurkundet hat Das Standesamt tragt den \nnahme- 

beschluß und dıe Namensanderung als Randveımerk ın das Ge- 

burtenbuch cın und meldet nach Abschtuß des Vorgangs die 

Änderung des Geburteneintrags an eine fur das Standesamt ZU- 

ständige Meldestelle des Pohzeiprasidentun Rn Berl. Die 

\eldestelle ruft dann in der Einwohnerdatenban
k eın Programm 

auf, das dıe Legitimation des Kindes auf die Darenbank abbildet, 

insbesondere den Namen des Kindes andert. alle Bezüge zu den 

leiblichen Eltern löscht und dıe Adoptiveltein als neue leibliche 

Eltern behandelt. Daruber hınaus wird die Adoptionsspertre 

mangels weiterer Erforderlichkei
t aufgehoben 

Die geringsten Risıken für das Adoptionsgeheımni» sınd dann 

gegeben, wenn dıe Eintragung der neuen Kındesadresse und die 

Eintragung der Adoptionssperre {N dıe Linwohnerdatenbank 

gleichzeitig erfolgen, wenn die gesperrien Daten ın der Zeit 

der Adoptionssperre nur privilegierten Benut
zern zugänglich sind 

und wenn der Zeitraum zwischen der Gerichtsentscheidu
ng über 

dıe Adoption und der datenmaßigen Legitimation des Kindes in 

der Meldestelle möglichst kurz ıst. 

Diesen Anforderungen entspricht das bisherige Verlahren 

nıcht in vollem Umfang Da die Ummeidung des Kındes durch 

dıe Adoptionspflegeeltern 
in der Regel früher geschah als die 

Sperre auf Antrag der zentralen Adoptionsvermittlung, 
wär daher 

dıe Adoptionssperre ım Datensatz des Kindes für eine gewisse 

Zeyt meistens nicht gesetzt. Dies stellt cın besonderes Risıko dar, 

wei) Außenstehende mıt Kenntnissen behördlicher Arbeits- 

ablaufe diese Schwachstelle ausrechnen und bewulit zur Durch- 

brechung des Adoptionsgeheimnisses
 ausnutzen konnen 

Ich habe daber empfobiten, ein Meldevertahren einzurichten, 

bei dem der Eintrag der zu schützenden Daten ın dıe Eınwohner- 

datenbank und die Verfügung der Sperre gleichzeitig erfolgen. 

Dies konnte durch ein besonderes zwischen der zentralen 

Adoptionsvermittlung und dem Einwohnermeldeam
t koordinier- 

tes Anmeldeverfahren beı Adoptivkindern geschehen Mir wurde 

sıgnalssert, daß grundsätzliche Bedenken gegen divses Verfahren 

nıcht bestehen, eine Umsetzung ist jedoch bisher nıcht erfolgt. 

Die Gefahren versehentlicher Auskunftsertellung über ge- 

sperrte Daten, die dadurch groß waren. weil dıe gesperrien Daten 

dennoch auf dem Bildschirm für jeden Sachbearbeiter ın den 

Meldestellen sıchtbar wurden, ist dadurch gebannt worden, daß 

der Umgang mit gesperrten Daten ın der Einwohnerdatenba
nk 

grundsatzlich geändert worden ıst. Hierauf bın ich in Ab- 

schnitt 2 5 näher eingegangen. Der Polzeipräsident in Berlin hat 

mır ferner zugesagt, daß dıe Mitarbeiter der Meldestellen und des 
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Einwohnermeldeamtes
 besondere Sorgfalt walten lassen, wenn 

Auskunfte mıt Merkmalen, die den früheren Eltern noch bekannt 

seın können, über Personen erbeten werden. 

Ich habe ferner festgestellt, daß der Zeitraum zwischen der 

Gerichtsentschesdung 
über eine Adoption und der datenmäßigen 

Legitimation ın der Einwohnerdatenban
k sehr lang sein kann, SO 

daß die größtmögliche Sicherheit für das Adoptionsgeheimnis 

lange Zeit nıcht errescht wird Ich habe den Polızeipräsidenten 
in 

Berlin, dıe Aufsichtsbehörde fur die Standesamter beim Senator 

für Inneres und den Senator für Justiz gebeten, zu prüfen, welche 

Möglichkeiten gesehen werden, den Meldeweg zwischen den 

Vormundschaftsgericht
en und den Meldestellen nach Rechtskraft 

der Adoption zu verkürzen. Die mir bısher vorliegenden Stellung- 

nahmen lassen nıcht erkennen, daß organısatorısche Änderungen 

unverzüglich vorgenommen werden. Jedoch hat der Senator für 

Inneres als Aufsichtsbehörde der Standesämter mein Anlıegenan 

dıe Standesamter von Berlin weıter vermittelt und um die be- 

schleunigte Abwicklung aller Adoptionsvorgange gebeten. 

Obwohl meine Vorschlage bısher nicht vollständig aufgenom- 

men worden sind, haben sıch Risıken für das Adoptionsgeheim- 

nis doch entscheidend verringert, insbesondere weıl der Polizeı- 

präsıdent ın Berlın im Bereich des Meldewesens die möglichen 

Verbesserungen fortschreitend einführt. 

2.7 Sozialwesen 

Auch 1983 bestatigie sıch, daß dıe neuen Bestimmungen zum 

Datenschutz im Sozialgesetzbuch X nicht ohne Schwierigkeiten 

vollzogen werden können. Viele teilweise gravierende P
robleme 

waren Gegenstand von Beschwerden und Beratungsvorgängen, 

aber auch von Fortbildungsveranstal
tungen und Koordinierungs- 

treffen, auf denen Lösungsvorschläge ım Kontakt mit den Be- 

hordenmitaıbeıtern erarbeitet werden konnten 

Grenzen der Offenbarung 

Als zentrales Problem erwies sıch dabei häufig die allgemeine 

Frage, aul welcher Organısationsebene dıe besonderen Bestim- 

mungen des SGB X greifen: Wie die Gemeinden in den anderen 

Ländern nchmen in Berlin dıe Bezirksämter eine Vielzahl 

von Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch wahr, dıe sowohl von 

ihrer Zielsetzung als auch vom erforderlichen Datenumfang her 

erheblich voneinander abweichen. Die gelegentlich vertretene 

Auffassung, daß ungeachtet dieses Umstands das Bezirksamt als 

eine speichernde Stelle anzusehen seı und daher dıe innerhalb 

des Bezirksamis laufenden Datenflüsse von den Bestimmungen 

des SGB X nıcht tangiert werden, führt zu keiner angemessenen 

Lösung. Das SGB X zielt gerade darauf ab, die funktionsgerechte 

Verwertung von Daten, die beim Betroffenen oder bei einem 

Dritten für eınen bestimmten Zweck erhoben worden sind, zu 

gewährleisten. Zweckentfremdungen 
sollen nur zulässig sein, 

wenn dies für dıe Erfullung von Aufgaben, die im Sozıalgesetz- 

buch festgesetzt sind, erforderlich ist (8 69 SGB X) oder der 

Gesetzgeber dies ın eınem abgeschlossenen Katalog von weiteren 

Offenbarungstaibestä
nden festgelegt hat (8 70 1 SGB x) Eine 

solche Zweckentfremdung hegt aber auch dann vor, wenn ınnef- 

halb eines Bezirksamtes personenbezogene Daten von einer 

Stelle, die eınc bestimmte Aufgabe erfüllt, an sıne Stelle mıt einer 

anderen Aufgabenstellung weitergegeben werden. Eine Offenba- 

rung im Sınne des SGB X ist daher dann anzunehmen, wenn eine 

Ungleichheit bei der Aufgabenstellung der betroffenen Stellen 

vorliegt 

Es ist sicherlich schwierig, dıe organisatorischen Einheiten 

festzulegen, ınnerhalb derer bei einer internen Weitergabe eine 

solche Aufgabenänderung nıcht vorliegt. Da einer Stelle häufig 

mehrere Aufgaben zugewiesen sind, ist eine Bündelung von Auf- 

gaben nıcht ımmer zu vermeiden. Eın Blick auf das (einheitliche) 

Organisationsschema 
der Bezirksämter zeigt, daß diese Voraus- 

setzungen am ehesten auf der Ebene der Amter vorliegen. Die 

Folge ıst, daß eine Offenbarung von Sozialdaten (nur) dann vor- 

liegt, wenn Daten von einem Amt an ein anderes weitergegeben 

werden. Daruber hınaus können die Offenbarungsvorschriften
 

auch Konsequenzen für die Organısatıon der Ämter haben: Dıe 

Aufgaben sollten so gebündelt werden, daß ınnerhalb der Ämter 

ken Konflikt mit den Offenbarungsvorsch
riften entstehen kann. 
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Schwerwiegende Probleme wirft unter diesem Aspekt die 
Aktenführung ınsbesondere der Stellen auf, bei denen tradıtıons- 
gemaß eme Vielzahl von Unterlagen aus verschiedenen Auf- 
gabenbereichen urschriftlich, haufig aber auch ın Form von 

Durchschlägen zusammenlaufen. So werden ın den Ämtern für 
Familienfursorge Akten geführt, die dıe verschiedensten Lebens- 
bereiche der Betroffenen berühren können (z.B. über wirtschaft- 
liche Hilfen ebenso wıe über strafbares Verhalten oder 
Ehescheidungs-und Sorgerechtsangelegenheiten). Soweit es 
uberhaupt erforderlich ist, derartig umfassende Akten zu führen 
(dies ware ebenfalls grundsätzlich zu uberprufen), muß die 
Aktenführung es ermöglichen, bei einer erforderlichen Weiterga- 
be von Akten diejenigen Aktenbestandteile auszusondern, dıe für 
die Aufgabenstellung de: anfragenden Stelle nıcht erforderlich 
sind 

Eın weiteres Problem ıst der Umstand, daß diese Akten nıcht 
nur personenbezogene Daten der direkt betroffenen Bzteiligten 
enthalten, sondern auch von Personen, dıe zu deren sozialen Um- 
feld gehoren (z.B. Familıe, Freunde, Nachbarn). Hıer macht auch 
dıe Gewährleistung der datenschutzrechtlichen Anspruche der 
Beteiligten Schwierigkeiten Das Akteneinsichtsrecht des eınen 
Beteiligten beeintrachtigt unter Umstanden dıe Persönlichkeits- 
rechte eınes anderen, auch die Übermittlung im nachdem SGBX 
zulassıgen Rahmen kann dıe Interessen Dritter berühren 

Vom Senator für Schulwesen, Jugend und Sport ging eıne Inı- 
tatıve aus, ın cıner Projektgruppe unter Beteiligung von Sozıalar- 
beitern aus der Familienfürsorge Verbesserungsmöglichkeiten zu 
entwickeln. Einer meiner Mitarbeiter hat an dieser Arbeitsgruppe 
regelmäßig teılgenommen. Ich unterstütze den Versuch, eine 
Vermittlung zwischen den praktischen Erfordernissen und den 
datenschutzrechtlichen Anforderungen herbeizuführen Es wırd 
eıne der dringlichen Aufgaben für die beteiligten Senatsverwal- 
tungen sowıe dıe Fachabteilungen der Bezirksämter sein müssen, 
hierzu einheitliche Grundsätze zu entwickein und durchzusetzen. 

Über dıe allgememen Fragen hinaus stellte sıch eıne Vielzahl 
von Einzelproblemen. Einige wıchtige Aspekte sollen im folgen- 
den angesprochen werden 

Erhebung und Speicherung 

Die Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten ıst 
auch ım Sozıalbereich an der Erforderlichkeit für dıe Aufgaben- 
stellung zu messen ($9 Bundesdatenschutzgesetz). Die her- 
kömmlichen Verfahren berücksichtigen diesen Aspekt nicht ım- 
mer hinreichend 

Ein Arbeitgeber beschwerte sıch über den Inhalt deı Formu- 
lare, mit denen der Träger der Sozialhılfe gem $116 Abs.2 Bun- 
dessozialhılfegesetz vom Arbeitgeber Auskünfte über das Arbeıts- 
entgelt eınholen kann. In den Formularen wurde auch nach der 
Steuerklasse, nach zusätzlichen Forderungen und Pfändungen, 
sowie nach der Krankenkasse des Betroffenen gefragt. Dies geht 
über den erforderlichen Umfang hinaus. Von der Senatsverwal- 
tung wurde eine Überarbeitung der Formulare zugesichert 

Ein Versicherungsnehmer der Landesversicherungsanstalt Ber- 
lin beschwerte sich über dıe formularmäßige Anforderung des 
Urteils des Vormundschaftsgerichts zum Nachweis eines Adop- 
tionsverhältnisses. Fur den Nachweis des Kındschaftsverhältnis- 
ses rescht die Vorlage der Geburtsurkunde aus, da diese dıe Vater- 

schaft des Adoptivvaters ausweist, ohne einen eindeutigen Hın- 

weis auf das Adoptionsverhältnis zu geben. Dem Adoptionsge- 
heimnis und damıt der Geheimhaltung der leiblichen Eltern 
kommt eın hoher Stellenwert zu. Die Anforderung der vormund- 
schaftsgerichtlichen Entscheidung berücksichtigt dies nicht, da 
sıe im Gegensatz zur Geburtsurkunde personenbezogene Daten 
der leiblichen Eltern offenbart. 

Häufig werden personenbezogene Daten ın eınem das erforder- 
liche Ausmaß überschreitenden Umfang erhoben, um ohne 
Rücksicht auf dıe Sensibilität der Daten Entscheidungen zusätz- 
lıch abzusichern. 

Gemäß & 39, 40 Bundessozualhilfegesetz ubernimmt der Trager 
der Sozıalhılfe im Rahmen der Behindertenhilfe des Kinder- und 
Jugendpsychiatrischen Dienstes bestimmte Therapıekosten. 
Hierbei hat die Behorde ahnlich einer Krankenkasse dıe Thera- 
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piebedurttigkeit zu prufen, um danach dıe Kostenübernahme zu 
bewilligen. Während beispielsweise der AOK hierfür ausreicht, 
daß der Psychotherapeut nur das Ergebnis der Begutachtung und 
dıe voraussichtliche Dauer und Art der Therapıiebedurftigkeit 

mitteilt, verlangen dıe Jugendämter den vollen Wortlaut eınes 
Kosten- und Behandlungsplanes, der vom Gesundheitsamt oder 
einem Therapeuten zu erstellen ıst. Abgesehen davon, daß dıe Er- 
forderlichkeit schon deswegen fragwürdig ist, weil andere Stellen 
mit vergleichbaren Aufgaben ohne diese Unterlagen auskom- 
men, schreibt $ 126 Bundessozialhilfegesetz vor, daß Kosten- und 
Behandlungspläne nur mit ausdrücklich erklärter Zustimmung 
des Antragstellers vom Gesundheitsamt an das Jugendamt weı- 
tergeleitet werden dürfen. Dieses Erfordernis entspricht den Ein- 
schränkungen, dıe $76 Abs.2 SGB X für besonders schutzwürdı- 
ge personenbezogene Daten enthält. Auch hierüber setzen 
sich dıe Jugendamter hınweg, ındem sie ıhre Leistungen von der 
entsprechenden Zustimmung des Betreuten abhangig machen. 
Dies entspricht nicht der Intention des Gesetzgebers. Hätte er 
dies gewollt, hätte er eine gesetzliche Offenbarungspflicht gegen- 
über dem Jugendamt geschaffen. Vielmehr ıst der Umfang der 
von den Jugendamtern zu erhebenden Daten auf Jen zur 
Aufgabenerfüllung erforderhchen und ohne Eınwillıgung 
offenbarungsfaähigen Umfang zu reduzieren. Der gesamte Kosten- 
und Behandlungsplan entspricht dieser Anforderung nicht. 

Trotz meiner gegenteilıgen Empfehlung ıst es in einem Bezirks- 
amt sogar zur Ablehnung eınes Leistungsantrages gekommen, 
der alleın mn der verweigerten Zustimmung eınes Elternteils zur 
Übermittlung des Kosten- und Behandlungsplanes an das 
Jugendamt begründet wurde. Der Bescheid wurde jedoch ınzwı- 
schen wieder aufgehoben. 

Derzeit dauern noch Gespräche mit den zuständigen Verwal- 
tungen an, dıe aut eine Anderung der Praxıs abzielen. 

Offenbarung fur dıe Erfüllung sozialer Aufgaben 

Abgesehen von der Einwilligung des Betroffenen ıst eıne 
Offenbarung von Sozialdaten nur dann zulässig, wenn eine der ın 
den $69 ff SGB X aufgenommenen Tatbestande vorliegt (8835 
SGB I, 67 SGB X) Dabeı kommt es entscheidend darauf an, ob 
die Offenbarung zur Frfüllung von Aufgaben nach dem 
Sozialgesetzbuch erforderlich ıst (869 SGB X) oder dıe Offen- 
barung einem anderweitigen Zweck dient. 

Dıe Privilegierung der Offenbarung für Zwecke der Sozialver- 
waltung besteht nıcht ohne Einschränkungen: Insbesondere kön- 
nen dıe Berufsgeheimnissc, denen u.a. Ärzte und staatlich aner- 

kannte Sozialarbeiter unterworfen sind (vgl $203 Abs. 1 Ziff. 5 
Strafgesetzbuch), auch dann eıner Offenbarung entgegenstehen, 
wenn diese von Sozialbehörden für erforderlich gehalten wird. 

Dieses Problem wurde z.B. im Bereich der Jugendgerichtshilfe 
relevant. Die Jugendgerichtshilfe ıst als Aufgabe nach dem 
Sozialgesetzbuch den Jugendamtern zugewiesen (8838 Jugend- 
gerichtgesetz, 27 SBG I) und wırd in Berlin von den Ämtern für 
Familıenfürsorge bei den Bezirksämtern wahrgenommen. Nach 
Zıff 32 der Arordnung über Mitteilungen in Strafsachen (MiStra) 
erhalt dıe Jugendgerichtshilfe beı Strafverfahren gegen Jugend- 
lıche den polizeilichen Schlußbericht zur Kenntnisnahme Dies 
ıst zur rechtmäßigen Aufgabenerfüllung der Jugendgerichtshilfe 
erforderlich. Ein derartiger Schlußbericht wurde in einem 
Bezirksamt an die Abteilung Sozialwesen weitergeleitet, damit 

diese überprüfen konnte, ob eınem der beteiligten Jugendlichen 
weiterhin in der bisherigen Höhe Behindertenhilfe gezahlt wer- 
den könne. 

Das Bezirksamt hielt dıe Weitergabe wegen $69 SGB X für zu- 
lässig. Dem habe ıch widersprochen. Es ıst davon auszugehen, 
daß die im polizeilichen Schlußbericht enthaltenen Angaben per- 
sönliche Geheimnisse darstellen und dem ın der Jugendgerichts- 
hilfe tätigen Sozialarbeiter dienstlich anvertraut wurden. $203 
Abs.1 Strafgesetzbuch laßt die Offenbarung nur zu, wenn eine 
ausdrückliche Befugnisnorm dies vorsieht. Die Befugnisnorm des 
$69 Abs. 1 Zıff. 1 SGB X kann dıese Funktion nicht übernehmen, 
da die Daten ausschließlich zu einem bestimmten Zweck, nicht 
aber generell zur Wahrnehmung von Aufgaben der Sozialverwal- 
tung an den Sozıalleistungsträger übermittelt wurden. Der polı- 
zeiliche Schlußbericht dient aber ausschließlich Zwecken der 
Jugendgerichtshilfe (vgl. auch den Wortlaut von Ziff.32 MıStra)
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$69 Abs 2 bindet eine Reıhe von Behorden und anderen 

Stellen, dıe dem SGB X verwandte Aufgaben wahrnehmen, aus 

bestimmten Gründen aber formell nıcht Sozialleistungsträger 

sınd, in den Kreis der nach dem SGB X berechtigten und ver- 

pflıchteten Stellen eın. Hıerzu zählen z.B. dıe Stellen, dıe Leı- 

stungen nach dem Beamtenversorgungsgesetz zu erbringen 

haben Als Ausnahmevorschrift ıst diese Bestimmung eng auszu- 

legen. So kann eıne Analogie zwischen den Stellen, die Leistun- 

gen nach dem Beamtenversorgungsgeseiz erbringen, zu den 

Stellen, dıe uber dıe Beihilfe entscheiden ($44 Lande sbeamten- 

gesetz). nicht gezogen werden Aus diesem Grunde mußte 

beanstandet werden, daß sıch das in Berlın für dıe Beihilfezahlun- 

gen einer Reıhe von Behorden zuständige Landesverwaltungsamt 

unmittelbar an dıc Allgemeine Ortskrankenkasse gewandt hatte, 

um von dort Angaben zum Beihilfeantrag eınes Bedicnsteten zu 

erhalten Hierzu ware vielmehr die Einwilligung des Betroffenen 

erlorderlich gewesen. 

Offenbarung für die Durchführung eınes Strafverfahrens 

Starkes Interesse in der Öffentlichkeit fand auch in diesem Jahr 

dıe Frage, unter welchen Voraussetzungen Sozialleistungsträger 

Sozialdaten an die Polızeı zu Zwecken der Strafverfolgung offen- 

baren dürfen. Zu berücksichtigen wird hıerbeı künftig das letzt- 

ınstanzliche Urteil des Kammergerichts zu eınem Fall sein, den 

ıch bereits ım Jahresbericht 1982°" dargestellt hatte Ein Ange- 

stellter eıncs Arbeitsamtes hatte der Polizei aufderen Anfrage hın 

mitgeteilt, eın gesuchter Arbeitsloser befinde sıch gerade ım 

Dienstgebaude. Da dıe Polizeı keınc rıchterliche Anordnung vor- 

weısen konnte, hielt eın Mitarbeiter diese Mitteilung für unzuläs- 

sıg und schickte den Arbeitslosen weg 

Im Ergebnis wurde der Angeklagte ebenso wie von der Vor- 

ınstanz freigesprochen. In der datenschut/rechtlichen Bewertung 

weicht das Kammergericht jedoch erheblich von der Vorinstanz 

ab Insbesondere ist das Gericht der Auffassung, dal neben der 

speziellen Offenbarungsvorschrift für Strafverfolgungsbehörden 

(€73 SGB X) diesen Stellen auch die allgemeinen Offenbarungs- 

befugnisse ım Rahmen der Amtshilfe zur Verfügung stehen (868 

SGB X). Diese ursprunglich vom Bundzsbeauftragien für den 

Datenschutz ebenso wıe von mir wegen der Spezialıtät des 873 

SGB X abgelehnte Deutung muß nunnichr zwar hingenommen 

werden, Zu beachten ist jedoch, daß nach $68 Abs. ] SGB X die 

Amtshılfe durch Sozıalleistungsträger nur zulässig ist, wenn die 

ersuchende Stelle die Angaben nicht aufandere Weise beschaffen 

kann und wenn durch die Offenbarung schutzwurdige Belange 

des Betroffenen nıcht beeinträchtigt werden. Ferner setzt die 

Offenbarung nach $68 Abs.2 SGB X eıne Entscheidung des Lei- 

ters der ersuchten Stelle, seines allgemeinen Stellvertreters oder 

eines besonders bevolimächtigten Bediensteten voraus. 

Das Kammergerieht führt weiter aus „Mithin umfaßt der Be- 

griff der derzeitigen Anschrift gewissermaßen als Minus auch den 

gegenwärtigen Aufenthalt“. Inwieweit diese Deutung des Begriffs 

„Anschrift“ (868 SGB X) auf andere Fälle übertragen werden 

kann, muß sehr sorgfältig geprüft werden. Denn das Kammer- 

gericht legt auch dar, daß im vorliegenden Fall eıne vom Gesetz- 

geber nıcht gewollte Umfunktionjerung der Sozialleıstungstrager 

zur „Ersatzmeidebehörde“ nıcht vorliege. 

Damit wird auch vom Kammergericht an der Grundıintention 

des Sozialgesetzbuches festgehalten, daß die Berechtigten Lei- 

stungen frei von der Frwartung entgegennehmen sollen, daB die 

Entgegennahme der Leistung zum Anlaß für staatliche Maßnah- 

men dritter Stellen gemacht wırd 

Auf keinen Fall läßt sich die vom Kammergericht ın eınem 

außergewöhnlichen Fall vorgenommene extensive Auslegung 

des Begrıffs der Anschrift dahingehend verallgemeinern, daß So- 

zıalleistungsträger zunehmend bei Nachforschungen über den 

Aufenthalt von Sozialleıstungsempfängern durch beliebige 

Behörden herangezogen werden können. Dies würde zu einem 

Widerspruch zu den eigentlichen Aufgaben von Sozialbehörden 

führen, deren Funktion nur beı Aufrechterhaltung des Ver- 

trauensverhältnisses zwischen Bürger und Behörde gewährleistet 

ıst. Dieses ist aufgrund des Sozialstaatsgebots verfassungsrecht- 

lıch geschützt 

mg 

Aus der Sıcht des Datenschutzes bedeutet dies 

1. Bei der Übertragung des Urteils des Kammergerichts auf an- 

dere Falte muß die cınzigartige Ausgestaltung des dem Urteil 

zugrundeliegenden Failes berücksichtigt werden 

2. In jedem Fall muß beı der Ermittlung des tatsächlichen Auf- 

enthaltes berücksichtigt werden, daß das Sozialgesetzbuch 

eın Vertrauensverhältnıs zwischen Bürger und Sozial- 

leıstungstragern zugrundelegt. 

3. Nach wie vor sollte der Weg, den 873 SGB X für Strafverfol- 

gungsbehörden vorsieht, dem einfachen Amtshilfeersuchen 

nach $68 SGB X vorgezogen werden (wobeı die Erleichte- 

rungen. dıc $73 SGB X enthält, nicht außer Acht bleiben 

sollten!). 

Ich habe mehrtach meıne Bereitschaft erklärt, an der Erarbei- 

tung praktıkabler Lösungen mitzuwirken, dıe eınen vernünftigen 

Interessenausgleich zwischen Polızei und Sozıalbehorden ermög- 

lıchen und werde weıterhın auf einen derartigen Ausgleich 

hinwirken 

Offenbarung an dıe Ausländerbehörde 

Eın verwandtes Problem stellt die Zusammenarbeit zwischen 

Sozialbehörden und Ausländerbehörden dar. Zwar ist$71SGBX 

durch den Bundesgesetzgeber dahingehend geändert worden, 

daß unter bestimmten Voraussetzungen Ausländer, die ıhren Le- 

bensunterhalt nıcht selbst bestreiten können, der Ausländerbe- 

hörde zu melden sind Hierzu ıst aber vom Senator für Gesund- 

heit, Soziales und Familıe eine Verwaltungsrichtlinie, erlassen 

worden, die den Rahmen der geregelten gesetzlichen Übermitt- 

lungsbefugnisse durch dıe Schaffung zusätzlicher Tatbestände 

überschreitet. 

So ermöglicht $10 Abs. 1 Nr. 10 Auslandergesetz dıe Ausweı- 

sung nur dann, wenn eın Ausländer den Lebensunterhalt nıcht 

bestreiten kann. Der Begriff des „Lebensunterhaltes“ ıst ın gl 

Abs. | Satz 1 Bundessozialhilfegesetz defimert und umfaßt dıe 

„notwendigen Bedürfnisse des täglichen Lebens“. Hiervon zu 

unterscheiden ıst der Begriff der „Hilfe ın besonderen Lebens- 

lagen“, der die Hilfe für qualifizierte Bedarfssituationen betrifft. 

Daraus ist abzuleiten, daß der Begriff Lebensunterhalt im Sinne 

des $11 Bundessozialhilfegesetz auszulegen ist und $71 Abs.? 

Satz 2 SGB X nur dann eine Offenbarungsbefugnis schafft, wenn 

Sozıalhilfe ın der Form der Hılfe zum Lebensunterhalt gewahrt 

wird. Die Verwaltungsvorschriften dehnen dıe Mitteilungspflich- 

ten jedoch auch auf dıe Hilfe ın besonderen Lebenslagen 

aus. 

Ebenfalls nıcht ın Übereinstimmung mıt dem Gesetz befindet 

sich eine weitere Vorschrift, nach der entsprechende Mitteilun- 

gen auch bei Ausländern zu machen sind, beı denen ausländer- 

rechtliche Maßnahmen wegen bestehender internationaler Für- 

sorgeabkommen nicht ergriffen werden konnen In diesen Fällen 

wırd das pflichtgemäße Ermessen der Sozualleistungsträger einer 

Offenbarung stets entgegenstehen. 

Eıne Stellungnahme des Senators für Gesundheit, Soziales und 

Familie zu meiner mit dem 21. Juni 1983 ausgesprochenen Bean- 

standung ıst bisher nıcht eingegangen. 

Wahrung der Vertraulichkeit 

Eine Offenbarung kann auch darın liegen, daß Leistungsemp- 

fänger bes der Antragsstellung oder Beratung in den Dienstrau- 

men der Behorden gehalten sınd, persönliche Angaben in Anwe- 

senheit Dritter zu machen. Dieses Mıthören von Unbeteiligten ıst 

nur dann zulassıg, wenn der Leistungsempfänger hiermit einver- 

standen ist. Zunehmend krıtisieren Bürger, daß diese Vorausset- 

zungen nıcht gewährleistet sind. 

Auf meine Bitten hın hat der Senator für Gesundheit, Soziales 

und Familie die zuständigen Stellen auf die Problematik hinge- 

wiesen und gebeten, bei Zweifeln den Sozialhilfeberechtigten 

unter Hinweis auf die räumliche Situation besonders auf 

die Freiwilligkeit der Auskunftserteilung bei Anwesenheit Dritter 

aufmerksam zu machen und - falls er es wünscht - ihm eine Eın- 

zelberatung zu ermöglichen. Außerdem wurde um Überprüfung 

gebeten, ob durch vertretbare organisatorısche Maßnahmen auch 
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beı kunttigen Baumaßnahmen Sachbearbeiter mıt Publikumsver- 
kehr so untergebracht werden konnten, daß eine Einzelbrratung 
von Antragstellern zunehmend möglıch wurde, 

Diese Bitte hat ın den Bezirksämtern zu teılmeise heftigen 
Reaktionen geführt, angesichts derer sich der Senator für Gesund- 
heit, Soziales und Familie zu weıteren Maßnahmen außerstande 
erklärte 

Auf Grund dieser Sıtuation muß ıch nochmals darauf hınwei- 
sen, daß dıe Sozıalleistungsträger verpflichter sind, den Leistung- 
sempfangern zumindest auf Wunsch eine Finzelberatung zu er- 
möglichen Anlaßlich einzelner Überprüfungen habe ıch im übri- 
gen feststellen können, daß beı neuen Baumaßnahmen diesem 
Bedürfnis Rechnung getragen wurde. Zu überprüfen wäre. inwie- 
weit dıe zustandıgen Genehmigungsbehorden beı künftigen Bau- 
maßnahmen bereits auch datenschutzrechtliche Gesichtspunkte 
berücksichtigen können. Im übrigen sollte von jeder Stelle ge- 
pruft werden, ob nicht durch organisatorische Maßnahmen ın 
Verbindung mıt geringfügigen baulichen Vorkehrungen eıne Ver- 
besserung des Personlichkeitsschutzes erreicht werden kann. 

Dutenschutzbeauftragte nach dem Sozialgesetzbuch 

Um dıe Einhaltung der Vorschriften über den Schutz von 
Sozıaldaten sicherzustellen, enthält das Sozialgesetzbuch ım 
Unterschied zum Berliner Datenschutzgesetz dıe Verpflichtung, 
daß jeder Sozıalleistungsträger speziell für den Bereich des Sozial 
gesetzbuches formell Beauftragte für den Datenschutz (DSB 
SGB) benennt Zwar ist dıes ınzwischen durchweg geschehen. Es 
muß jedoch festgestellt werden, daß dem DSB SGB insbesondere 

in den Bezirksamtern bislang keine hinreschenden Möglichkeiten 
zur Wahrnehmung ihrer gesetzlich festgelegten Aufgaben eınge- 
räumt wurden 

Eın Seminar ın der Verwaltungsakademic. das unter der Leı- 
tung meines Vertreters stand, gab Gelegenheit, dıe Probleine an- 
hand der 28, 29 Bundesdatenschutzgesetz zu analysıeren. Die 
Teilnehmer haben zur Verbesserung ihrer Arbertsmöglichkeiten 
einen Forderungskatalog erstellt 

Dem Erfahrungsaustausch dienten auch regelmaßıge Sıtzun- 
gen der DSB SGB, an denen meın zuständiger Mitarbeiter teilge- 
nommen hat. Ziel dieser Kooperation ist es, eıne eınheitliche Pra- 
xıs in Berlın zu erreichen. 

2.8 Universitatsklinıkum Steglitz der Freien Universität Berlın 

Die Überprufung der Einhaltung der datenschutzrechtlichen 
Vorschriften ım Universitätsklinikum Steglitz der Freien U nıver- 
sıtat Berlin erfaßte insoweit 

dıe Feststellung grundsatzlicher datenschutzrechtlicher Pro- 
bleme; 

- dıe datenschutzrechtliche Beurteilung von Forschungsvorha- 
ben, bei denen patientenbezogene Daten an andere Stellen, 
z.T. auch ins Ausland übermittelt werden; 

— die Erfüllung der Anforderungen an technische und organı- 
satorische Maßnahmen zum Datenschutz be: den zentralen 
und dezentralen Anwendungen elektronischer Datenverar- 
beitung; 

- den Umgang mit papıerenen oder mıkroverfilmten patıen- 
tenbezogenen ärztlichen Unterlagen (z.B Karteien, Beleg- 
sammlungen, Patientenakten). 

Gepruft wurden die meisten zentralen und alle wissenschaft- 
lichen Einrichtungen des Universitätsklinıkums Steglitz. 

Ich gehe davon aus, daß dıe festgestellten Probleme auch 
für andere Krankenhäuser Bedeutung haben 

Neben den Datenschutzgesetzen sind fur dıe datenschutzrecht- 
lıche Bewertung des Umgangs mit patientenbezogenen medizinı- 
schen Daten dıe Regelungen zur ärztlichen Schweigepflicht 
(8203 Strafgesetzbuch, $$ 2, 7 Berufsordnung der Ärztekammer 
Berlin) maßgebend. 

Die wichtigsten Ergebnisse der Überprüfung des Universitäts- 
klinıkums Steglitz lassen sich wıe folgt zusammenfassen: 
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Unterschiedliche Auffassungen zwischen mır und den Unıver- 
sitatskliniken bestehen über die Einordnung der Klınıken nach $1 
Berliner Datenschutzgesetz Die Kliniken vertreten die Auffas- 
sung, daß sıe - wıc auch dıe übrıgen öffentlichen Krankenhau- 
ser - als öffentlich-rechtliche Unternehmen, dıe am Wettbewerb 
teilnehmen, anzuschen sind und damit an Stelle einiger strenge- 
rer Vorschriften des Berliner Datenschutzgesctzes Vorschriften 
des Bundesdatenschutzgesetzes zu beachten hätten Insbeson- 
dere würde diese Einordnung nur dıe Meldepflicht zum verein- 
fachten und nıcht-öffentlichen Besonderen Dateienregister zur 
Folge haben und eıne Veroffentlichungspflicht der Dateien ım 
Amtsblatt für Berlın entfiele ganz. 

Ich kann mich dıeser Auffassung nicht anschließen. Unabhän- 
gıg vom tatsachlichen Raum, den die Krankenversorgung ım Unı- 
versitätsklinıkum Steglitz eınnimmt, hat sıch das Klinikum vor 
allem der Forschung und Lehre zu wıdmen ($4 Abs. 1 Hochschul- 
gesetz). Insoweit befindet sıch das Universitätsklinikum Steglitz 
keinesfalls im Wettbewerb, sondern nimmt eine wesentlich dem 
Staat zugeordnete Aufgabe wahr. Die Aufgabe des Universitäts- 
klınikums, Forschung und Lehre zu betreiben, prägt auch tatsäch- 
lıch den Einsatz der automatisierten Datenverarbeitung und den 
Umgang mit patientenbezogenen medizinischen Unterlagen 
ın wesentlichem Maße und ım Unterschied zu den normalen 
öffentlichen Krankenhäusern, Es entstehen viele zusätzliche Risi- 
ken für dıe Wahrung des Patientengeheimnisses dadurch, daß pa- 
tientenbezogene medizinische Daten für wesentlich mehr Zwek- 
ke und von eınem wesentlich erweiterten, sehr heterogenen 
Personenkreis ausgewertet werden können. Diese zusätzlichen 
Risiken erfordern einerseits besondere Sorgfalt bei technischen 
und organısatorischen Maßnahmen und beı der Regelung der Da- 
ten- und Belegflüsse und führen andererseits zu völlig anderen 
Rahmenbedingungen der Verarbeitung und des Umgangs mit pa- 
tientenbezogenen medizinischen Daten im Vergleich zu den übri- 
gen öffentlichen Krankenhäusern 

Die Übermittlung patientenbezogener medizinischer Daten 
führt wegen der besonderen Rechtslage zu speziellen Problemen 

= Daes zu den Aufgaben cınes Universitätsklinıkums zählt zu 
forschen und zu lehren, bedarf die Verwertung patienten- 
bezogener Daten zu diesen Zwecken wohl einer Aufklärung, 
jedoch keiner besonderen Einwilligung des Patienten, sofern 
dıeser in eıner Rechtsbeziehung zum Universitätsklinikum 
steht. Die ım Rahmen der privaten ärztlichen Behandlung 
von reinen Konsıliarpatienten entstehenden Daten jedoch 

werden zwar ohne Rechtsbeziehung des Patienten zum Uni- 
versitätsklinikum Steglitz im räumlichen Bereich des Klıni- 
kums Steglitz erfaßt, die Nutzung der Daten zu Zwecken von 
Forschung und Lehre ım Klinikum Steglıtz bedeutet jedoch 
eine Übermittlung an das Klınıkum und erfordert nach $2 
Abs.7 der Berufsordnung der Ärztekammer Berlin eıne 
ausdrückliche Fınwilligung des Patienten. 

- Im Rahmen der Zusammenarbeit mıt verschiedenen For- 
schungsinstitutionen werden patientenbezogene medizi- 
nısche Daten an andere Stellen übermittelt. Diese Übermitt- 
lung macht auf Grund $2 Abs.7 der Berufsordnung der 
Ärztekammer Berlin entweder die ausdrückliche Einwilli- 
gung oder die vollständige Anonymisierung der Daten erfor- 
derlich. Eine Anonymisıerung, dıe patientenbeschreibende 
Merkmale (z.B Geburtsdatum, Teile von Vor- und Nach- 
namen usw ) zur Differenzierung einsetzt, ist nıcht ausreı- 
chend. 

— Im Universitätsklinkum Steghtz wird ın verschiedenen Zu- 
sammenhangen dıe Verarbeitung patientenbezogener medi- 
zınischer Daten auftragsweise durch Fremdrechenzentren 
(Zentraleinrichtung Datenverarbeitung der Freien Universi- 
tät Berlin, Bundesgesundheitsamt, Gesellschaft für System- 
forschung und Dienstleistungen im Gesundheitswesen mbH 
Berlin) durchgeführt, wobeı man sich meist des On-lıne- 
Zugriffs über Wähl- oder Standleitungen bedient. Diese 
Auftragsdatenverarbeitung, die bei nicht-medizinischen 
Daten datenschutzrechtlich in der Regel unproblematisch 
wäre, stelli wegen der ärztlichen Schweigepflicht eın beson- 
deres Problem dar. Die Voraussetzungen, unter denen medı- 
zinische Daten an andere Stellen weitergegeben werden
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dürfen, regeln sıch nach $2 der Berufsordnung der Ärztekam- 

mer Berlin Eıne Weitergabe von Daten, die der ärztlichen 

Schweigepflicht unterliegen, an Service-Rechenzentren ıst 

also nur möglıch, soweit die Mitarbeiter dıeser Rechenzen- 

{ren. dıe mit den Daten ın Berührung kommen konnen, als 

arztliche Gehilfen angesehen werden Das wäre jedoch beı 

externen Rechenzentren eıne nıcht akzeptable Ausweitung 

des Begriffs der ärztlichen Gehilfen. Soweit nıcht eıne 

grundsätzliche Umorganısation des ADV-Eınsatzes am Kli- 

nıkum Steglitz stattfindet, habe ich empfohlen, die zu Zwek- 

ken der Auftragsdatenverarbeitung zu ubermittelnden Daten 

entweder vollstandig zu anonymısieren oder Methoden der 

kryptographischen Verschlüsselung anzuwenden 

Eines von den bereits uben angedeuteten besonderen Rısıken 

für das Atzteeheimnis in Universitätskliniken stellt das thlichten 

von patientenbezogenen Unterlagen für Lehr- und Forschungs- 

zwecke dar Diese Praxıs kann nıcht gänzlich unt rbunden 

werden, ohne dıe Erfüllung des Forschungs- und Ausbildungsauf- 

trags unangemessen zu gefährden. Ich habe dem Unversitätskli- 

nıkum Steglıtz daher Vorschläge zur Kontrolle und angemesse- 

nen Beschränkung des Ablıchtens solcher Unterlagen unterbrei- 

tel. 

Im Universitatsklinikum Steglitz werden mıt der Führung von 

Karteien, Belegsammlungen, Patientenakten, Befundsammlun- 

gen, Berichten, Mikrofilmsammlungen und anderen arztlichen 

Aufzeichnungen ın starkem Maße Datenhaltung und -verarbei- 

tung ın nıcht-automatisierten Verfahren durchgeführt. Beı diesen 

manuellen Datensammlungen habe ıch meine Prüfung auf die 

Sıcherung dıeser Sammlungen vor unbefugtem Zugriff be- 

schränkt. Soweit dıe manuellen Datensammiungen den Dateı- 

begriff des $4 Abs.3 Nr 3 Berliner Datenschutzgesetz erfüllen. 

sınd sıe aufgrund $5 Abs. I Berliner Datenschutzgesetz vor 

unbefugtem Zugriff zu sıchern. Ansonsten urgibt sıch aus der 

arztlichen Schweigepflicht nicht nur das Verbot der unbefugten 

Weitergabe. sondern auch das Gebot der sıcheren Verwahrung 

solcher Unterlagen zum Schutz davor, daß Unbefugte zufällig 

oder vorsätzlich in Kenntnis dieser Informationen gelangen kön- 

nen Ich gehe dabei von folgenden Anforderungen aus: 

- Manuelle Datensammlungen sind so zu verwahren, daß sıe 

jederzeit entweder durch Sicherheitsverschluß von Schrän- 

ken oder Raumen oder durch wırksame Aufsicht vor unbe- 

fugtem Zugriff geschutzt werden. 

= Sınd die Datensammlungen auf Grund ihres besonderen In- 

haltes (z.B patientenbezogene Unterlagen über Krankheı- 

ten, dıe autgrund allgemeiner Vorurteile als dıskriminierend 

empfund. werden, etwa psychische Erkrankungen, Ge- 

schlechtskrankheiten) oder auf Grund ıhres besonderen Um- 

fangs (z B. Zentralarchıv) möglıche Ziele von Einbruchsver- 

suchen, so sınd zusätzliche Sıcherungsmaßnahmen vorzu- 

sehen. 

Dies bedeutet. In allen Bereichen, ın denen sıch nıcht zum Zu- 

grıff berechtigte Personen (z.B. Patienten) unbeaufsıchtigt aufhal- 

ten können, sind dıe zu schützenden Unterlagen in Schranken 

mit Sıcherheitsschlössern aufzubewahren. Dies gilt auch für dıe 

Räume, dıe ohne Aufsicht durch Zugrifisbefugte vom Reinıgung- 

spersonal betreten werden können. Nur wenn dıeses ausgeschlos- 

sen ıst, reıcht der Raumverschluß mit Sıcherheitsschlössern 

außerhalb der Anwesenheitszeit des befugten Personals aus. 

im Bereich des Unsersitätsklinıkums Steglitz werden diese 

Anforderungen uberwiegend nicht erfüllt Insbesondere gilt 

dies für die Unterbringung von Patientenakten ım Bereich 

der meisten Poliklıniken. 

Bei der automatısierten Datenverarbeitungim Klinikum Steglitz 

war die Durchführung technisch-organisatorischer Maßnahmen 

zum Datenschutz gem. % 11 Abs.5 Berufsordnung der Ärztekam- 

mer Berlin und $5 Abs.1 Berliner Datenschutzgesetz Schwer- 

punkt der datenschutzrechtlichen Überprüfung. Außerdem 

wurde geprüft, inwieweit die ordnungsgemäße Anwendung der 

Datenverarbeitungsprogramme, mit deren Hilfe personenbe2o- 

gene Daten verarbeitet werden sollen, überwachbar ıst ($16 Ber- 

liner Datenschutzgeset7). 

Die Anwendung der automatisierten Datenverarbeitung im 

Klınıkum Steglitz wird ın sehr vielfältiger Weise durchgeführt: 
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= kınsatz ses Rechenzentrums des Klınıkums Steglitz fur 

administrative Aufgaben und zu Forschungszwecken, 

- Verwendung ısolierier Anwendungssysteme mit unter 

schiedlichen Betriebstormen zu Zwecken der medizinischen 

Patıentenversorgung und Torschung, ın geringem Umfang 

auch zu administrativen Zwecken. 

- Auftragsdatenverarbeitung mit externen Rechnern zu admı- 

nistrafiven Zwecken, zu Zwecken der medizinischen Patien- 

tenversorgung und zur Forschung (vgl. oben} 

Die verschiedenen Betriebstormen der automatisierten 

Datenverarbeitungssysteme konnen wegen der Vielfalt der An 

wendungen und Problemstellungen sinnvoll sein. Be: der Pıu- 

fung wurde jedoch der Eindruck gewonnen, daß dıe Entwicktung 

der ADV-Anwendungen ım Klinikunı Steglitz weniger Ergeb. s 

eines planvollen Aufbaus ıst, als vielmehr eıne nicht abgestimmte 

Aneinanderreihung ındıyıdueller Problemlösungen, deren Ur- 

sache weniger von sachlicher Zweckmäßigkeit als vielmeh: vom 

Bemühen geprägt ıst, trotz der veralteten und den Anforderungen 

nicht mehr gewachsenen zentralen ADV-Versorgung dıe Vorzüge 

moderner Dialogverfahren ın Anspruch zu nehmen. 

Die Uneinheitlichkeit des ADV-Anwendungen ım Klınıkum 

Steglitz wırkt sıch für den Datenschutz überwiegend negatıv aus 

- Die Sicherstellung des Datenschutzes, ınsbesondere die 

Überwachbarkeit der ordnungsgemäßen Programmanwen- 

dung wird erheblich erschwert. Die Dokumentation der Pro- 

gramme und Verfahren als Voraussetzung Zur Erfüllung von 

816 Satz 2 Nr.2 Berliner Datenschutzgesetz wird - wenn 

überhaupt - nach Belieben des jeweiligen Programmıerers 

durchgeführt. 

- Eıne datenschutzgerechte Organısatıon des Rechenbetriebes 

ist mıt Einschränkungen nur ım Rechenzentrum feststellbar. 

Ansonsten wırd der Rechenbetrieb nach individuellen Kon- 

zepten durchgeführt, die Erfüllung der Anforderungen der 

Anlage zu $5 Abs 1 Berliner Datenschutzgesetz erfolgt 

- wenn überhaupt - entweder zufällig auf Grund anderer 

Sicherheitsbestimmungen (Strahlenschutz) oder unvollstan- 

dıg unter Bevorzugung einzelner bei gleichzeitiger Vernach- 

lassigung anderer Kontrollanforderungen. 

- Die Kontrolie des Datenschutzes durch ınterne und externe 

Instanzen wird erheblich erschwert. Eıne vollständige ın- 

terne Kontrolle daruber, inwieweit datenschutzrechtliche 

Zulässıgkeitskriterien für Verarbeitungs- und Übermittlungs- 

vorgänge beı ADV-Projekten erfüllt sind, ıst so erschwert, 

daß sie kaum durchgeführt wird. 

Neben diesen grundsatzlichen Feststellungen wurden diverse 

Mangel hinsichtlich der sıch aus der Anlage zu $5 Abs. ] Berliner 

Datenschutzgesctz ergebenden Kontrollanforderungen aufgefun- 

den. Zahlreiche Dateien waren noch nıcht zum Dateıenregister 

gemeldet. Eine ınterne Dateıenübersicht gemäß & 16 Satz 2 Nr. ] 

Berliner Datenschutzgesetz konnte mir nıcht vorgelegt werden 

3, Weitere Feststellungen und Fragen aus der Kontroll- und 

Beratungspraxis 

3,1 Allgemeine Fragen zu technischen und organisatorıschen 

Maßnahmen 

Datenschutz bei der Verfahrensentwicklung 

Je früher mii eın Projekt bekannt wırd und je kontinuierlicher 

ich über den Fortgang einer Verfahrensentwicklung informiert 

werde?", desto geringer ıst der Aufwand für eıne datenschutr- 

gerechte Gestaltung und desto größer ist die Akzeptanz meiner 

Einwände beı den Systementwicklern 

Bereits während der Verfahrensentwicklung können Prüfungen 

vor Ort erforderlich sein. So mußte ich wıederum feststellen, daß 

bereits in der Testphase datenschutzrechtliche Mängel auftreten, 

weil unzulässigerweise mit Echtdaten getestet wurde. Aufmeinen 

Jahresbericht 1982 (S. 18) nehme ich insoweit Bezug. 

2 ygi dazu Runds.hreiben des Senators fur Inneres uber dıe rechtzeitige Informa 

tion und Beteiligung des Berliner Datenschutzbeauftragten vom 17 Marz 1981, 
Dienstblatt Teil I S 30 
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Ordnungsmaßigkeit und Transparenz der Datenverarbeitung 

Wiederholt bin ıch geliagt worden, welches Interesse der 
Datenschutzbeauftragte an der Überprulung der Ordnungsmaßıig- 
keıt der Datenverarbeitung hat Gelegentlich wurde sogar be- 

hauptet, daß ausführliche Dokumentationen bezuglich des Da- 
tenschutzes schadlıch seien, da es sich dabeı wiederum um Unter- 
lagen handelt, dıe eınes besonderen Schutzes bedurften und 

deren Preisgabe zu besonderen Rısıken für den Datenschutz fuh- 
ren wurde 

Diese Auffassung ıst unrıchtig. Selbstverstandlich sınd Doku- 
mentationsmaterrahen ın besonderer Weise zu sichern, aber sıc 
sınd für dıe datenschutzgerechte Datenverarbeitung unentbehr- 
lıch $16 Berliner Datenschutzgesetz ordnet den speichernden 
Stellen dıe Verantwortung für die Durchführung des Datenschut- 

zes ın ıhrem Hausc zu. Dieser Aufgabe können sıe nur 
gerecht werden, wenn sıe dıe explizit ın der Vorschrift genannten 
Aufgaben, namlıch dıe Führung der internen Dateienübersicht 
und die Überwachung der ordnungsgemäßen Anwendung der 
Datenverarbeitungsprogramme ernst nehmen und darüber hın- 
aus ınterne organısatorısche Vorkehrungen treffen, die 
sicherstellen, daß sıch Jemand um diese gesetzliche Aufgabe 

kümmert, 

Die Transparenz der Datenverarbeitung ıst notwendige Voraus- 
setzung dafür, daß eıne speichernde Stelle ıhre Aufgabe wahr- 
nchmen kann, dıe Ordnungsmaßigkeit der Pıogrammanwendung 
zu uberprufen Eın wichtiges Prüfziel ıst also ım Zusammenhang 
mıt der Dokumentation steis die Nachvollziehbarkeit und damıt 
Kontrolhierbarkeıt der Datenverarbeitungsprozesse. Hinzu 
kommt meın Interesse, beı Bedarf selbst bestimmte Programm- 

funktionen analysieren zu können. 

Die Führung einer Daterenübersicht ıst ebenfalls eine Maßnah- 
me, dıe sowohl der Durchfuhrung der Maßnahmen zur internen 
Datenschutzkontrolle dient. wıe sıe auch Grundvoraussetzung für 
die effektive Datenschutzkontrolle durch mich ıst. Stellen, dıe 
eine derartige Dateienübersicht nicht führen, konnen den 

Datenschutz ım eıgenen Hause nıcht sıcherstellen, da ıhnen zen- 
tral gar nıcht bekannt ıst, welche Schutzgegenstände es ın der Or- 
ganısation uberhaupt gibt. ‚Auch die ınterne Dateienubersicht ıst 
also eıne unverzichtbare Maßnahme zur Herstellung der Transpa- 
renz der Datenverarbeitung ım eigenen Hause Beı vielen Über- 
prüfungen habe ich eine interne Dateienubersicht nıcht vorgefun- 
den 

Weiter achte ıch beı meinen Prufungen darauf, daß die ınternen 
Abläufe beı der Datenverarbeitung und dıe Zuständigkeiten ın- 
nerhalb der Datenverarbeitungsorganisation einer speichernden 
Stelle klar und unmißverstandlich geregelt sınd 

Finknonenstenmmung m Suchaabertsßerenb ms Resstentmer ums 

Der Sicherhensberench eines großen Reshenzentrums vestcht 
ın der Regel aus den Funktionsbereichen Rechnerraum, Arbeıts- 
vor- und -nachbereitung und Datenträgerarchiv Optimale Bedın- 
gungen für datenschutzgerechte Arbeitsabläufe ın den Funktions- 
bereichen ergeben sıch. wenn folgende Voraussetzungen erfüllt 
werden 

- Die Funktionsbereiche sınd baulich voneinander getrennt 
(raumliche Funktionentrennung). 

- Der regelmäßige Zugang zu den einzelnen Funktionsberei- 
chen wird nur jenen Personen während ihrer Dienstzeit ge- 

stattet, die dort ihren Arbeitsplatz haben (personelle 
Funktionentrennung). 

— Mitarbeiter, dıe ım Sicherheitsbereich ıhren Arbeitsplatz 
haben, sind aufgabenmäßig nur eınem Funktionsbereich 
zugeordnet 

- Der unregelmäßige Zugang von Personen, dıe nıcht ständıg 
im Funktionsbereich zu tun haben, wird auf das notwendige 
Maß beschränkt und in jedem Falle protokolliert 

- Dus Zusammenwirken der einzelnen Funktionsbereiche 
wırd sıchergesteilt, ohne daß der gegenseitige Zutriti erfor- 
derlich ist (Schleusen, Durchreichen usw.) 

- Die Maßnahmen zur Funktionentrennung und die Auf- 
gabenteilung sınd durch Dienstanweisungen festgelegt. Für 
dıe regelmaßıg ım Sıcherheitsbereich Beschäftigten liegt eın 

Schichtplan vor, der nach Funktionsbereichen differenziert 

ıst. 

Ich bin mır bewußt, daß die genannten Bedingungen eın Opti- 
malziel darstellen, welches ın der Regel aus verschiedenen Grün- 

den nicht immer erreichbar seın wırd In kleineren Rechenzen- 
tren mit wenıgen Beschäftigten läßt sıch insbesondere eıne 
personelle Funktionentrennung nıcht immer realisieren In gro- 
Beren, stetig gewachsenen Rechenzentren stehen häufig bauliche 
Gegebenheiten eıner exakten raumlichen Funktionentrennung 
entgegen Jedoch darf erwartet werden, daß dıe vorhandenen 
Spielräume in angemessener Weise (85 Abs.1 Satz 2 Berliner 
Datenschutzgesetz) genutzt werden, um die gravierendsten Ab- 
weichungen von den Anforderungen zu beseitigen 

Die Funktionentrennung fördert die Transparenz der Arbeıts- 
abläufe ın Rechenzentren ın entscheidendem Maße, sıe reduziert 
den Umlauf von Datenträgern außerhalb des Archivs auf das 
erforderliche Mındestmaß und beschränkt den Kreis der Zutritts- 
berechtigten zu den Funktionsbereichen. Sıc wirkt daher posıtıv 

auf dıe Ordnungsmäßigkeit der Arbeitsablaufe, die Wirksamkeit 
der Zugangskontrolle bezogen auf die eınzeinen Funktionsberei- 
che, der Organısationskontrolle und insbesondere der 

Abgangskontrolle 

Datenschutz bei isolierten Rechnern 

In diesem Jahr sınd von mır Grundsätze für dıe organısator'- 
schen und technischen Maßnahmen beim Einsatz isolierter ADV- 
Systeme erarbeitet worden Sie sind diesem Bericht als Anlage 2 
beigefügt. Erläuterungen zu diesen Grundsätzen sind ebenfalls 
bei mir erhaltlich Bei der Formulierung der Grundsätze sind 
Anregungen anderer Landesdatenschutzbeauftragter mit berück- 
sichtigt worden. 

Die Grundsätze betreffen dıe Anwendung von Systemen mıt 
besonders vereinfächter Einsatzorganisatıon, wıe sie z.B fur 
Kleinrechner mit klemem Benutzerkreis und engem Aufgaben- 
spektrum typısch ıst. Solche Anwendungsformen sind bereits 
relativ haufig ın der Berliner Verwaltung anzutreffen. 

Der Sınn solcher Grundsätze kann nicht sein, neue Normen zu 
schaffen, die verbindlich zu befolgen sınd. Es steht vielmehr dıe 
Absıcht dahinter, dem Betreiber und Benutzer solcher Systeme 
Hinweise zur Hand zu geben, die es ihm ermöglichen, den Ein- 
satz so zu gestalien, daß er den Anforderungen auch des 
Datenschutzes entspricht. Dieses ist erforderlich, weil sich der 
Eınsatz der automatısıerten Datenverarbeitung durch die Kosten- 
günstigkeit kleiner, aber leıstungsfahiger ADV-Systeme, die Be- 
nutzer- und Anwenderfreundlichkeit, die Miniaturisierung der 

Systeme und durch weitere Entwicklungsrichtungen weıter 
ausbreitet und von der Inanspruchnahme von Spezialisten zuneh- 

mend unabhängiger wird. 

Die Grundsätze sınd bewußt als Rahmen gehalten. Weiche 
konkreten Maßnahmen hier zu treffen sind, um den ın den 
Grundsätzen genannten Zielen gerecht zu werden, hängt stark 
von den Verhältnissen im Eınzelfall ab. Sie werden jedoch als 
Richtschnur für Kontrollmaßnahmen zum Datenschutz verwen- 
det werden 

Datenschutz ber manmellen Datensammlungen 

Trotz der Ausweitung des Einsatzes automatısierter Daten- 
verarbeitung in allen Bereichen der öffentlichen Verwaltung be- 
hält die tradıtioneile Datenverarbeitung mit Karteien, Beleg- 
sammlungen und Akten ihre Bedeutung. Gem. $3 Abs.2 ı.V m. 
$4 Abs.3 Nr 3 Berlıner Datenschutzgesetz fallen Akten und 
Aktensammlungen, soweit sıe nicht durch automatisierte Verfah- 
ren umgeordnet und ausgewertet werden können, aus dem 
Schutzbereich des Berliner Datenschutzgesetzes heraus. Somit ist 
$5 Abs. | Berliner Datenschutzgesetz nıcht als Rechtsgrundlage 
für dıe sichere Unterbringung von Akten anwendbar. Andere 
gesetzliche Vorschriften, dıe etwas zur sıcheren Unterbringung 
von Akten direkt aussagen, gıbt es nicht. Falls es jedoch 
materielle Geheimhaltungsvorschriften gibt (wıe zB 835 SGB I
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be: Sozialdaten oder $2 Berufsordnung der Ärztekammer Berlin 
bzw 8203 Strafgesetzbuch beı medızınıschen Daten), ergibt sich 
daraus dıe Pflicht, die Akten so zu sıchern, daß eın Verstoß gegen 
dıe Geheimhaltungsvorschriften ausgeschlossen ıst Eine Oflen- 
barung von Geheimnissen lıegt nıcht nur bci aktıyem Handeln 
vor, sondern auch dann, wenn versäumt wırd, die Daten vor unbe- 
fugter Offenbarung zu schützen. Fur Akten, dıe keiner speziellen 
Geheimhaltungspflicht unterliegen, erfordert $30 Verwaltungs- 
verfahrensgesetz ebenfalls angemessene Sıcherungsmaßnahmen. 

Die zu treffenden Maßnahmen liegen ım Ermessen der Be- 
horde. Dabei ıst ähnlich wıe beı $5 Abs. I Satz 2 Berliner Daten- 
schutzgesetz dıe Verhältnismäßigkeit zwischen Aufwand und 
Schutzzweck zu beachten Der Schutzzweck ergibt sich, soweit 
nıcht besondere Geheimhaltungsregeln gelten, aus dem Ausmaß 
der Verletzung schutzwürdiger Belange der Betroffenen beı unbe- 
tugter Offenbarung bzw. aus der Bedeutung möglicherweise vor- 
handener Motive Dritter, unbefugt ın Kenntnis dieser Daten zu 

gelangen. 

Um ım Einzelfall dıe Überprüfung uberflüssıg zu machen, ın- 
wıeweit materielle Geheimhaltungsvorschriften gelten oder 
nıcht, kann die Unterbringung von Akten ın Verwaltungsvor- 
schriften geregelt werden Dies ıst in $77 GGO I geschehen, wo- 
nach Akten und Schriftstücke möglichst so aufzubewahren sind, 

daß sie nıcht entwendet oder unbefugi eingesehen werden kön- 
nen 

Grundsatzlich empfehle ıch, personenbezogene Datensamm- 

lungen ın Räumen unterzubringen, dıe mıt Sıcherheitsschlössern 

ausgestattet sınd Innerhalb solcher Räume sınd sie ın Schränken 
unterzubringen, dıe ebenfalls mıt Sıcherheitsschlössern ausge- 
stattet sen sollen, damit dıe Daten außerhalb der Dienstzeit so 
gesichert sind, daß Personen, die zwar befugt sind, die Diensträu- 
me zu betreten, dennoch nıcht unbefugt ın die Datensammlun- 
gen Einsicht nehmen können (z.B Reinıgungskrafte, Pförtner, 
Sıcherheitskrafte usw ). Ich verweise in diesem Zusammenhang 
auf meine Ausführung zur Überprüfung des Uni ersitätsklini- 
kums Steghtz (Abschnitt 2.8 dieses Jahresberichte»). 

Die genannten Maßstäbe werden beı technisch-organısatorı- 
schen Überprüfungen von mir angelegt Abweichungen werden 
bemangelt, sofern nicht durch andere Maßnahmen eın gleichwer- 

tiger Schutz erreicht worden ist. Im Einzelfall ist durch die 
Analyse der Sensitivität der Daten zu prufen, ob nicht höhere 

Sıcherheitsanforderungen an die Akten- und Karteıenunterbrin- 
gung zu erfüllen sınd (vgl auch Anlage 2 zum Jahresbericht 
1982) 

Vernichtung von Adrema-Platten 

Adrema-Adreßplatten stellen cıne Datcı 1.5. von $4 Abs.3 

Nr.3 Berliner Datenschutzgesetz dar. Wenn ıhre Verwendung 
wegen des Einsatzes moderner Adressierungstechniken nıcht 
mehr vorgesehen ıst, dann sınd dıese Platien zu veinichten. Ich 

bın von eınıgen Stellen um Rat gebeten worden, wıc eine solche 
datenschutzgerechte Vernichtung der aus einer Zinklegierung 
bestehenden Platten vorgenommen werden kann. Zunächst bie- 
tet sıch dıe Verbrennung kleinerer Mengen in der Müllverbren- 
nungsanlage Ruhleben der Berliner Stadtreinıgungs-Betriebe an. 
Jedoch bedeutet dieses die Vernichtung wertvoller Rohstoffe. 
Umfragen haben ergeben, daß es Fırmen gibt. dıe bereit sınd, dıe 
Adrema-Platten entgegenzunehmen und durch Einschmelzung 
sowohl datenschutzgerecht zu vernichten als auch die Rohstoffe 

einer weiteren Verwendung zuzuführen. Dieses Verfahren habe 
ıch beı Anfragen empfohlen. Der Senator für Stadientwicklung 
und Umweltschutz hat sıch bereiterklart, de Empfehlungen ın 
geeigneter Weısc zu publizieren. 

3.2 Stellungnahmen zu neuen Verfahren 

Auch ın diesem Jahr habe ich in mehreren Fällen Gelegenheit 
erhalten, mıch zu geplanten ADV-Verfahren zu äußern, zu denen 
mir Planungsunterlagen (Untersuchungsberichte, Projektdefini- 
tionen usw ) zugesandt wurden. Daruber hınaus wurden von mir 

Stellungnahmen zu technischen und organısatorischen Eınzelfra- 
gen sowie zur datenschutzgerechten Organisation des Rechen- 
betriebes bei kleineren Rechenstellen und zur datenschutz- 
gerechten Unterbringung von papıerenen Unterlagen erbeten 
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Meine Aussagen zu wichtigen Problemen der Verfahiensent- 
wicklung, dıe nıcht nur beı erbetenen Stellungnahmen, sondern 
auch ım Rahmen meiner durch Eimgaben oder von Amis wegen 
veranlaßten Überprüfungen aufgeworfen wurden, habe ıch 
zusammengefaßt. Ich beschranke daher meinen Bericht hıer auf 
wenige Falle, dıe repräsentativ oder von besondere datenschutz- 

rechtlicher Bedeutung sınd. 

Automation emes Geschaftsverterlungsplanes 

Der Senator für Arbeit und Betriebe informierte mich uber 
seine Absicht, die fur dıe Erstellung des Geschäftsverteilungspla- 
nes erforderlihen Angaben ın eıner Datei auf einem Kleiniech- 
ner zu speichern. Dabeı beabsichtigte er, dıe Datei über dıe Daten 
hinaus, dıe zu eınem Geschäftsverteilungsplan gehoren, mit 
weiteren Daten zu ergänzen, dıe lediglich für die ınterne Orga ı- 
satıon des Hauses von Bedeutung sınd. An der Zulassigkeit der 
geplanten Dateı ım Rahmen des $9 Abs 1 Berliner Datenschutz- 

gesetz habe ıch keine Zweifel Da jedoch der Geschäftsvertei- 
lungsplan ın | ıstenform an andere offentliche Stellen übermittelt 
wird, habe ıch gefordert, daß durch programmtechnische Maß- 
nahmen sıchergestellt wırd, daß dıe Daten, dıe zwar ın einer Dateı 
gespeichert sınd, nıcht jedoch zum Geschaftsverteilungsplan ge- 
hören, ım Rahnıen dieser regelmäßigen Übermittlung nıcht mit 
übermittelt werden, da$ 10 Abs. I Berliner Datenschutzgesetz die 
Übermittlung nıcht erforderlicher Daten nıcht deckt Allgemein 
ıst zu sagen, daß der Einsatz von Kleinrechnern und Textsyste- 

men für vielerlei der ınternen Organisation dienenden Listen sıch 
mıt Dateien realisieren laßt, dıe die Gesamtheit aller dafür erfor- 
derlichen Daten enthalten. Es ıst jedoch darauf zu achten, daß die 
Verwendung der Datcıen für einen bestimmten Zweck sıch auf 
die Felder des Datensatzes zu beschränken hat, dıe für dıesen 
Zweck benötigt werden 

Zentrale Anschriftenspeicherung 

Die Technische Universität Berlin bat mıch um Stellungnahme 
zum Aufbau eines Adressensatzes für dıe dıversen festen Adres- 
satenkreise für Schreiben, Publikationen und Einladungen der 

Technischen Universitat Berlin. An der Zulässigkeit des Aufbaus 
einer solchen Dateı habe ıch keinen Zweifel, da ich davon aus- 
gehe, daß es zu den Aufgaben der Technischen Universität 
gehört, gezielt Öffenilichkeitsarbeit zu leısten Ein Problem stellt 
dagegen dıe Übermittlung dieser Daten an verschiedene öffent- 
liche und private Stellen dar. Da dıe Präsıdıalverwaltung der 

Technischen Universität speichernde Stelle des Adressensatzes 

ist, ıst die Übermittlung dıeser Adressen an die Wissenschaft- 

lichen Einrichtungen der Technischen Universität nach $10 
Berliner Datenschutzgesetz zu bewerten. Die Übermittlung 
dieser Adressen an private Stellen, z.B an wıssenschaftliche Ge- 
sellschaften, Standesorganisationen usw regelt sıch dagegen nach 
$11 Berlimer Datenschutzegesetz, setzt also die Finwilhgung der 
Betroflenen woraus Dieses gilt auch dann, wenn cin Mitelcd 
der Universitat unter dem Brieikopf einer solchen privaten Orga- 
nisation tatig wırd 

Amts- und Staatsanwaltschaften 

Der Senator für Justiz entwickelt derzeit ın Zusammenarbeit 
mıt dem Landesamt für Elektronische Datenverarbeitung das 
ADV-Verlahren Amts- und Staatsanwaltschaften (ASTA). Dieses 
Verfahren soll die Verbrechensbekämpfung durch die aktuelle 

und fehlerfreie Auskunft über alle anhängigen und anhängıg 
gewesenen Vertahren gegen Beschuldigte und die jeweiligen Ver- 
fahrensstände beı der Amts- und Staatsanwaltschaft verbessern. 
Es soll ferner die Arbeitsmittel der Geschäftsleitung, der Ge- 
schäftsstellen, der zentralen Schreibstelle und insbesondere der 

zentralen Namenskarteı der Staatsanwaltschaft am Landgericht 
rationalısıeren. Darüber hınaus wird eine Verbesserung des Infor- 
mationsaustausches zwischen der Polizei und den Amts- und 
Staatsanwaltschaften durch Datenträgeraustausch mıt dem polı- 

zeilichen Informationssystem (ISVB) angestrebt. 

Ich habe zu dem geplanten Verfahren ASTA folgende Beden- 
ken geäußert 

Der Ausgang des staatsanwaltschaftlichen Verfahrens wird als 
Ergebnis des Verfahrens in ASTA eingetragen. Führt eın Verfah- 
ren zu einer Anklageerhebung durch dıe Staatsanwaltschaft, so 
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wird jedoch das I'rgebnis des darauffolgenden Geichtsterfahrens 
nicht eingetragen Zumindest dann, wenn das Gerichtsurteil 
von de: staatsanwaltschaftlichen Bewertung abweicht, gıbt Jer In- 
halt der ASTA-Dateı eın falsches Bild von dem Beschuldigten 
wieder Durch das Fehlen dıeser Angabe ım Datenbestand ıst dıe 
dem Benutzer vermittelte Informatıon unvollstandig und nicht 
mit der Realitat ubereinstimmend, also unrichtig. Unrichtige per- 
sonenbezogene Daten sınd gem. $14 Abs | Berliner NMaten- 
schutzgesetz zu loschen, sıe dürfen nıcht ın Kenntnis ıhrer Un- 

richtigkeit gespeichert werden Ich habe daher empfohlen, Daten 
ubeı den Stand bzw. über das Ergebnis gerichtlicher Verfahren ın 
dıe ASTA-Datcı aufzunehmen. 

Der Senator fur Justiz ıst meinem Einwand nıcht gefolgt, da 
nach seiner Auffassung die vorgeschlagene Erweiterung dıs Ver- 
fahrens um Urteilsdaten cın auf Berliner Verurteilungen 
bezogenes Strafregister darstellen wurde, was nach dem Bundes- 
zentralregistergesetz rıcht zulässıg wäre Zwar bın ıch auch der 
Auflassung. daß durch ASTA keın Berliner Zentralregisier ge- 
schaffen werden soll, jedoch meine ıch, daß die geplante 
ASTA-Datcı aufgrund der Angabe von Tatverdächtigen, Straftat- 
bestanden, Tatzeıten usw. durchaus Parallelen zum Bundeszen- 
tralregister aufweist. Ziel meiner Empfehlung ıst es ın erster Linie 
nicht, daß alle Ausgänge von Gerichtsverfahren einbezogen wer- 

den Es kommt vıelmehr darauf an, daß der durch das 
staatsanwaltschaftliche Ermittlungsergebnis entstandene, von der 
folgenden gerichtlichen Entscheidung nıcht bestatigte Emdruck 
korrigiert wird. Zumindest Freispruche oder zu Gunsten des Be- 
klagten von dem staatsanwaltschaftlichen I rmıttlungsergebnis 
abweichende Gerichtsurteile sollten der AST.A-Datei mitgeteilt 
werden (vgl auch oben 2 5) 

Der geplante On-lıme-Anschluß des Genctalstaatsanwalts beı 
dem Kammergericht an das ASTA-Verfahren stellt nach der 
gegenwärtigen Rechtslage eme Übermittlung aller uber dıe Ver- 
bindung zugänglichen Daten dar. Nach meiner Auffassung ist für 
dıe Erfüllung der Aufgaben der Staatsanwaltschaft am Kammer- 
gericht die Ubermittlung aller Daten aus ASTA nıcht erforder- 
lıch. Eın On-tıine-Anschiuß ıst daher unzulässig. Ich habe emp- 

foblen, dıe On-hne-Verbindung zur Staatsanwaltschaft des Kam- 
mergerichts durch geeignete programmtechnische Maßnahmen 
auf den Zugriff auf diegenigen Vorgangsdaten zu beschranken, 
mıt denen dıe Staatsanwaltschaft des Kammergerichts befaßt ıst. 
Aus der Befugnis der ersten Beamten der Staatsanwaltschaft, sich 

jederzeit in die Tätıgkeit der Staatsanwaltschaft einschalten zu 
konnen, leıtet jedoch der Senator für Justiz ab, daß die Staats- 

anwaltschaft am Kammergericht cınen uneingeschränkten On- 
hne-Zugrifi auf ASTA erhalten darf. Da dıes nach meiner Eın- 
schätzung aus praktischen Gründen nur dann geschieht, wenn dıe 
Staatsanwaltschaft am Kammergericht eınen bestimmten Anlaß 
dafür sıeht, rechtfertigt diese Argumentation zwar durchaus dıe 
Einzelfallübermittiung, nicht aber den unbeschrankten Zugriff 
durch einen On-Iıne-Anschluß, über den die vorgesetzte Staats- 

anwaltschaft kunftig beliebig und unbemerkt Daten jedes \Verfah- 
rens einsehen konnte, 

Im Soll-Konzept für ASTA wird zu recht darauf verwiesen, daß 
dıe Behörden der Staatsanwaltschaft gem $13 Abs.2 Berliner 
Datenschutzgesetz nıcht verpflichtet sind, Auskunft an Betroffe- 
ne zugeben Sıe konnen jedoch nach eigenem pflichtgemäßen Er- 
messen entscheiden, ob sıe ım Einzelfall dennoch Auskunft 

geben wollen Ich empfahl daher den Behörden der 
Staatsanwaltschaft, dem Vorbild der Polızeiıbehorden zu lolgen, 
die in gleicher Weise privilegiert sind und sıch dennoch ın den 

Richtlinien über Krımmalpolizeiliche personenbezogene Samm- 
lungen selbst verpflichtet hatten, beı Auskunftsbegehren nach 
wohlwollendem pflichtgemäßen Ermessen zu entscheiden. Zu- 
mındest sollte dıc Programmausstattung von ASTA geeignet sein, 
Auskunftsbegehren zu befriedigen. Der Senator für Justiz hat 
dazu erklärt, daß Auskünfte aus der ASTA-Dateı ım ASTA-Ver- 
fahren sichergestellt sind. Nach Prüfung des Eınzelfalls würde dıe 
Erteilung von Auskünften außerhalb des ADV-Verfahrens statt- 
finden können. Zu eıner expliziten Selbstverpflichtung hat sıch 
der Senator für Justiz nicht geaußert. 

Im Rahmen diverser Funktionen können ın dıe Datensätze Be- 
merkungen ın freier Textauswahl eingegeben werden. Ich 
habe empfohlen, von einer freien Wählbarkeıt des Feldinhaltes 

20 

Drucksache 9/1458 

abzusehen und stattdessen eınen verbindlichen Katalog zulassı- 
ger Eintragungen ın dıeses Datenfeld aufzustellen. Es sollten 
klare Regelungen vorgeschen werden, dıe festlegen, unter 
welchen Voraussetzungen eın Katalogbeginft ım Datenfeid “Be- 

merkungen“ eingetragen werden kann. Eintragungen, die dem 
Katalog nıcht entsprechen, sollten programmtechnisch erkannt 
und zurückgewiesen werden 

Der Senator fur Justız will weiterhin nicht formatierten Text 
emgeben Allerdings wıll er versuchen, meiner Empfehlung auf 
Katalogısıerung des Feldinhaltes weitestgehend zu folgen und 
nach Erstellung eines Kataloges diesen ın eine Dienstanweisung 
aufzunehmen. Ihe technische Zuruckweisung unzulassıger Be- 
merkungen wird bisher nıcht ıns Auge gefaßt. 

Eınen fest vorgegebenen Merkmalskatalog habe ıch auch für 
das Feid „Merkmale“ vorgeschlagen. welches für Zahlungen und 
statıstische Auswertung von Verfahren ım ASTA-Verfahren ein- 
gesetzt werden soll Ferner bın ıch der Auffassung, daß 
diese Eintragung nur zulässig sen kann, wenn ıhre Auswertung 
ın eıner konkret definierten, zeitlich begrenzten Untersuchung 
vorgesehen ist. Eıne Datenvorratshaltung für unbestimmte 
Zwecke halte ıch für unzulassıg. Der Senator für Justiz beabsich- 
tıgt, die statistischen Merkmale nach Fristablauf bzw Jahresende 
und statıstischem Ausdruck ım System zu loschen. Ich habe 
gegen dıese Vorgehensweise keine Bedenken. 

3.3 Einzelergebnisse weiterer tecnnısch-organısatorischer Über- 
prufungen 

Die ım Vorjahr bigonnenen systematischen Überprutungen 
von offentlichen Stellen hinsichtlich deı technischen und organı- 
satorıschen Maßnahmen zum Datenschutz habe ich in diesem 
Jahr fortgesetzt Über die oben dargestellten Überprüfungen 
hınaus wurden 

— die Senatsverwaltung für Bau- und Wohnungswesen 

- dıe Bezirksämter Neukolln und Tempelhof von Berlin 

überprüft. 

Darüber hinaus wurden zu speziellen Themen bzw auf beson- 
deren Anlaß oder auf Wunsch der speichernden Stellen hın diver- 
se kleinere Überprufungen in technischen organısatorischen 
Fragen durchgeführt, z.B. beim Krankenhaus Neukölln, beim Sta- 
tistıschen Landesamt. an der Lınwohnerdatenbank des Polızei- 
prasidenten ın Berlin, bei der Allgemeinen Ortskrankenkasse und 
bei der Untersuchungshaft- und Aufnahmeanstalt Moabit. 

Die Auswertungen der Prüfung beim Bezirksamt Neukölln von 
Berlin ist zur Zeit der Berichterstattung noch nicht abgeschlos- 
sen Dafür beziehe ich die Ende letzten Jahres durchgeführte 
Überprüfung des Bezirksamtes Zehlendorf von Berlın in meıne 
Ausführungen eın. 

Die Prüfungsergebnisse in meınen Überprufungsschwerpunk- 
ten Eigenbetriebe, kulturelle Einrichtungen und Klinıkum Steg- 
litz habe ich oben ausführlich dargestellt (unter 2.3, 2.4 und 2 6). 

Folgende, zum Teıl häufiger wiederkehrende Mängel habe ıch 
festgestellt‘ 

= Organısatorısche Vorkehrungen, die sıcherstellen, daß Be- 
troffenen auf Antrag dıe Empfänger von Übermittlungen der 
letzten zwei Jahre mitgeteilt werden können, wurden unzu- 
reıchend getroffen. 

- Die Befugnisse, dıe dem internen Datenschutzbeauftragten 
eingeräumt wurden, waren nicht ausreichend, um dıe Eınhal- 
tung der Datenschutzbestimmungen ın seınem Hause sıcher- 
zustellen. 

- In eıner Arbeitsanweisung für ein ADV-Verfahren wurden 
echte Daten vorgefunden. 

- Protokollisten der Datenerfassung im Personalbezugsverfah- 
ren wurden länger aufbewahrt als nach den Zahlungsbestim- 
mungen für Personalbezüge mit Datenverarbeitung (ZPD) 
festgesetzt ist 

- Unterbringung der Sicherungsbander und Zugangskontrolle 
bei der Datenerfassung waren unzureichend
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- Schlusselbretter wurden nıcht ın ausreichender Weise beauf- 
sıchtigt; auf diese Weise kann nıcht verhindert werden, daß 
Unbefugie sıch dıe Schlüssel ancıgnen und so ı.nter Umstän- 

den Zugang zu Raunmen erhalten, ın denen Daten gesammelt 

sınd 

- In einem Bezirksamt war die bauliche Sıcherung der 
Poststelle unzureichend. 

- Die Eınwohnermeldcekarteı war entgegen cıner Anweisung 
des Senators fur Inneres noch nıcht vernichtet 

- Karteıen wurden vorgefunden, deren Frforderlichkent mır 
zweifelhaft erscheint; so z B. dıe sogenannte Grundstücks- 
karıeı des Bezirkseinwohneramtes und dıc Karteı Jer Leser- 
verpflichtungskarten ın eıner Stadtbucherei. 

Beı allen geprütten Stellen habe ıch ın mehr oder weniger 
großem Ausmaß Mangel hinsichtlich der sıcheren Unterbringung 
manueller Datentrager festgestellt. Schwerwiegend wa: in eınem 
all dıe mangelhafte Unterbringung von Vormundschaftsakten. 
Ich verweise ın diesem Zusammenhang auf meine Ausführungen 
in Abschnitt 31. 

Es wurden ferne ın Einzeifällen Mangel hinsichtlich der F rfül- 
lung formeller Pflichten, so etwa Meldungen zum Dateıenreginter 

und Veroflentlichungen ım Amtsblatt für Berlin festg« stellt. 

Der Senator dur Bau- und Wohnungswesen und das Bezirksamt 
Zehlendorf von Berhn haben mittlerweile Stellung zu meinen 
Mangelfeststellungen bezogen. Beide Stellen sınd ın vollem Um- 
tang meinen Empfehlungen gefolgt und haben so den Daten- 
schutz ın ihrem Hause wesentlich verbessern konnen Die Stei- 
lungnahme des Bezirksamts Tempelhof von Berlin wırd derzeıt 
ausgewertet 

im Krankenhaus Neukolln hatte ich ım Jahre 1982 eın Iatorma- 
tionsbesuch durchgefühit, bei dem ıch einige Mangel feststellte, 
dıe ıch der Verwaltungsleitung mittcılte Ich habe später uber- 
pruft, ınwıeweit dıe mir zugesagten Maßnahmen aufgrund meiner 
Empfehlungen durchgeluhrt worden waren. Dabeı ınußte ich 
feststellen, daß dıe Maßnahmen nıcht durchgeführt worden 
waren Ich habe dıes gegenüber dem Bezirksamt Neukolln for- 
mell beanstanden mussen. Der Stellungnahme zu der Beanstan- 
dung entnehme ıch, daß hinsichtlich der beanstandeten Mangel 
bei der Unterbringung von Patientenunterlagen nunm:hr dıe er- 
forderlıchen Maßnahmen getroffen werden. 

3.4 Einzelne datenschutzrechtliche Problemfälle 

Beschwerden und Beratungsersuchen deckten auch ın diesem 
Jahr datenschutzrechtliche Probleme auf oder bestatigten solche 
Probleme, dıe aus dem Gesetz heraus nur schwer lösbar sind und 

daher von der Verwaltung eine klare Entscheidung zu Gunsten 
datenschutzfreundlicher Lösungen verlangen Die folgenden Beı- 
spiele zeigen, daß dıesem Anlıegen ın unterschiedlichem Maße 
nachgekommen wird. 

Datenschutz und Forschung 

Insbesondere wegen der durch das Grundgesetz vorgesehenen 
Privılegierung der Forschung stellt der Bedart der Wissenschaft, 
aber auch der planenden Verwaltung an personenbezogenen 
Daten eın Problem dar, cas von den geltenden Datenschutzgeset- 
zen und spezialgesetzlichen Regelungen nur unvollkommen ge- 
löst wırd. 

Gleichwohl muß eıne Behebung dıeses Rechtsdefizites sehr be- 
hutsam angegangen werden. Eın von der baden-württembergı- 
schen Landesregierung vorgelegter Novellierungsvorschlag zum 
Landesdatenschutzgesetz, der inzwischen zuruckgezogen worden 
ıst, zeigt, daß dıe angemessene Wahrung der schutzwürdigen Be- 
lange von Personen, die Forschungsgegenstand sind, insbeson- 
dere im Bereich medizinischer Forschung allzu leicht den Inter- 
essen der Forscher nachgeordnet werden. 

Um der Berliner Verwaltung, aber auch den For«chern die 
Orientierung bei den schwierigen Problemen zu erleichtern, habe 
ıch eıne Informationsschrift erarbeitet, die dem Leser anhand 
einer Checkliste dte wesentlichen Datenschutzprobleme des For- 

schungsvorhabens vor Augen führt und Hılfen für die lösung der 

Fragen anbıetet Die Schrift, dıe ich ınsbesondere den Hoch- 
schulen zur Veıfügung gestellt habe, soll fortlaufend verbessert 
werden, 

Beı vielen Forschungsvorhaben wırd inzwischen erfreuhcher- 
weıse vor Beginn der Durchführungsphase mein Rat eingeholt 
Auf diese Weise konnten ın den mcısten Fallen Losungen gefun- 
den werden, dıe dıe Interessen der Forscher und die datenschutz- 

rechtlichen Belange in Überemstimmung brachten. 

Auf andere \ orhaben wurde ıch durch Presseveiöffentlichun- 
gen aufmerksam, aber auch ın diesen Fallen sınd wesentliche 

Beanstandungspunkte nıcht aufgetreten. 

So war dem Senat von der Presse vorgeworfen worden, er habe 

ım Rahmen eınes wıssenschaftlichen Forschungsprogramms uber 
Meinungen und Tendenzen ın der türkıschen Bevölkerung „indıs- 

krete“ Fragen an Türken ın Berlin gesteilt Eıne Überprufung des 
Sachverhalts hat folgendes ergeben 

Die Verantwortlichkeit für die ınhaltliche Ausgestaltung der 
Fragen sowie dıe Verwertung der Daten lag auf seiten des Landes 
Bertin ın den Handen der Auslanderbeauftragten beim Senator 
für Gesundheit, Soziales und Famulıe. Das Forschungsprogramm 
soll ın zweı Phasen ablaufen. In Jeder Phase werden funfhundert 
türkische Staatsangehorige über ıhre Einstellung ınsbesondere zu 
politischen und tamiliensoziologischen Themen befragt. Die 
Interviewpaitne: werden ım sogenannten “Random-route-Verlah- 

ren“ gewonnen (dıe Interviewer gingen von der nıedrigsten Haus- 
nummer einer benannten Straße aus und befragten jeweils 
in der 7. Wohnung den Haushaltsvorstand). Name und Adresse 
werden erhoben. jedoch getrennt von den erfragten Daten aufbe- 
wahrt Die Auswertung der Daten erfolgt aufgrund mehrerer 
Strukturfragen ( Alter, Geschlecht, Schulbildung, Berufstätigkeit, 
Berufsgruppe, Haushaltsnettocinkommen, Religion, Aufenthalts- 
dauer ın Deutschland, Haushaltsgröße). 

Den Interviews, dıe vertragsgemaß von der Firma Emnid 
GmbH & Co., Bielefeld, durchgeführt werden, liegt eine turki- 
sche Übersetzung des Fragebogens zugrunde. Ein begleitendes 
Informationsblait - ebenfalls ın türkischer Sprache - informiert 
dıe Interviewpastner nıcht über den Zweck der Umirage, wohl 
aber uber dıe beabsichtigte Verarbeitung der Daten (Weıterver- 
sand der Fragebögen an Emnid, getrennte Erfassung von Name 
und Adresse, Auswertung der Umfrage durch einen Computer, 
Zusicherung, daß keine Daten an andere Ämter oder Personen 
weitergegeben werden, Verschwiegenheitspflicht der Mitarbeı- 
ter). Ein besonderer Hinweis auf dıe Freiwilligkeit erfolgt nıcht. 
Beı der datenschutzrechtlichen Beurteilung war die unterschied- 
liche Stellung der Beteiligten zu berücksichtigen. Da sich der zwi- 
schen dem Land Berlın und Emnid geschlossene Vertrag 
nıcht auf genau definierte Datenverarbeitungsvorgange be- 
schränkt, sondern auch die Erarbeitung der Fragenprogramme, 
die Erstellung der Stichproben, dıe Durchführung der Interviews 
sowie dıe Auswertung umfaßt, handelt es sıch ın datenschutz- 
rechtlichem Sınne nicht um Datenverarbeitung im Auftrag (mit 
der Folge, daß auch den von Emnid durchgeführten Phasen der 
Datenverarbeitung das Berliner Datenschutzgesetz zugrunde- 
zulegen wäre, $2 Abs. 1 Berliner Datenschutzgesetz), sondern auf 
Seiten von Emnıd um Verarbeitung personenbezogener Daten 
zum Zwecke der Übermittiung in anonymisierter Form ($ 36 Bun- 

desdatenschutzgesetz). Das Berliner Datenschutzgesetz greift 
demnach erst beı der Frage eın, welche Daten von Emnid der 
Ausländerbeaufiragten zur Verfügung gestellt und dort aufbe- 
wahrt (gespeichert) werden. Daruber hınaus ıst jedoch nicht zu 
verkennen, daß bei Forschungsaufträgen, dıc Öffentliche Stellen 
vergeben, eıne Verantwortung hinsichtlich der Verarbeitung 
personenberogener Daten durch das beauftragte Institut besteht. 
Die datenschutzrechtlichen Verpflichtungen, denen öffentliche 
Stellen unterworfen sınd, können nicht durch dıe Beauftragung 
einer prıvaten Stelle unterlaufen werden. In den Vereinbarungen 
mıt dem Auftragnehmer ıst daher ein Datenschutzstandard fest- 
zuschreiben, der den Vorschriften für die öffentliche Stelle ent- 
spricht. Dies sollte vorzugsweise durch eine entsprechende Klau- 

sel im Vertrag geschehen. 

Für dıe Erhebung der Daten selbst, ınsbesondere für dıe Ge- 
staltung der einzelnen Fragen enthalten dıe Datenschutzgesetze 
keine inhaltlichen Kriterien, Allerdings zieht das Grundgesetz 
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selbst Grenzen für die Zulassigkeit von Fragen, soweit sıe von 
einer offentlichen Stelle gestellt werden So halt das Bunoesver- 
fassungsgericht cine statistische Befiagung ubcı Personen dort 

für „entwurdigend und eıne Bedrohung des Selbstbestimnmiungs- 
rechtes ,wosıe den Bereich menschlichen Eıgenlebens srfaßt, 
der von Natur aus Gebeininischarakter hat, und damit auch 

diesen ınneren Bezirk zu statistisch erschließbarem und erschlies- 
sungsbedurftigem Material erklart”* Ein Indiz für die Rechts- 
widrigkeit der Fragen ım vorliegenden hal! war jedoch nicht 
ersichtlich. 

Die Teilnahme an derartigen Forschungspiogrammen ıt frei- 
willig. die auf die Erhebung der Daten folgende Verarbeitung ıst 
daher nur mıt }ınwilligung der Betroffenen zulässig Beı cer Er- 
teilung der Einwilligung muß dem Betroffenen hınreichend vıel 
Information uber dıe geplanten Verarbeitungsschritte gegeben 
werden, Das von Emnid verwendete Anschreiben enthält hierzu 
einige Punkte Eın ausdrücklicher Hınweis auf die Freiwilligkeit 
sowie eine bessere Aufklärung uber den Zweck der Untersuchung 
ware Jedoch wunschens»wert gewesen. Als Anhaltspunkt habe ıch 
auf dıce Empfehlungen verwiesen, dıe ıch ın nieınem Jahres- 
bericht 1980? veroffentlicht habe 

Auf (irund meiner Kontaktaufnahme mit dem füı dıe Aufsicht 
uber private Einrichtungen zuständigen Regierungspräsidenten 
Arnsberg hat di !r mır inzwischen mitgeteilt, daß das Emnid- 
Institut ıhm die notarıelle Urkunde vorgelegt hat, nach der dıe 

Adressenabschnitte aus der Befragung unter notarıeller Aufsicht 
vernichtet worden sınd 

Fin Verstoß gegen datenschutzrschtliche 

konnte nicht festgestellt weıden. 
Bestimmungen 

Zur Sicherstellung und Verbesserung des Datenschutzes 
beı den kunftigen Verfahrensschritten, ınsbesondere beı de: zweı- 
ten Repräsentativbefragung ım Herbst, habe ıch folgendes 
empiohlen. 

Beı erneuten Befragungen sollte dıe Aufklirung der befragten 
Personen verbessert werden (etwa unter Berucksichtigun.g der 
von mir aufgestellten Grundsätze). 

Durch zusatzliche Vereinbarung sollte sıchergestellt werden, 
daß dıe Ausländerbeauftragte von Emnid keine personenbezoge- 
nen Daten erhalt und die hei Emnid weiterhin aufbewahrten 
Daten (vgl. $6 des Vertrages) nach Auswertung keinen Personen- 
bezug mehr aufweisen Ber neuen Vertragen sollte sichergsstellt 
werden, daß sıch der Auftragnehmer an dıe Bestimmungen des 
Berliner Datenschutzgesetzes bindet. 

Die Auslanderbeauftragte ıst der Empfehlung durch eme Er- 
gänzung der Vereinbarung mit Emnid nachgekommen. 

Datenschutz ın der Schule 

Datenschutzprobleme sind wiederum aus dem Schulbereich an 

mich herangetragen worden Auch hier tauchen Fragen ım Zu- 
sammenhang mıt Forschungsvorhaben auf. 

So wurde von der Senatsierwaltung für Schulwesen, Jugend 
und Sport eıme Forschungsarbeıt zur Integration ausländischer 
Schüler ın Auftrag gegeben. Im Verlauf mehreier Gespräche mit 
Vertretern der Verwaltung und der Auftragnehmerin des For- 
schungsvertrages ıst es gelungen, sıne Konzeption zu entwickeln, 
welche die Interessen des Forschungsinstitutes an einer unbeein- 
flußten Materialerhebung, des Auftraggebers an einer relatıv 
zuverlässigen Forschungsaussage und der Betroffenen an eıner 

ausreichenden Beachtung des Persönlichkeitsrechtes berücksich- 
tigt. Ausgangspunkt war dabei die ın $3 Abs.1 Berliner Schul- 
gesetz normierte Verpflichtung, von Kındern und Erziehungs- 
berechtigten an emem Schulversuch mıt den dazu notwendiger- 
weıse gehörigen wıssenschaftlichen Begleituntersuchungen teil- 
zunehmen, wenn sıe bei der Aufnahme in cıne entsprecnende 

Versuchsschule ıhr Einverstandnis erklärt haben Die erstmalige 
Erklärung des Eınverständnisses habe ich für ausreichend 
angesehen, um an allen späteren Phasen der Begleitforschung dıe 
Teılnahmeserpflichtung zu begründen. Ich gehe davon aus, daß 
die Eınverstandniserklarung cın öffentlich-rechtlicher Vertiag ıst, 
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der beide Parteien verpflichtet, ım Sinne eıner seriösen For- 
schung und Unterrichtsgestaltung an den erforderlichen Malinah- 
men mitzuwirken. Allerdıngs habe ıch für dıe Schulverwaltung 
die Verpflichtung hervorgehoben, die Eltern von Anfang an über 
den absehbaren Verlauf des Projektes zu ınformieren Sıe sınd 
darauf hinzuweisen, daß und ın welchem Umfang Daten erhoben 

werden, zu welchen Zwecken sıe verarbeitet und wann ste wieder 
vernichtet werden. Die hierbei entstehende personenbezogene 
Schulerdatei ıst bei mır zum Dateıenregister anzumelden Eıne 
spätere Überprüfung habe ıch mır vorbehalten. 

Auf Grund meiner Empfehlung hat die Senatsverwaltung eın 
Informationsschreiben für die Eitern entworfen, welches dıe von 
mir geltendgemachten Forderungen berücksichtigt 

vom Landeselternausschuß Berlın wurde an mıch dıe Frage 
herangetragen, ob ın Schulklassen Listen mıt Namen und An- 

schriften aller Schüler erstellt werden dürften, dıe allen Eltern der 
Klasse ausgehändigt werden. Angesichts der im Schulvertas- 
sungsgesetz verankerten Rechtsstellung der Elternvertretungen 
ım Schulbetrieb habe ich keine Bedenken dagegen gehabt, daß 
die Herausgabe von Adressen an Mitglieder der Elternvertretun- 
gen ım Rahmen ıthrer jeweiligen Aufgaben erfolgt. Anders ıst 
allerdıngs die Herausgabe von Adressen an Eltern zu beurteilen, 
die nicht einem derartigen Gremium angehoren. Sıe werden dann 

wıe jede andere Privatperson behandelt und die Herausgabe von 
personenbezogenen Informationen an sie ıst nur unter den Vor- 
aussetzungen des $11 Berliner Datenschutzgesetz, d.h mit Eın- 
willıgung der Betroffenen zulässig Diese Einwilligung kann nıcht 
durch den Beschluß eines Elterngremiums ersetzt werden 

Daher können auch keine Abiturientennamen durch Berliner 
Schulen an Berliner Zeitungen verteilt werden. Wenn gleichwohl 
ein Bedürfnis für dıe Veröffentlichung von Schülernamen ın den 
Zeitungen nach bestandenem Abitur besteht, muß dafür dıe Ein- 
willıgung der betroffenen Schüler eıngeholt werden. 

In eınem anderen l all habe ıch Jedoch die Herausgabe einer 
Schüler- bzw. Elternanschrift an den Vater eınes anderen Schü- 
lers für zulässig gehalten. $11 Abs. I Berliner Datenschutzgesetz 
mußte ın dıesem Fall zurücktreten, da durch die ım Schulbereich 
speziell geltende Vorschrift des $10 Abs. 3 Schulverfassungsge- 
setz dıe Aufsichts- und Fursorgepflicht des Lehrers über die 
ihm anvertrauten Schüler eıne andere Verfahrensweise gebot 
Mein Petent stutzte scın Interesse darauf, daß sein eıgener Sohn 
von Mitschülern schwerstens bedroht worden war. 

Zu einem sehr empfindlichen Bereich ım Verhältnis zwischen 
Schule, Eltern und Kındern zählt auch dıe Arbeit des Schul- 

psychologischen Dienstes. Die Ausführungsvorschriften vom 
1. Aprıl 1974 sınd außer Kraft getreten, so daß eine Neufassung 
erforderlich wurde. Schon ım Februar 1981 lag mır eine erste 
Neufassung vor, die mittlerweile in verschiedenen Punkten ab- 
geändert wurde. Das Mitzeichnungsverfahren ıst jedoch noch ım- 
mer nıcht abgeschlossen. Ich habe meine datenschutzrechtlichen 
Empfehlungen wıedeiholt vorgetragen. Insbesondere habe ıch 
darum gebeten, bıs zur endgültıgen Formulierung und Verab- 
schiedung der neuen Bestimmungen das Recht auf Akteneinsicht 
in schulpsychologische Unterlagen den Forderungen des Bundes- 
verfassungsgerichts entsprechend zu handhaben. Das Bundesver- 
fassungsgericht bejaht den Anspruch auf Akteneinsicht‘”. Es setzt 
sıch Jedoch auch mıt dem Schutzbedürfnis des Schülers, welches 
er mitunter auch vor seinen Eltern haben kann, auseinander und 

bejaht das Recht des Schülers, eine Einsichtnahme durch seine 
Erziehungsberechtigten zu verwehren. Ich meine, daß alle Schu- 
len verpflichtet sınd, auch ohne ausdrückliche Verabschredung 
einer entsprechenden Ausführungsvorschrift den Schülern bzw. 
ihren Eltern diese Rechte einzuräumen. Das Verfahren zur Ver- 
abschiedung der neuen Ausführungsvorschrift sollte gleichwohl 
energisch vorangetrieben werden, da es sich hier um einen schr 
kritischen Bereich der Begegnung zwischen privaten Grundrech- 
ten und staatlicher Gewalt handelt. 

Als ein weiteres nıcht das Verhältnis zwischen Schule und 
Schülern bzw. deren Eltern betreffendes Problen: stellte sich dıe 
Exıstenz eıner Lehrerindividualdatei beim Senator für Schul- 
wesen, Jugend und Sport heraus. Die Zulässigkeit dieser Datcı ıst 
rechtlich völlig ungeklart. Die Rechtslage nach dem Allgemeinen 

39) Urteil vom 9 kebruar 1982 (AZ 1 BvR 845/79)
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/ustandigkeitsgesetz (AZG) bzw. der Durchführungsverordnung 
zum AZG laßt keinen eindeutigen Schluß darauf zu, für welche 

Aufgaben die Besirksverwallungen und für welche Aufgaben dıe 
Senatsverwaltung für Schulwesen, Jugend und Sport letztlich zu- 

standig sein sollen. Eine ausreichende Rechtsgrundlage, dıe ent- 
weder dıe Bezirke oder die Senatsverwaltung für Schulwesen als 
befugte speichernde Stelle eıner Lehrerindividualdater ausweist, 
ıst weder ın Art. 7 der Verfassung von Berlin noch in $3 Landes- 
beamtengesetz (LBG), $5 Schulgesetz und $9 Schulverfassungs- 
gesetz vorhanden. Nach $9 Berliner Datenschutzgesi tz ist jedoch 
Voraussetzung fur die Zulässigkeit einer Datenspeicherung, daß 
dıe ın einer Dateı enthaltenen Daten zur Eriullung konkret be- 
stımmter Aufgaben der speichernden Stelle erforderlich sind. Ich 
habe der Schulverwaltung empfohlen, hıer klärende MaRnabmen 
zu trefien. 

„Ein ungewohnltiches Problem, das aber Gegenstand mehrerer 
Beschwerden war, ist die Frage, ınwieweit auch Unterrichts- 
inhalte auf den Datenschutz Rücksicht nehmen mussen. 

Mchrfach hatten sıch Eltern daruber beschwert, daß ihr schul- 
pllichuges Kind ın einer Hausaufgabe detailliert häusliche Ver- 
haltnısse darstellen soll. Die Eltern befurchteten, daß sıch der 
Lehrer auf dıese Weise Informationen über das Elternhaus ver- 
schaffen konnte 

Um Befürchtungen von Eltern von vornherein zu begegnen, 
empfehle ıch eine gewisse Zurückhaltung Gegebenenfalls könn- 
te mit den Kindern sogar auf einfache Weise dıe Problematik der- 
artıger Beschreibungen diskutiert werden Schließlich konnte 
man daran denken, eın unverfänglicheres Thema als Alternative 
anzubieten, so daß Schuler, die ihre häusliche Sphäre nicht weiter 
offenbaren wollen, auf eın anderes Thema ausweichen können. 

Selbstverstandlich kann nicht Ziel des Datenschutzes sein, dıe 
Familie zum Tabu zu erklären. Mir schiene es aber vın sehr loh- 
nenswertes padagogısches Ziel, wenn dıe Erhebung derartiger 
Daten ım Rahmen von Schulübungen mit cıner entsprechenden 
Diskussion über Personlichkeitsrechte und ıhre Bedeutung ver- 
bunden werden könnte. Die Senatorin für Schulwesen, Jugend 

und Sport hat eine Überprüfung zugesagt. 

Zusammenarbeit zwischen Lohnsteuerstellen und Ausländerbehorde 

Nach wıe vor besteht auf dem Berliner Arbeitsmarkt eıne ange- 
spannte Sttuatıon, die auf konjunkturellen Bedingungen beruht 
und zusätzlich durch Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung 
negatıv beeinflußt wırd. Vor diesem Hintergrund ergıng eine An- 
weısung des Senators fur Inneres an die bezirklichen Lohnsteuer- 
stellen, wonach dıese dıe Ausstellung eıner Lohnsteuerkarte an 
Ausländer weitermelden sollen Damit soll ein Beitrag zur Be- 
kampfung ıllegaler Praktiken auf dem Arbeitsmarkt geleistet 
werden 

Beim Senator füriInneres bestanden - ebenso wıe beim Senator 
für Finanzen - beı de: Planung des Verfahrens Zweifel, ob die 
Ubermittlungen mit dem Steuergeheimnis zu vereinbaren seien 
Nach eınem Schriftwechsel mit dem Bundesminister fur Finanz- 
en teılte dıeser dem Senator für Inneres ım Juni 1983 mit, daß aus 
steuerlicher Sıcht keine Bedenken gegen eıne Mitteilung an dıe 
Ausländerbehörde bestünde Ich habe den Senator für Inneres 
darauf hingewiesen, daß beı der vom Bundesministe: für Fınanz- 
en gebilligten Verfahrensweise das Steuergeheimn:s des $3la 
Abgabenordnung (AO) nicht gewahrt ıst. 

Nach $31a Abs. I Satz | AO ıst dıe Oflenbarung der nach $30 
AO (Steuergeheimnis) geschutzten Verhaltnisse des Betroffenen 
zulässıg, soweit sıe der Bekämpfung der Schwarzarbeit dient und 
der Betroffene seine steuerlichen Pflichten verletzt hat Nach 
Satz 2 dieser Vorschrift gilt gleiches, wenn ein Arbeitnehmer 
ohne dıe erforderliche Erlaubnis nach $19 Abs. 1 des Arbeıtsför- 
derungsgesetzes (Arbeitserlaubnis für Ausländer) beschäftigt 
oder tätıg wırd. Ganz offensichtlich wäre dıe Übermittlung mit 
$3la Abs I Satz } AO nicht vereinbar, denn die Ausländer zei- 
gen, ındem sie eine Lohnsteuerkarte beantragen, daß sıe ihre 
Steuerpflichten gerade nıcht verletzen wollen. Als Rechtfertigung 
für dıe Übermittlung beruft sich der Senator für Inneres daher 
auf$3la Abs.1 Satz2 AO, denn dort ıst nur davon dıe Rede, daß 
eıne Offenbarung zulässig seı, falls eın Auslander keine Arbeıts- 
erlaubnis hat. 
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Alleın das Abstellen auf den Wortlaut der Vorschrift reicht Je- 
doch nıcht Die Abgabenordnung regelt das Steuerrecht, nıcht Je- 
doch das Auslanderrecht. Alleın eine Verletzung der ausländer- 
rechtlichen Vorschriften kann daher nicht zu einer zulassıgen 
Offenbarung führen Vielmehr muß auch ın der zweiten Alterna- 
tıve eıne Verletzung steuerlicher Pflichten vorliegen, um eıne 

Offenbarung zu ermöglichen. 

Es kommt hınzu, daß das Gesetz gegen ıllegale Beschaftigun- 
gen ın Art ] Zıff. 4 eıne Regelung getroffen hat, auf welche Weise 
dıe Auslanderbehörde ggf. über ıllegale Beschäftigungen unter- 
rıchtet werden soll. Danach soll dıe Bundesanstalt für Arbeıt, so- 

fern sıe bei der Durchführung des Arbeitnehmeruberlassungs- 
gesetzes konkrete Anhaltspunkte für Verstöße gegen $ 19 Arbeıts- 
förderungsgesetz erhalt, die Ausländerbehörden unterrichten. 
Eıne direkte Information der Ausländerbehörde durch die 
Finanzämter ıst durch dıe abschließende Regelung ausgeschlos- 
sen worden. 

Eın Einvernehmen konnte mıt dem Senator fur Inneres bısher 
nıcht hergestellt werden Da auch der Bundesminister für Fınanz- 
en betroffen ıst. habe ıch mich mit dem Bundesbeauftragten fur 
den Datenschutz ın Verbindung gesetzt, um eıne Klarung zu 
erreichen. 

Zugriff auf dıe Kaufpreıssammlung nach dem Bundesbaugesetz 

Der beim Senator für Bau- und Wohnungswesen bestehende 
Gutachterausschuß hat nach $ 136 ff Bundesbaugesetz (BBauG) 
u.a. dıe Aufgabe, Wertgutachten für Grundstücke zu erstellen. 
Grundlage für seine Beurteilung bildet dabeı die Kaufpreissamm- 
lung, ın der samtlıche Käufe mıt Angaben über Grundstücksart, 
-größe, -kaufpreis und -lage erfaßt werden. Bei der Vorbereitung 
der Gutachten wirken nach $7 Abs.3 DVO-BBauG diıe bezirk- 
lichen Vermessungsämter mit Es ist geplant, daß alle Bezirke 
über eınen On-lıne-Anschluß auf den gesamten Berliner Daten- 
bestand der Kaufpreissammlung zugrifisberechtigt sein sollen, 
um Bewertungsmaterral für dıe Gutachten zu erlangen, 

Ein derartiges Verfahren ware mıt 136 ff. BBauG unverein- 
bar, danach dıesen Vorschriften dıe Kaufpreissammlung nur dem 
Gutachterausschuß selbst und den Fınanzämtern zur Verfügung 
steht Demgegenüber vertrat der Senator für Bau- und Woh- 
nungswesen dıe Auffassung, daß dıe zulassıge Mitwirkung der Be- 
zırke auch das unbeschränkte Zugriffsrecht auf dıe Kaufpreis- 
sammlung beınhalte. Diese Ansıcht verkennt, daß etne Durch- 
führungsverordnung nıcht mehr Rechte einräumen kann, als 
dıe Ermachtigungsnorm, hıer das Bundesbaugesetz, erlaubt 

Dennoch habe ich mich dem Anliegen des Senators für Bau- und 
Wohnungswesen, der darauf hınwıes, daß bei einer völligen Sper- 
rung des Zugangs auf dıe Kaufpreissammlung für die Bezirke cıne 
Vorbereitung von Gutachten nıcht mehr möglıch sei, nıcht ver- 
schlossen. Gemeinsam wurde eine Lösung gefunden, dıe den 
Zugriff der Bezirke auf das Erforderliche beschränkt, so daß künf- 
tig in jedem Einzelfall vorab geprüft werden wird, inwieweit ein 
beschränkter Zugriff auf die Daten der Kaufpreissammlung fur 
die Vorbereitung des Gutachtens ausreicht Entsprechende Än- 
derungen der Verwaltungsanweisungen und des $7 Abs 3 DVO- 
BBauG werden vorbereitet. 

4 Nachtrag zu Feststellungen aus den Vorjahren 

Krimimalpoltzeiliche personenbezogene Sammlungen (KpS} 
(Jahresbericht 1982, S. 11) 

im Gegensatz zu anderen Bundesländern war in Berlin bisher 
nicht vorgesehen, daß die Errichtung automatisierter und ma- 
nueller Dateien zu Zwecken der Strafverfolgung ın eınem formel- 
len Verfahren geregelt und festgeschrieben wird Mit Erlaß vom 
11. August 1983 hat der Senator für Inneres nunmehr bestimmt, 
daß in automatısierten Verfahren geführte Dateien nur mit Zu- 
stimmung des Senators für Inneres errichtet werden dürfen, dıe 
Errichtung von manuell geführten Dateien bedarf in Zukunft ın 
jedem Einzelfall der besonderen Anordnung durch den Landes- 
kriminaldirektor: dabeı sınd der Zweck der Kartei, dıe 
Rechtsgrundlage, der betroffene Personenkreis, die Arten der zu 
erfassenden personenbezogenen Daten, die karteıführende Stelle, 
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dıe Anlıeterung bzw. Ursprung der Daten, dıe Benutzer der Kaı- 
toi. die voraussichtliche Dauer Jer Karteıführung und dte 
Behandlung ausgesonderter Unterlagen festzustellen Mit dem 

Erlaß verbunden ıst die Anordnung, dıe bereits bestehenden ma- 
nuellen Datensammiungen jestzustellen. Dies entspricht meinen 
Empfehlungen 

Kımmalpelizeilirhe personenbezogene Sammlungen ım Zusam- 
menhang nut Hausbesetzungen (Jahresbericht 1982, S. 12) 

In Gesprächen mıt dem Senator für Innzres sowie dem Poltzei- 

präsıdenten ın Berlin wurde ın Aussicht gesteitt, daß dıe wesent- 
lichen von mır angesprochenen Probleme dadurch geiöst werden, 
daB die damals erhobenen Daten ın velativ kurzer Frist 
geloscht werden („Datenamnestie“). Ich werde darauf hınwirken, 
daß dıese Loschung auch beı den Stellen nachvollzogen wird, an 
dıe aufgrund der entsprechenden Vorgangs personenbi zogene 
Daten übermittelt wurden 

Angabe des Überwersungsgrundes auf Überweisungsträgern 

(Jahresbericht 1981, 5 12, Jahresbericht 1982, S. 13) 

Aul Überweisungstragern,mit denen Sozualteıstungen angewıe- 
sen werden, sollten keine Angaben über den Grund der Überweı- 
sung enthalten sein. da dıe damit verbundene Offenbarung 
g.genuber der Ban. uber das erforderliche Ausmaß hinausgeht. 
Ausreichend ıst, wenn aut dem Überweisungstrager auf den Be- 
scheid Bezug genommen wird Dieses bisher aufgrund prakti- 
scher Erwagungen abgelehnte Verfahren ıst jetzt erleichtert, da 
seıt August 1983 aufgrund der Automatisierung des Verfahrens in 
jedem Fall an dıe Leistungsempfänger schriftliche Bescheide ver- 
schickt werden Der Senator für Gesundheit, Soziales und Familie 

hat dıe Bezirksamter aufgefordert, bei den Überweisungen nur 

noch auf diesen Bescheid Bezug zu nehmen 

Kohnungsbau-Rechenzentrum (WBRZ) (Jahresbericht 1982, S. 17) 

Die von mır vertretene ‚\uffassung, angesichts der Schachtel- 
beteiligung des Landes Berlin am Wohnungsbau-Rechenzentrum 
stehe mir wegen $2 Abs.3 Berliner Datenschutzgesetz eıne un- 
mittelbare Kontroflbefugnis zu, schloß sıch auch ım Berichtsjahr 
das Wohnungsbau-Rechenzentrum nicht an, obwohl der Unter- 
ausschuß Berliner Datenschutzgesetz des Ausschusses für Inne- 
res, Sıcherheit und Ordnung meine Meınung ieılte Praktisch 
wırd das Problem dadurch gelöst, daß sıch das Wohnungsbau- 
Rechenzentrum ın einer vertraglichen Vereinbarung dem Ber- 
liner Datenschutzgesetz und der Kontrolle des Berliner Daten- 
schutzbeauftragten unteiwirft 

Schulerdaten (Jahresbericht 1980, S. 13, Jahresbericht 1961, 

SIIf, Jahresbericht 1982, 5.19 f ) 

Der Senator für Schulwesen, Jugend und Spoıt hat ın der Zwi- 
schenzeit Entwurfe cıner Allgemeinen Verwaltungsvorschrift 
uber Schülerakten ın der Berliner Schule vorgelest Ich habe hier- 
zu cıne Stellungnahme erarbeitet 

Unbeschrankte Auskünfte aus dem Bundeszentralregister 

(Jahresbericht 1980, S 12, Jahresbericht 1981, S 10 Jahres- 
bericht 1982. S 20) 

Der Senator für Inneres hat in einem Rundschreiben empfoh- 
len, dıe Eınholung unbeschränkter Auskünite aus dem Bundces- 
zentralregister einzuschränken. Für den eigenen Geschäfts- 
bereich erging eıne entsprechende Anweisung. Ich werde uber- 

prüfen, ob den Empfehlungen von allen Stellen gefolgt wırd 

Verordnung über Führung, Inhalt und Aufbewahrung von Kran- 
kengeschichten ın Krankenhäusern - Krankengeschichterverord- 

nung - (Jahresbericht I981, S.6, Jahresbericht 1982, S. 20) 

Mır ıst eın Entwurf der Verordnung vorgelegt worden, der aller- 
dıngs eın wesentliches Anlıegen nicht berücksichtigt: Jede Vor- 
schrift über dıe Führung personenbezogener Akten sollte Bestim- 
mungen darüber enthalten, ın welchem Umfang und auf welche 
Weise Aktenemsicht zu gewähren ıst. Dem kommt gerade ım 
Gesundheitsbereich große Bedeutung zu (vgl. oben). Ich werde 
weiter auf dıe Aufnahme entsprechendeı Regelungen hinwirken 
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Telefondatenerjassung (Jahresbericht 1981, S. 17) 

Die Freie Universität Berlin hat ıhr Verfahren zur automatı- 
schen Erfassung von Telefondaten ınzwischen so geändert, daß 

die Spescherung von Zielnummern beı privaten Ferngesprachen 
nıcht mehr erfolgt. Der Unterausschuß Berliner Datenschutz- 
gesetz des Ausschusses für Inneres, Sicherheit und Ordnung des 

Abgeordnetenhauses hat mich gebeten, auf eınc einheitlich 
rechtmäßige Handhabung in Berlin hinzuwirken Ich habe mich 
daraufhin über dıc Verfahrensweise in allen Hochschulen, beı 
den Eıgenbetrieben und beı den meisten anderen Körperschaften 
und Anstalten des öffentlichen Rechts informiert. Ich habe dabeı 
fesigestellt, daß ın keinem Fall eine rechtswidrige Speicherung 
der Zıelnummer von privaten Ferngesprächen erfolgt. Dajedoch 
auf Grund der technischen Entwicklung die breite Einführung 
moderner Telefondatenerfassungssysteme zu erwarten ist, habe 
ıch dıe öffentlichen Stellen vorsorglich von meiner Rechtsauffas- 
sung informiert 

5 Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

51 Datenschutzbeauftragte des Bundes und der Länder 

Die Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes und 
der Länder hat ın vıer Sitzungen unter dem Vorsitz des Landes- 
beauftragten für den Datenschutz der Freien Hansestadt Bremen 
beraten. 

Die wichtigsten Ergebnisse lassen sich wıe folgt zusammenfas- 
sen: 

14. Konferenz am 2! März 1983 

— Beschluß zur Volkszahlung 1983, der ınsbesondere die For- 
derungen der Datenschutzbeauftragten zur Volkszahlung 
enthalt (vgl Anlage 3). 

— Beschluß uber dıe Kontroitrechte der Datenschutzbeauftrag- 
ten und Geheimhaltungsvorschriften. Mit dem Beschluß 
unterstützt dıe Konferenz dıe Auffassung des Bundesbeauf- 
tragten, daß scene Prüfungskompetenz ım Hinblick auf 
die anderen Vorschriften über den Datenschutz ım Sınne des 
$19 Abs. 1 Bundesdatenschutzgesetz auch für Kontrollen be- 
züglıch der Einhaltung besonderer Geheimhaltungsvor- 
schriften (z.B. arztliche Schweigepflicht) besteht 

— Beschluß über den Umfang der Prufungskompetenz beim 
Verfassungsschutz. 

15 Konferenz am 6. Juni 1983 

- Im Zusammenhang mıt der Einführung der fälschungssiche- 
ten Personalausweise wurde diskutiert, inwieweit dem Junk- 
tımbeschluß des Bundestages (Bundestagsdrucksache 8/ 
3498) ım Bund und den Ländern Rechnung getragen worden 
sei, und welche Konsequenzen dies für dıe datenschutzrecht- 
liche Beurteilung der Personalausweise habe. Es wurde eine 
Arbeitsgruppe eingesetzt, die die datenschutzrechtlichen 
Anforderungen formuhert. 

- Zur Übernahme des Bıx-Staatsvertrages wurden die Anfor- 
derungen an die Übernahmegesetze festgelegt. 

16 Konferenz am 13 September 1983 

- Beschluß über den Datenschutz bei den Personalausweısen 
(vgl. Anlage 4). 

17 Konferenz am 3. November 1983 

— Beschluß zur Novellierung des Bundesdatenschutzgesetzes. 

Der Vorsitz auf der Konferenz wird mit dem Jahreswechsel tur- 
nusgemäß auf den Hamburgischen Datenschutzbeauftragten 
übergehen. 

5.2 Aufsıchtsbehorde für nicht-öffentliche Stellen, andere Kon- 
troilbehörden 

In den turnusmäßıgen Sitzungen mit dem Senator für Inneres 
als Aufsichtsbehörde für den Datenschutz wurden zahlreiche 
Grundsatz- und Eınzelfragen behandelt‘ Unter anderem Pro- 
bleme des $11 Berliner Datenschutzgesetz, Namensveröffent- 
hchungen von Mitarbeitern im Landespressedienst, das Verhält- 
nıs Sozialgesetzbuch - Strafverfolgung, der Entwurf des Btx-
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Staatsvertrages, Neufassung der GGO 1, Fragen deı privatärztli- 
chen Behandlung ın öffentlichen Krankenhäusern sowie dıe 
Probleme bei der Erhebung personenbezogener Daten ınsbeson- 
dere über dıe Einkommensverhältnisse der Ehegatten beim Voll- 

zug des Bundeskindergeldgesetzes. 

Kontaktgespräche mit einzelnen Datenschutzbeauftragten der 
Religıonsgemeinschaften habe ıch ın dıesem Jahr fortgeführt. In 
mehreren Fällen sınd bei mır Eingaben uber die Kırchensteuer- 
stelfen eingegangen. Diese mußte ıch an dıe zuständigen Daten- 
schutzbeauftragten der Religionsgemeinschaften weitergeben 
Wegen der verfassungsrechtlich garantierten Autonomie der 
Kırchen stehen mir insoweit keine Kontrollbefugnisse zu, 

5.3 Berliner Verwaltung 

Zusammenarbeit 

In der Zusammenarbeit mit den meısten Berliner Verwaltungs- 
stelien ıst ınzwischen eine gewisse Normalität eingetreten, da sıch 
diese Stellen ın der Regel an dıe Existenz des Datenschutzbeauf- 
tragten gewöhnt haben und in wachsender Zahl auch gewisse 
Vorteile darin erkennen, ihre Arbeitsweise auf die Datenschutz- 
bestimmungen einzustellen, um von vornherein Angriffen von 
dieser Seite vorzubeugen. Dem gegenseitigen Verständnis förder- 
lıch ıst es ferner, daß dıe Dienststelle des Datenschutzbeauftrag- 
ten als Ausbildungsstation dient, die seıt 1980 bereits 28 Nach- 
wuchskräfte durchlaufen haben 

Datetenregister 

Nachdem ıch bei verschiedenen offentlichen Stellen dıe Abga- 
be der Anmeldung der automatisierten Datesen zu dem beı mir 
geführten Regıster angemahnt hatte, hat sıch die Zahl der Dateı- 
meldungen von 474 im Vorjahr auf 895 ın diesem Jahr 
nahezu verdoppelt. Es ist davon auszugehen, daß ım Laufe des 

kommenden Jahres endlich ein vollstandiger Überbtick über die 
von öffentlichen Berliner Stellen geführten Dateien vorliegt. 

54 Abgeordnetenhaus 

Auf Grund meiner Hilfsfunktion für das Parlament bestehen 
vielfältige Beziehungen zu den Fraktionen und Abgeordneten. 
U.a. habe ıch zu folgenden Problemen Stellung genommen. 

Für den Hauptausschuß habe ich auf dessen Wunsch ım Sep- 
tember 1983 einen Erfahrungsbericht uber meine bisherige Tatig- 
keit erstellt. Im Ausschuß für Inneres, Sıcherheit und Ordnung 
habe ich schriftlich und mündlich zum Entwurf des Landesmel- 
degesetzes un.! zu dem Entwurf einer Anderung des 11 Berlıner 
Datenschutzgı etz Stellung genommen Im Ausschuß für Kultu- 
relle Angelegenheiten hatte ıch Gelegenheit zur Stellungnahme 
zum Btx-Staatsvertrag und zum Zustimmungsgesetz. Mıt dem 
Petitionsausschuß bestehen naturgemaß Berührungspunkte. So 
habe ich auf Bitten des Vorsitzenden eıne Stellungnahme 
abgegeben, daß sich Verwaltungen gegenüber dem Petitionsaus- 
schuß nıcht unter Hınweis auf das Sozialgesetzbuch weigern 
können, Daten an den Petitionsausschuß herauszugeben. 
Schließlich sind vom Vorsitzenden des Ersten Unter suchungsaus- 
schusses (Verfahrensweise der Ausländerbchorde) zwei Stellung- 
nahmen zu der Frage erbeten worden, unter welchen Umständen 
sıch Zeugen und Dienststellen gegenuber diesem Ausschuß auf 
das Sozialgeheımnis berufen können. 

Die guten Kontakte zu allen Parteıen ım Abgeordnetenhaus 
stellen eine wichtige Grundlage für die Verwirklichung des 
Datenschutzes dar. 

6. Aufgaben des Berliner Datenschutzbeauftragten 

6.1 Im Berichtsjahr 1983 

Anrufungen durch jedermann 

Die Zahl der schriftlichen Eingaben ıst nach den großen Zu- 
wachsraten der Vorjahre nicht weiter angestiegen. Dabeı war die 
interessante Entwicklung zu beobachten, daß einfache Eingaben 
zurückgegangen sınd. Dies dürfte nıcht zuletzt auf dıe Öffentlich- 
keıtsarbeit und das gestiegene Problembewußtsein zurückzufüh- 
ren sen Dagegen ist die Zahl komplizierter Fälle beachtlich 
angestiegen. 
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Die Verteilung der Eingaben auf die einzelnen Verwaltungs- 
bereiche hat sich gegenuber dem Vorjahr nıcht wesentlich gean- 
dert Sıe entfallen nach der Haufigkeit geordnet ınsbesondere auf 
folgende Gebicte 

1 Öffentliche Sıcherhert und Ordnung 

Gesundheit und Soziales 

Wirtschaftsverwaltung 

Justiz 

Finanzen 
Kultur 

In gut 50 %» aller Eingaben haben sıch Mängel herausgestellt 

a
n
n
w
n
m
 

Den Bund, dıe Kırchen und den Bereich der Privatwirtsch ut 
betreffende Eingaben habe ıch an die zuständigen Ste'ien 
abgegeben. 

Beratung und Kontrolle 

Beı den Beratungsersuchen ($21 Abs 1 leizter Satz Berliner 
Datenschutzgesetz) ıst cıne ahnlıche Entwicklung zu beobachten 
wıe beı den Anrufungen 

In vielen Fällen wenden sich offentliche Stellen mit der Bitte 
um Beratung an mich. Dies begrüße ıch ausdruchlich, da sıch so 
häufig die Beachtung der Datenschutzvorschriften von vorn- 
herein sıcherstellen und damıt nachträgliche Krıtik vermeiden 
läßt, 

Durch die Beratung soll sıchergestellt werden, daß ınsbeson- 
dere Erfahrungen aus der Prüfungspraxıs anderen Stellen nutzbar 
gemacht werden. 

Die Beratung bedeutet jedoch keine „Unbedenklichkeits- 
bescheinigung“ für eın Projekt, da 

- das Projekt nach der Beratung noch verändert werden kann 

(es entspricht der praktischen Erfahrung, daß dıes sogar recht 
häufig geschieht), 

— dıe praktische Durchführung eines rechtlich eınwandfre: 
konzipierten Projektes durchaus Datenschutzmängel aufweı- 
sen kann, 

— sıch das Datenschutzrecht fortentwickelt (7.B. zwischen- 

zeitlich Grundsatzentscheidungen der Gerichte getroffen 
werden) und diese Fortentwicklung beı einer späteren Kon- 
trolie berucksichtigt werden muß 

Nach alledem bleıbt festzustellen, daß von einer Beratung 
durch den Datenschutzbeauftragten für dıesen keine Bındungs- 
wirkungen im Hinblick auf eine spatere Kontrolle ausgehen. 

Bereits aus diesen Grunden verbietet es sıch, beı Vorhaben 
ohne meın vorheriges Einverständnis mit der Beteiligung des 
Datenschutzbeauftragten zu werben 

Vor allem sollte - um späterer Krıtık vorzubeugen - ın Fällen, 
in denen der Datenschutzbeauftragte eınmal beteiligt worden ist, 
nicht vergessen werden, ihn auch uber Veranderungen zu unter- 
richten. Dazu gehören z B Konkretisierungen wie das Erstellen 
von Anschreiben und Fragebogen beı Befragungen von 
bestimmten Burgern etc. 

Öffentlichkeiisarbeit 

Der gute Kontakt zur Bevölkerung und zu den Medıen konnte 
ausgebaut werden. So hat der SFB ım Frühjahr ca. eıne Dreivier- 
telstunde über meine Tätigkeit berichtet”. Ferner habe ıch an 
einer einstündıgen Diskussionsrunde des NDR-Fernsehens uber 

die Volkszählung teilgenommen. Daneben berichteten Presse, 
Rundfunk und Fernsehen sehr umfangreich über dıe Volkszäh- 
lung. Meine Mitarbeiter und ich haben ca. 40 Veranstaltungen 
anläßlich der Volkszählung ın Berlin besucht 

Um den Kontakt zur Verwaltung zu vertiefen, habe ich eıne 
Schrift herausgegeben, dıe sıch an die Verwaltungsmitarbeiter 
rıchtet und ihnen helfen soll, sıch bei Datenanforderungen von 
Seıten deı Forschung und Planung rıchtig zu verhalten Dancben 

25) Interessenten kunn eınc Aufzeichnung zur Verfugung gestellt werden 
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habe ıch an Aus- und Fortbildungsveranstaltungen an der Freien 

Universität, der verwaltungsakademie und ım Bereich der Leh- 
reifortbildung teilgenommen. 

kur das Museum tur Verkehr und Technik habe ıch an der Kon- 
zeption ‚ner Datenschutzwand für die Ausstellung „Rechen-, 
Speicher- und Datentechnik“ mitgewirkt, Die 3 mal 5m große 
Tonbildwand zum Thema Datenschutz soll die Spannweite der 

Datenverarbestung und ıhre Auswirkung auf den einzelnen Men- 
schen verdeutlichen Dem Zuschauer soll anhand von sechs typı- 

schen Lebenssituationen (z.B. Geburt, Schule, Verkehr mit 
einem Kreditinstitut} bewußt werden. daß viele Handlungen 
eınen „Datenschatten* werfen Beispiele, die schten ADV-Ver- 
fahren entsprechen, werden ın der Wand eingeblendet. Anhand 
zweier Entscheidungssituationen, Bewerbung um einen Arbeits- 
platz und Kıeditantiag, wırd jeweils verdeutlicht, wie die Fnt- 
scherdung ausfiele, wenn us keinen Datenschutz gabe und wenn 
der Datenschutz beachtet wud Dem Zuschauer wı.d dabeı 
optisch angezeigt, auf welche Daten ım leizten Fall zugegriffen 
werden darf und welche tabu sınd. Zum Schluß soll dem Zu- 
schauer verdeutlicht werden, welche Mittel die Einhaltung des 

Datenschutzes garantieren und wohın er sıch ım /weıfel wenden 
kann 

Auf besonderes Interesse auch ım internationalen Bereich sto- 
ßen vor allem dıe Neuen Medıen. So fand anlaßlıch der Interna- 
tionalen Funkausstellung 1983 eine Sondersitzung der Arbeits- 
gruppe Datenschutz bei Massenmedien (Working Group on 
Mass Media) der ınternationalen Datenschutzbeauftragien unter 
Vorsitz Norwegens ın Beilin statt. 

Schließlich haben meıne Mitarbeiter und ıch auf Einladung 
zahlreicher Verbande und Parteien bcı Veranstaltungen über Da- 
tenschutztbemen gesprochen. Im Haus der Kırche fand eine 
oftentliche Diskussion über Fragen des Melderechts und des ma- 
schinenlesbaren Personalausweises statl 

Räumliche Unterbringung der Dienststelle 

Mit Unterstutzung durch alle ım Parlament vertretenen Frak- 
tionen wurde es moglich, meine Dienststelle endgültig ın der 
Hıldegardstraße 29/30 in 1000 Berlın 31 (nahe Bundesplatz) cın- 
zurichten In dıesen Räunıen war zuvor dıe Projektgruppe Ein- 
wohnerwesen untergebracht Die freiıwerdenden Räume ım 
Europa-Center hat der Senator für Kulturelle Angelegenheiten 
Berlin übernommen Durch diesen Rıngtausch ıst eine funktions- 
gerechte und dauerhafte Unterbringung eirsicht 

62 \oraussichtiiche Schwerpunkte der kunltigen Arbe I 

Auf Grund der bisherigen Erfahrungen ergeben sıch folgende 
Schwerpunkte für das Jahr 1984. 

a} krledigung der Anliegen, die dıe Bürger mit ıhren Eingaben 
verfolgen. 

Ich sehe es nach wie vor für meine wesentliche Aufgabe an, 
diese Eingaben möglıchst zügıg zu erledigen. 

b Überprüfung von Amis wegen und Beratung 

- Sozıalleistungstrager 

— „Wettbewerbsunternehmen“ 

Datenschutzgesetz 

- Öffentliche Sıcherheit und Strafverfolgung 

- Neue Medien (insvesondere Kabelpilotprogekt) 

- Fortsetzung der Überprüfungen ım bzzirklichen Bereich 

18. $1 Abs.2 Berliner 

6,3 \bschbare Entwicklungen 

Novellierung des Bundesdatenschutzgesetzes 

Nachdem sıch dıe neuc Bundesregierung in den Koalıtions- 
vereinbarungen auf eine Weiterentwicklung des Datenschutz- 
rechts festgelegt hatte, wurde erneut eın Referentenentwurf vor- 

26 

gelegt. Kınige wesentliche Verbesserungen, dıe in dem ım vergan- 
genen Jahr vorgelegten Referentenentwurf enthalten waren, sınd 
nıcht mehr aufgenommen worden. Ohne die Berechtigung eınzel- 
ner Vorschlage bestreiten zu wollen, erscheinen mır die beabsıch- 
tıgten Anderungen derarl margınal, daß sıe eıne Novellierung des 

Bundesdatenschutzgesetzes zu diesem Zeitpunkt nıcht rechtferti- 
gen. Ich bın überzeugt, daß es für alle Beteiligten und Betroffenen 
besser wäre, weiter praktische Erfahrungen zu sammeln, die Ent 

wicklung der Rechtsprechung abzuwarten und das Datenschutz- 
recht ın den Nachbarstaaten zu beobachten, ehe man an eıne 
Neuregelung des Datenschutzes herangeht 

Ich vertrete daruberhinaus auch dıc Meinung, daß eine Ande- 

rung des Berliner Datenschutzgesetzes zur Zeıt nıcht erforderlich 
ıst. Da das Berliner Datenschutzgesetz zu den neueren Daten- 
schutzgesetzen zahlt, enthalt es ohnehin eınıge Regelungen, dıe 
ın das Bundesdatenschutzgesetz erst eingefügt werden sollen 

Es mehren sich dıe Stimmen, dıe bei dieser Gelegenheit auch 
dıe Aufnahme entsprechender verfassungsrechtiicher Bestim- 
mungen fordern. Meine Skepsis derartigen Bemühungen gegen- 
uber habe ich bereits ın dem Bericht über die Aufnahme meiner 
Tätigkeit Ausdruck verliehen”. Diese Zurückhaltung wırd auch 
vom Wıssenschaftlichen Dienst des Abgeordnetenhauses geteilt, 
der auf Antrag der F.D.P.-Fraktıon zu dıeser Frage ein wıssen 
schaftliches Gutachten erstellt hat Die Auswertung des Urteils 
des Bundesverfassungsgetichts zum Volkszählungsgesetz 1983 
vom 15 Dezember 1983 wırd zeigen, ob dıe Bestatigung des „ın- 
formatıonellen Schbstbestimmungsrechts“ durch das Gericht eıne 
Kodifizierung erforderlich macht oder ob dıese von mır seit jeher 

vertretene Position” auch ohne Änderung des Grundgesetzes 
umgesetzt werden kann 

Der Berliner Gesetzgeber wird sich mit mehreren speztal- 
gesetzlichen Regelungen zum Datenschutz beschäftigen müssen 

Im Berichtsjahr eingebracht wurde eın Gesetzentwurf der 
CDU-Fraktion des \bgeordnetenhauses, mıt dem das unabding- 
bare Einwilligungserfordernis des $11 Berlıner Datenschutz- 

gesetz abgeschafll und die Bestimmung an die Regelung des Bun- 
desdatenschutzgesetzes angepaßt werden sollte. Ich habe mich 
einer Lösung nicht verschlossen, die beı Beibehaltung des grund- 
sätzlichen Erfordernisses der Einwilligung des Betroffenen beı 
der Übermittlung von Daten an nıcht-öffentliche Stellen dennoch 
ın Konfiktfallen Abhilfe schafft. 

Das im August vorgelegte Gesetz für psychisch Kranke enthalt 
zum derzeitigen Stand noch keınerleı datenschutzrechtliche 
Regelungen. Angesichts der Sensitivität der Daten, dıe gerade beı 
psychiatrischen Behandlungen entstehen, sınd hier Bestimmun- 
gen erforderlich, die dıe Speicherung sowıe dıe zulässigen Offen- 
barungen entsprechender Daten aufdas unerlaßlıche Ausmaß be- 
schränken. Auch der Umfang des Einsichtsrechtes nach Ab- 
schluß der Behandlung sollte hıer geregelt werden. 

Das umfangreichste Gesetzgebungsverfahren, zu dem bereits 
ıntensive Verhandlungen ım Innenausschuß des Abgeordneten- 
hauses angelaufen sınd, wırd das neue Gesetz über das Melde- 
wesen seın Meıne Auffassung zu den vorgesehen Bestimmungen 
habe ich bereits ausführlich ım Jahresbericht 1982 dargelcgt 

Bertin, 29. Dezember 1983 

Der Berliner Datenschutzbeauftragte 

Dr Kerkau 

26° Mitteilungen cos Prasidenten - Nr 40 - Dr» 8/277 vom 22 Januar 1980. 5 6 
2 ebenda $ 3 
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Anlare 2 

Grundsatz für die organısatorischen 
und technischen Maßnahmen 

beim Einsatz isolierter ADV-Systeme 

Geltungsbereich 

1} Diese Grundsutze betreffen den Einsatz ısolmrter ALDV-Systeme zur 

Verarheitung personeribezogener Daten ım Sınre von$2 Abs 1 Bundes- 
daten hutzgesetz ($4 Abs 1 Berlmer Datenschutzgesetz) 

12 AD\-Systeme ım Sınne dieser Grundsatze sind alle Einrichtungen zur 

automatisierten Datenverarbeitung, mit den.n Dateien auf aut ımatısch 
lesbaren Speichermedien geführt werden konnen und deren Hardware 
es erlaubt, die ın %2 Abs 3 Nr 3 Bundcsdatenschutzgesetz ($4 Abs 3 
Nr 3 Berliner Datenschutzgesetz) beschriebenen Operationen ın 

Dateien duichzuführen 

t3 Isoherte ADV-Systerie ım Sinne dieser Grundsatze und ADV-Systeme, 

die uberwiegend folgende Merkmale aufweisen 

a) Der Finsatz des Systems erfolgt nicht ın eınem arbeıtsteilis organı- 

sıerten Rechenzentrunsbeirieb 

Die Maschinenbedienung erfolgt durch den Benutzer selbst 

tÜber seibstatige Einrichtungen außerhalb des ısollerten Bereiches 

kann auf das isolierte ADV-System nıcht zugegriften werdın, wenn 
der Zugriff nıcht vom Benutzer des ısolierten Systems veranl ıßt wırd 

Schnuttstellen zur interaktiven Nutzung des ısolierten ADV Systems 

befinden sıch ım gleichen isolierten Bereich wıe das System selbst 

Soweit mehrere Benutzer gleichzeitig mit dem isolierten ADV- 

System ınleragieren, arbeiten sie ım Rahmen des gleichen ADV-Ver- 

fahrens (leilhaberbetrieb) 

f} Datentrager, dıe personenbezogene Daten enthalten, werden aus- 

schleßlich vom berechtigten Benutzer verwaltet 

Weiteres, bei den meisten Anwendungen geltende, Merkmal ıst 

8) Das System wird für dıe Erfüllung einer ode: weniger Aufgaben eın- 

gesetzt (Dedicated System) 

b 

c 

d 

e 

Allgemeine Grundsätze 

21 Der Grad dei Schutzbedürftigkeit personenbezogener Daten ergibt sich 
insbesondere aus ıhrer Natur und aus dem Zusammenhang, ın dem sic 
verwendet werden. Die Art der eingesetzten ADV Anlage und ıhre Eın- 

satzform spielen daher bezuglich der Anforderungen un den Daten- 

schutz cine geringe Rolle Daten dürfen nicht deshalb schlechter ge- 
schutzt sein. weil sıe auf einem isolierten Rechner verarbeitet werden 

2.2 Der für den technischen und organısatorischen Datenschutz beırıebene 
Autwand hat ın eınem angemessenen Verhaltnis zun Schutzzweck und 
zum Aufwand für das ADV-System zu erfolgen. Aufdie Erzielung der ın 
21] umschriebenen Wirkung ıst zu achten 

23 Beı ısolierten ADV-Sistomen kann eın wırksumer organısatorischer und 
technischer Datenschutz ın der Regel mıt relatıs geringen Mitteln er- 
reicht werden Deshalb eignen sıch ısolierte ADV-Systeme u L für be- 

sonders sensible Verfahren 

24 Es sınd soweit moglich technische Einrichtungen einzusetzen dıe dıe 

Maßnahmen zur Durchführung des Datenschutzes unterstutzen. 

25 Die mit dem Einsatz eines ısoherten ADV-Systems befaßten Personen 

lassen sıch ıhrer Funktion nach als Betreiber als Anwender und als Be- 
nutzer einordnen 

{]) Betreiber sınd jene Personen oder Instanzen die dıe Verlugungs- 
gewalt uber das ısolierte ADV-System ausuben, 

(2) Anwender sınd jene Personen oder Instanzen die das isolierte ADV- 
System für ıhıe Aufgaben cınsetzen. 

(3) Benutzer sınd jene Personen, die ADY -Prosssse auf dem ısoherten 
ADV-System durchführen 

Haufig werden zweı oder gar drei dıeser Kunklionen von eıner Person 

wahrgenommen Diese hat dann dıe Grundsatze für alle wahrzuneh- 
menden Funktionen zu beachten 

Grundsätze für den Betreiber 

Der Betreiber ıst verantwortlich für die Ausstattung des ADV-Systems 

hinsichtlich Hardware, System- und Unterstutzungssoftware, Organısa- 
tionsmittel, Einbindung des Systembetriebes ın dıe Aufbau- und 

Ablauforganısation des Gesamtbetriebes 

32 Der Betreiber stellt den Schutz der Anlage samt der verfügbaren Schnitt- 

stellen an das System durch geeignete baulıche Maßnahmen sıcher 

3.3 Der Betreiber organısıert den Betrieb des ısolierten ADV-Systens Zur 

Organısation des Betriebs bestelit er eine möglichst DV-fachlich kompe- 

tente Person als Systemverwalter Er regelt ferner dıe Vertretung Der 
Systemverwalter hat folgende Aufgaben: 

(l) vergabe von Rechenzeit und Rechenterminen «ul Antrag de" Benut- 

zer, 

{2) Kontrolle der Zulassıgkcit der beantragten Datenvorarbeitung ı S 

von $3 BDSG ($6 BinDSG'; 

(3) Kontrolle. ob der verfügbare oder erreichbare Standard der technıi- 
schen und organısatorıschen Maßnahmen zum Datenschutz hinsichtlich 
der Sensitivitat der beı der beantragten Datenverarbeitung verwendeten 

Daten angemessen ıst, 

w
w
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(4) Sıcherstellung der erforderlichen technischen und organısatorıschen 
Maßnahmen zum Datenschutz (%6 BDSG, $5 BInDSGi, soweit sie ım 

Rahmen des Grundsatzes 3 L ım Verantwortungsbereich des Betreibers 

hegen, 

(5) Aufbewahrung und Verwaltung der Schlussel oder maschinenies- 

baren Ausweise zum Betreten ges isolierten Bereiches. zur Benutzung 
von Schnittstellen, zunı Zugang zu Datentragern mıt personenbezoge 
nen Daten, zur Benutzung von Datenfernubertragungseinrichtungen 

sowie allen anderen Beiriebsmitteln, deren differenzierte Verwendung 

aus Grunden des Dutenschutzes angebracht ıst, 

(6) Fuhrung eines Benutzerbuches für dıe ısolterte ADV-Anlage, 

welche für jede Benutzung folgende Angaben enthalten soll 

- Name und gef Andresse des Anwenders 

- Namen der Benutzer, dıe ın den isolierten Bereich gelangen 

- Datum und Uhrzeit vom Anfang und Ende der Benutzung 

- Art der Anwendung (u U Angabe der zur Verfügung gestellten An- 
wendungssoftware) 

— Name der benutzten personenbezogenen Dateıen 

- Informationen zu ggt beabsichtigten Datenfernubertragungen 
(Adressat, Absender), 

(7) Verwaltung, Ausgabe und Rucknahme von Datenträgern, dıe dem 
Anwender bzw. Benutzer verfügbar gemacht werden sollen, 

(8) Kontrolle der maschinell erstellten Protokolle, 

(9) Stichprobenhafte Kontrolle, daß der Anwender beı der Benutzung 
des ısoherten AIV Systems nur Datenverurbeitung ım Rahmen scınes 

bewilligten Antrags durchführt, 

(10) Beratung beı der Benutzung des isolierten ADV-Systenis 

Der Betreiber überwacht dıe ordnungsgemaße Anwendung der von ıhm 
zur Verfügung zu stellenden Programme (Systemprogramme, Pro 
gramme aus einer von ıhm betriebenen Programmbibliothek) Er ıst ver- 
antwortlich für die ordnungsgemäße Fuhrung eıner vollstandıgen Doku- 
mentaton seiner Programme 

Grundsätze für den \nwender 

Der Anwender ısi als speichernde Stelle ım Sınne der Datenschutz- 
gesetze ($2 Abs.3 Nr. 1 BDSG, $4 Aus 3 Nr 1 BInDSG) verantwortlich 
für den Datenschutz ım Rahmen seıner Anwendung Er ıst verantwort- 
hch für die von ınm genutzten Anwendungsprogramme und Anwen- 
dungsdaten 

Der Anwender ıst verpflichtet, den Anordnungen des Betreibers ım Hın- 
blick auf dıe ın Zıfl 3 enthaltenen Grundsatze Folge zu leısten 

Dem Anwender obliegen die ın den Datenschutzgesetzen definierten 

formalen Pflichten eımer speichernden Stelle 

Der Anwender uberwacht dıe ordnungsgemaße Anwendung der von 

ıhm zu stellenden Programme, mıt denen personenbezogene Daten ver- 

arbeitet werden sollen Er ıst verantwortlich für die ordnungsgemaße 

Fuhrung eıner vollstandıgen und aktuellen Dokumentation seiner Pro- 
gramme 

Der Anwender stellt die erforderlichen technischen und organısato- 
rıschen Maßnahmen zum Datenschutz (86 BDSG, $5 BInDSG) sıcher, 

dıe gern. Grundsatz 4 | ın seinem Verantwortungsbereich hegen 

Er hat ınsbesondere für dıe dem Schutzzweck der Daten angemessene 
Aufbewahrung der Datentrager mıt personenbezogenen Daten Sorge zu 
tragen 

Der Anwender hat den von ıhm beauftragten Benutzern Weisungen zu 

geben, dıe die datenschutzgerechte Verarbeitung der Daten zum Zıel 

haben Er hat die Befolgung seıner Weisungen zu kontrollieren. 

Der Anwender hat dafür zu sorgen, daß dıe vom Betreiber zur Verfügung 
gestellte Ausstattung bestmoglich genutzt wırd, um zu verhindern, daß 

Unbefugte personenbezogene Daten zur Kenntnis nehmen oder mıß- 

bräuchlich verwenden können Er hat ferner zu prufen, ob die vom Be- 
treıber zur Verfügung gestellte Ausstattung jenen Sıcherheitsgrad 

ermöglicht, der dem Schutzzweck der Daten entspricht 

Grundsätze für den Benutzer 

Der Benutzer ıst verantwortlich für dıe datenschutzgerechte und ord- 

nungsgemaße Durchführung der Datenverarbeitung an ısolierten ADV 
Systemen Er ıst gebunden an die Weisungen von Betreiber und Anwen- 
der, ınsbesondere soweit sıe dıe Grundsätze für Betreiber und Anwender 

ausführen 
Arbeiten mehrere Benutzer gleichzeitig ım Teilhaberbetrieb am ısoler- 

ten ADV-System [vgl Grundsatz }.3 e)], so ıst vom Anwender eın ver- 
antwortlicher Benutzer zu benennen 

Der Benutzer nutzt dıe vorhandenen Einrichtungen zur Durchführung 
des technischen und organısatorischen Datenschutzes ın sorgfältiger 
Weise Inbesondere 

- führt er alle vorgesehenen Protokollierungen, besonders zur Zu- und 
Abgangskontrolle, Eingabekontrolle und Übermittlungskontrolle, 
durch, sofern dıese nicht aufomatısıert durchgeführt werden, 

— achtet er darauf, daß während seınes Aufenthaltes ım ısolıerten 
Bereich keıne Unbefugten den Bereich betreten; 

— achtet der verantwortliche Benutzer darauf, daß Datentrager mıt per- 
sonenbezogenen Daten nur ım Zusammenhang mit ıhrem unmitıel- 
baren Gebrauch offen zuganglıch sınd
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Anlage 3 

Gewährleistung des Datenschutzes 
bei der Volkszählung in Berlin 

Forderungen des Berliner Datenschutzbeauftragten 

Buı der Durchführung der Volkszahlung 1983 ıst aus da’enschutzrechtfic ver Si ht folgen 
des zu gewahrleisten 

| 
Verbot von Maßnahmen gegen den Betroffenen |$9 ALs 1 Satz 2 Abs 2 Satz 3, Abs 3 

Satz 3 Volkszählungsgesetz) 
= Wegen sınos Verstoßes geger das Meldegesetz oder andere Rechtsvorschriften wırd 

eın Bußgeld nicht verhangt 
= Aufgrund von Erkenntnissen aus der Volkszahlung werden Strafverfahr ın gegen dıe Be- 

troffenen nicht eingeleitet 
= Aufgrund von Erkenntnissen aus der Volrszahlung werden staatlıche „eistungen nicht 

ruc kwirkend zuruckgefordert 
u 

Melderegis'srabgleich (89 Abs 1 Volkszahlungsgesetz 
- Der Melderegısterabgleich erfolgt nıcht mit Hilfe der Erhebungsbogen, ondern mit Hilfe 

gesonderter Aufstellungen dıe von der Meldebehorde erstell werden („Beglaitlisten“), 
die Erhebungsbogen werden nıcht an die Meidebehorde ausgehänd gt 

- Die Ber “htgung des Melderegisters erfolgt erst nach Berachrchtigu ng der Betroffe 
nen, diese erhalten dıe Möglı "keit, Stellung zu nehmen 

- Eine gesonverte Zusammenstellung der berichtigten Daten erfolgt nı=ht 
= Aı skunft uber dıe berichtigten Daten wırd nicht von Amts wegen gest ndert aus Anlaß 

der Berichtigung erteilt sondern nur ım Rahmen der ublichen regeimäf gen Datenuner 
mttlungen 

N 
Oftenbarung von Einzelangaben $9 Abs 2ff Valkszah ungsgeseiz) 
- Das Statistikgeheimnis ($ 11 Bundesstatistikgesetz) gı t fur alle Stellen und Personen 

die mit der Volkszahlung befaßt sınd oder denen E nzelangaben zugeleitet werden 
- Eine Weitergabe von Einzelangaben an oberste Bundes oder Landesbehörden und den 

von diesen bestimmten Stellen ıst nur zu statistischen Zwecken zulass g fur Berlin gilt, 
daß statistische Auswertungen ausschließlich som Statistischen Land« samt vorgenom- 
men werden 

- Soweit dauber hınaus Offe ıbarungen zulassıg »ırd zB fur wssenschaftiiche 
Zwecke) wıra eine strenge Prufung der Erforderl chke t (insbesorider ım Hınblick auf 
die Große der geographischen Zuordnungsmerkn ars} vorgenomm: n, der Berliner 
Datenshutzbeauftragte wırd vor der Übermittlung benachrichtigt 

IV 
Trennung uno Loschung der zur Identifizierung der Betr-ffenen dienen ien Daten ($ 11 
Abs 7 Bundesstatistikgesetz) . 
- Eine Eingabe des Namens auf dıe zur Weiterverarbeitung bestimmter Datentrager er 

folgt nıcht 
- Die Erhebungsbogen und andere Unterlagen zur Volkszahl ı1g werden n jeder Phase so 

transportiert und gelagert, daß Unbefugte nıcht Einblsck nehmen kornen 
- Eine Zusammenfuhrung von codıerten Einzelangaben mıt den Namen mit Hilfe technı 

scher Auswertungsverfahren [z B durch dıe Auswertung der Zahlerir ten) findet nicht 
statt 

- Erhebungsbogen und Zahlerliste werden unmittelbar nach Abschluß der Auswertung 
vernichtet 

v 
Zahlerorganısation 
- Angaben die ausschließlıch der Organısation diener insbesondere Telefon Nr }, wer 

den weder gespeichert noch weitergegeben 
= Die Betroffenen werden auf dıe Freiwilligkeit der Angase der Telefon-Nr hingewiesen 
- Es muß die Moglichkeit bestetien, dem Zähler den Erhebungsbogen ım verschlossenen 

Umschlag zu überreichen (z B wenn der Betroffene aufgrund personlicher Bekannt- 
schaft dem Zähler seıne Daten nicht offenbaren wı'l) 

- Die Zahler werden daruber aufgeklart, daß ste auch nırsichtlich aller Wahrnehmungen 
ım Rahmer der Zabiertätigkeit der Geheimhaltungsp‘licht unterliegen und Verstöße 
strafrechtlich geahndet werden konnen, 

= Die Zähler werden nıcht ın ıhrer Nachbarschaft eingesetzt 
- Fur das Auffinden nıcht gemeigeter Personen wırd eın besonderes Entueltan die Zahler 

nicht gezahlt 
(Stand 29 Februar 1989) 

Forderungen des Berliner Datenschutzbeauftragten zur Volkszählung 

Die Konferenz der Datenschutzbeauftragten 
zur Volkszählung 83: 

\ 
Die Konferenz beonachtet dir. wachsende Unruhe ın der Bevaikerung uber die bevörste 
hende Volkszahlung 33 Die Datenschutzbeauftragten haben Verstandnis fur die Sorger 
der Burger Die anhangıgen Verfassungsbeschwerden geben Gelegenheit die Verlas 
sungsmäßigkeit dor Volkszählung zu prufen 
Das Volkszählungsgesetz weist eınıge Unklarheiten und Schwachstellen auf Die Konferenz 
erinnert deshalb an die schon 1979 von Datenschutzbeauftragten ım Laufe des Gesetz 
gebungsverfahrens vorgebrar hten Bedenken Diese richteten sıch vornehmlich yegen die 
Durchbrechung des Prinzips der Trennung von Statistik und Verwaltungsvollzug insbeson 
dere 

= gegen die Verbindung eıncr statistischen Erhebung mit der Aktualisierung der Melde 
register 

- gegen die Übermittlung nicht anonymisierter Volkszählungsdaten durch die Stat st 
schen Landesamter an Dritte 

- gegen dıe unklare Reichweite des Benachteiligungsverbotes 

Die Konferenz stellt fest, daß die Volkszahlungserhebungsoogen den Bestimmungen de 
Volkszählungsgesctzes, des Bundesstatistikgesetzes urd der Datenschutzgesetze nicht ır 
allen Punkten entsprechen und zwar weil 

nicht darauf hingewiesen wırd. daß jeder Auskunftspflichtige eınen eıgenen Hausharts 
und Wohnungsbogen ausfulten kann damit er nıcht anderen Auskunftspflicht:gen se ne 
Derscnenbezogenen Daten offenbaren muß 

= der Hınweis auf das Veibot von Maßnahmen gegen den Auskunftspflichtigen miBver 
standlich ıst, da rıcht jeglicner Nachten fur den Betroffenen ausgeschlossen werden 
ar 

- der Namensteil von den sonstigen Daten nıcht abgetrennt werden kann 
= nscht auf die Freiwilligkeit derjenigen Angaben hingewiesen wırd zu deren Beartwor 

tung kein Verpflichtung besteht 
N 

Die Datenschutzbea iftragten haben sıch seit langem bei den für die Durchführung der 
Volkszahlung zustardigen offentlichen Stellen für die Gewährleistung datenschutzrecht 
licher Anforderurgen eingesetzt Die Konferenz begrußt, daß entsprechende Maßnahmen ın 
einem Teıl der Lander bereits vorgesehen sınd Soweit dıe nachstehender Anforderungen 
nıcht bereits berucksichtigt sınd fordert die Konferenz 

- Zähler durfen nıcht ın unmittelbarer Nähe ıhres Wahngebieles eingesetzt werden 
- auf den Eınsatz von Zählern, beı denen ım Hınblick auf ıhre dienstliche Tätigkait Interes 

senkonflikte nıcht auszuschließen sınd, sollte verzichtet werden 
- der Burger muß auf sein Recht hıngewiesen werden, den Volkszählungsbogen der Erhe 

bungsstelle ım verschlossenen Umschlag direkt zuzuleiten oder dort abzugeben, wenn 
er nicht wunscht daß der Zähler von den Angaben Kenntnis erhält, 

- die Burger sınd darüber a.ıtzuklaren, daß niemand verpflichtet ıst, seine Daten eınem 
anderen Auskunftspflichtigen zu offenbaren, daher ıst jedem Auskunftspflichtigen so 
fern er dıes verlangt, eın eigener Bogen auszuhändıgen, 

= die Burger musaen darauf hıngewiesen werden, daß dıe Beantwortung der nachstehend 
genannten Fragen freiwillig ıst 
© Telefonnummer 
© Fragen an Diplomaten und Angehorıge auslandıscher Streitkrafte soweit sıe uber die 

diesbezügliche Zugehorigkeit hinausgehen 
® Gründe für dıe Nschtzahlung von Löhnen und Gehältern (Arbeitsstättenbogen! 

- den Meldebehörden durfen nur die zum Melderegistervergleich erforderlichen Daten zur 
Verfugung gesteltt werden es ıst unzurassig, den Meldebehörden den kompletten Erhe 
bungsbogen zuganglich zu machen, 

- eıne Berichtigung des Melderegısters darf erst nach eınem förmlıchen melderechtlichen 
Verfahren erfolgen, ın dem der Burger Gelegenheit zur Außerung erhält, 

- die Burger mussen darubeı aufgeklärt werden, dal das Verbot von Maßnahmen gegen 
den Betroffenen beim Melderegistervergleich kein str'ktes Verwertungsverbot darstellt 
das jegliche Benachteiligung des Betroffenen nach Berichtigung des Melderegisters 
ausschließt, 

= außer fur den Melderegıstervergleich durfen Gemeinden dıe Einzelangaben aus den 
Erhebungsbogen nicht fur eigene Zwecke verwenden, 

- eine Datenubermittlung ım Rahmen des &9 Abs 2 bıs 4 VZG darf nur ım Rahmen des 
Erforderlichen stattfinden In aller Regel durfen nur statıstısche Ergebnisse ubermitteit 
werden Eine Übermittlung von Einzelangaben, insbesondere von Straße und Hausnı.m 
mer, ıst ausgeschlossen, wenn dıe Übermittlung aggregierter Daten ausreicht 

- Im Rahmen von 89 Abs ? VZG durfen Einzelangaben nur fur statistische und plane 
rısche Zwecke übermittelt werden Deshalb laßt das VZG nıcht zu daß z B Polizei, Ver 
fassungsschutz, Sozalbehorden und Finanzämter Einzelangaben erhalten 

- Im Rahmen von 89 Abs 3 VZG durfen den Gemeinden Einzelangaben nur fur eıne be 
stimmte statısusche Aufbereitung zur Verfugung gestellt werden Die Übermittlung muß 
auf die fur die jeweilige statistische Aufbereitung erforderlichen Angaben beschrankt 
werden dazu gehört ın keınem Fall der Name 

= Die Statisuschen Landesamter haben ın jedem Einzelfall zu prufen, ob die angeforderten 
Daten zur Erfullung des angegebenen und zulässigen Zwecks erforderlich sind 

- Der zuständige Datenschutzbeauftragte ıst uber alle Ubermittlungen von Einzelangaben 
aus der Volksrahlung durch dıe Statistischen Amter des Bundes und der Lander zu 
unterrichtan 

- Die Erhebungsunterlagen sınd nach Übernahme der Daten auf elektranısche Daten 
trager, spatestens jedoch Ende 1984 zu vernichten Gleichzeitig sınd Kennummer und 
Zablerlistennummer zu loschen 

u 
Die Datenschutzbeauftragten werden verstärkte Kontrollen bei der Ausführung des VZG 
durchfuhren Sıe werden dabeı Insbesondere 

- die Erhebung der Daten, 
- da. Verfanren des Meldersgıstervergleichs, 
- die Aufbewahrung, Auswertung und Vernichtung der Erhebungsunterlagen beı den Statı 

stıschen Landesämtern sowie die Übermittlung statistischer Einzelangaben und ıhre Ver 
wendung beim Empfanger 

prufen una cıe Öffentlichkeit uber dıe Ergebnisse der Prufungen unterrichten 
Wird diesen Forderungen der Datenschutzbeauftragten Rechnung getragen, so sınd nach 
ıhrer Überzeugung Jie Sorgen der Burger ım wesentlicher unbegrundet 

(Stand 22 März 1983) 
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Datenschutzrechtliche Anforderungen 
an den fälschungssicheren und maschinenlesbaren Personalausweis bzw. Paß 

Die Datenschutzbeauftragten ın Bund und Landern wessen darauf hin, Jaß se 
bereits ını November 1979 datenschutzrechtiiche Anforderungen an dıe Ein- 
fuhrung des falschurgssicheren und maschinenlesbaren Personalausweı- 
ses gestellt haben In das Bundespersonalausweisgesetz sınd daraufhin ent 

scheidende datenschutzrechtliche Regelungen aufgenommen wordn 

Die Datenschutzbeauftragten betonten jedoch seinerzeit, daß eın ması hinen 
lesbarer Personalausweis nur ın Verbindung mit einem datenschutzgerech 
ten Melderecht und bereichsspezifischen Datenschutzregelungen tur den 
Sıcherheitsbereich hinnehmbar ıst Anknupfend an diese Forderungen nahm 

der Deutsche Bundestag bei der Verabschiedung des Personalaı sweıs 
gesetzes arn 17 Januar 1980 den nachstehenden Entschiießungsan'rag an 
{vgl BT Drs 8/3498) 

„Der Deutsche Bundestag st der Auffassung daß angesichts der 
raschen Fortentwicklung der automatischen Datenserarbeiturg und 
deren Eınsatz ın der offentlichen Verwaltung uber dıe Verabsch edung 
des Gesetzes zur Anderung des Gesetzes uber Personalausweise hın 
aus weitere Maßnahmen erforderlich sınd. um einen ausreich enden 
Schutz der Personlichkeitsrec hie der Burger gegen mißbrauchlic 1e Ver 
wendung ıhret personlicher Daten zu gewahrleisten 

Die Bundesregierung wırd deshalb ersucht, 
1 den Entwurf eines datensc hutzgerechten Meldere« hisrahmer geset 

z0s einzubringen und 
2 die Arbeiter ır Entwicklung bereichsspezifischer Datenschu’zrege 

lungen fur dıe Sicherheitsbehorden nachdrucklich fortzusetzen “ 
Die Anwendung moderner Informationstechnologien hat inzwischen »uneh- 
mend zur Kombination und Integration neuer und vorr ındener Informations 
systerme gefuhrt Die Entwicklung der Informationstechnologie ıst gekenn- 
zeichnet durch dıe Verknupfung von Daten. Text, Sprashe, Schriftzugen und 
Bildern, die eine umfangreiche Darstellung und Uberprufung von Peısonen 
moglıch machen konren Die Einfuhrung des maschinenlesbaren Peısonal 
ausweises bzw Passes muß ım Zusammenhang mit dıeser Entwi.klung 
gesehen werden Die Aussage, daß ein maschineniesbarer Personalausweis 
unter Datenschutzgesichtspunkten hınnehmbar ıst kann nur dann aufrecht 
erhalten werden, wenn die bereits 1979 erhobenen Forderungen in tusreı 
chendem Maße erfullt werden und auch ım übrıgen bei der Ausfuhrung des 
Personalausweisgesetzes den Datenschutzbelangen Reı hnung getragen 
wırd Das bedeutet, daß weitere Regelungen getroffen werden mussen, um 
ınzwischen zu Tage getretene Unklarheiten und Mißverstandnisse auszurau- 
men und eine datenschutzgerecnte Anwendung des Gesetzes sıcherzu 

stellen A) Zum Peısonalausweisgesetz 

1 Soweit beı polizeilichen Personenkontrollen Anfragen ın polizeilichen 
Informationssystemen vorgenommen werden, durfen diese Anfragen 
nıcht personenbezogen protokolliert werden damn ınsbesondert: keine 
Bewegungsbilder entstehen konnen. Da solche Protokollierung.n, dıe 
als „Einrichtung von Dateien" anzusehen sind, nıcht Zwecken der Ürenz 

kontrolle und der Fahndung ım Sınne des$ 3 Abs 5 Satz 2 Persoralaus 
weısgesetz dienen, sınd gie nach 83 Abs 5 Satz 1 Personalausweıs- 
gesetz unzulassıg. Im ubrigen laßt sıch aus der Entstehungsgesc hıchte 
dıeser Vorschrift ableıten, daß der Gesetzgeber eıne Verwendung des 
Ausweises zur automatischen Einrichtung von Dateren grundsatzlich 
nıcht gestatten wollte 

2 Die Datenschutzbeauftragten gehen davon aus, daß die Nutzur g des 
Personalausweises durch dıe Polizei nach $3 Abs 5 Satz 2 Pe sonal- 
ausweisgesetz nıcht auch dıe Verwendung der Seriennummer eın 
schließt, hierfur ıst 83 Abe 4 Personalausweisgesetz die Spezial 
vorschrift 

3 Die unterschiedliche Formulierung ın 883 Abs 5 Satz 1 und 4 Satz 2 
Personalausweisgesetz gıbt zu MiBverständnissen Anlaß Die Regelung 
ın 84 muß deshalb der ın $3 angeglichen werden 

4 Die internationale Lesbarkeit des Personalausweises erfordert fur 
deutsche Staatsangehorige dıe gleiche Schutzintensitat auch ım grenz 
uberschreitenden Reiseverkehr Die Konferenz bittet daher dıe Bundes 
regierung, sıch dafur einzusetzen, daß die datenschutzrechtlichen Anfor 
derungen an dıe ınnerstaatliche Verwendung des Ausweises aı ch ım 
internationalen Bereich umgesetzt werden 

B} Zu den Ausführungsvorschnften der Länder 

1 im Ausfuhrungsgesetz oder ın den Verwaltungsvorschriften mu3 fest 
gelegt werden, daß eın Personenfeststellungsverfahren nur durchzu- 
führen ıst, wenn Zweifel an der Identität des Ausweisbewerber« nıcht 
ausgeraumt werden konnen, und daß ın diesem Verfahren erkensiungs- 
dienstliche Maßnahmen nur als letztes Mittel zulässig sind Eine V/eiter 
leitung dieser Unterlagen an ds Bundeskriminalamt daıf nur fürden Ver- 
gleich mit anderen Unterlagen zugelassen werden 

2 Im Ausfuhrungsgesetz muß bestimmt werden, daß dıe erkenr ungs 
dıiensthichen Unterlagen zu vernichten sınd, sobald die Identitet fest- 
gestellt ıst 
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3 In das Personalausweisregister durfen nur die ım Personalausweis ent 
haltenen personenbezogenen Daten ($1 Abs 2 Personalausweis- 
gesetz) sowie Vermerke uber Anordnungen nach 82 Abs. 2 Personal- 
ausweisgesetz aufgenommen werden Von der Aufnahme der Angabe 
„unveranderliche Kennzeichen“ (811 Abs 2 Nr 6 des Formulierungs 
vorschlags) muß abgesehen werden 

4 Der Zweck des Personalausweisregisters ıst ım Landesgesetz selbst 
festzulegen Hierbei ıst zu berucksichtigen, daß es nıcht Aufgabe dıeses 
Regısters seın kann eine weitere umfassende Identifizierungsdatei 
neben dem Melderegıster zu eroffnen, zumal dadurch weitere Daten 
{Lichtbild und Unterschrift} mıt den Meldedaten verknupft werden kon 
nen Datenubermittiungen an andere offentliche Stellen und an Private 
sind auszuschließen Eine Ausnahme darf nur fur Übermittlungen an dıe 
Polizei zugelassen werden, wenn es ım Einzelfall fur deren Aufgaben- 
erfullung erforderlich (st 

5  Spatestens funf Jahre nach Ablauf der Guitigkeit des Personalausweises 
sınd dıe Daten ım Personalausweisregister ohne Einschrankung zu 
löschen 

Fur die Aussteliung eınes vorlaufigen Personalausweises reicht eine kur 
zere Aufbewahrungsdauer aus Entsprechend $ t0 Abs 4 des Entwurfs 
des Niedersachsischen Ausweisgesetzes sollten die Daten hochstens 
bis zu eınem Jahr nach Ablauf des Jahres der Gultigkeitsdauer auf 
bewahrt werden 

6 Fur Daten der Personen, dıe ım Fall der Entmundigung, wegen Geistes 
krankheit oder ım Fall dauernder Anstattsunterbringung von der Aus 
weispflicht befreit worden sınd, ıst wegen der damit gegebenen Sonder 
stellung eine strenge Verwendungsbeschrankung vorzusehen 

7 In den Verwaltungsvorschriften zum Ausführungsgesetz der Lander 
mussen das Verfahren beı Mitteilungen uber den Verlust des Personal- 
ausweises geregelt und das Formular festgelegt werden. 

C) Zu bereichsspezifischen Datenschutzregelungen 

1 Soweit die Regelungen ın den Meldegesetzen der Lander dem Melde- 
rechtsranmengesetr entsprechen, sınd dıe datenschutzrechtlichen 
Anforderungen erfullt! Die Speicherung der Seriennummer, dıe ın 
einıgen Landesmeldegesetzen ın den Datenkatalog aufgenommen 
wurde, widerspricht dem ın 83 Abs.4 Satz 1 Personalausweisgesetz 
festgelegten Nutzungsverbot, erhoht dıe mıt der Maschineniesbarkeit 
des Personalausweises verbundenen Gefahren und ıst uberdies ım Hın- 
blick auf dıe Falschungssicherheit des Ausweises uberflüssig 

2 Durch die Maschinenlesbarkeit des Ausweises werden die nachfolgend 
aufgefuhrten datenschutzrechtlichen Probleme verscharft, deren 
Losung die Datenschutzbeauftragten von Bund und Landern bereits fru- 
her gefordert haben die aber durch die bisher erlassenen polizeilichen 
Richtlinien (insbesondere KpS- und Dateienrichtiinien sowie die Rage- 
lung uber dıe Amtshilfe zwischen Bundesgrenzschutz und Nachrichten- 
diensten) noch nıcht erreicht ıst 

21 Im Polızeirecht des Bundes und der Länder und ım Strafverfahrensrecht 
sınd gesetzliche Grundlagen für dıe Informationsverarbeitung der Polı- 
zeı, insbesondere fur dıe polızeiiiche Beobachtung und dıe Identitats- 
feststellung zu schaffen. Zıel dieser Regelung muß es auch seın, den 
Umfang der Personenkontrollen ım Hınblıck auf die Nutzung des maschı 
nenlesbaren Ausweises zu begrenzen 

22 Zulassigkeit und Grenzen des Informatonsaustausches zwischen Polı 
zeı und den Nachrichtendiensten sınd gesetzlich zu regeln 

23 Der Beschtuß der Innenministerkonferenz vom 2. September 1977, der 
vorsieht, daß alle Personen, dıe der Polizei beı der Erfullung ıhrer Auf- 
gaben bekannt werden, durch Abfrage ın der Personenfahndungsdate: 
uberpruft werden, muß aufgehoben werden. Die vorhandenen Rechts- 

grundlagen lassen eine derart umfassende Überprufung nıcht zu Das 
gleiche gilt fur einen routinemaßigen Abgleich mıt den Fahndungs- 
dateien ım Rahmen von Verkehrskontrollen 

24 Eine Rechtsgrundlage für den Anschluß der Landerpolizeien an dıe zoll- 
rechtliche Überwachung ıst nicht ersichtlich. Dieser Anschluß ıst zu 
losen 

3  Furdte Praxis der Polızeikontrollen, ınsbesondere unter Verwendung des 

maschınenlesbaren Personalausweises sind Rıchtlinien zu erlassen, dıe 
den Grundsatz der Verhaltnismaßigkeit konkretisieren 

D) Zum Entwurf eines Paßgesetzes 

Die gleichen datensrhutzrechtlichen Forderungen gelten fur dıe mit dem Ent 
wurf eines Paßgesetzes vorgesehene Einfuhrung eınes maschinenlesbaren 
Passes 

Daruber hınaus behalt <ıch dıe Konferenz weıtere Forderungen zum Paß- 
gesetz vor
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Anlıge 5 

Stichwortverzeichnis zu den seit 1979 erschienenen Jahresberichten 

/itierweis2 Jahr, Seite 

Abgeordnetenhaus 83, 2° 
Ablichtung von Personalausweisen 80, 14 

Adoptionsgeheininis 83, 13 

Adrema-Platten 83, 19 
Arztliche Schweigepflicht 81, 5 ] 
Adreßlisten 81, 12 
\kten 79, 3.81, 12 
Aktenemnsicht 79, 3.6, 81. 13 
Aktenvernichtung 81, 1” 

Akten, Vollstandigkeusp ınzıp 81, 10 

Amtsgeheimnis 81, 9 
Amtsgericht 81, 8 
Amishilte 79, 3 
\nonmisıerung 80,6, 1°, 81,8 
\nordnung uber Mitteilungen ın Strafsachen 

(MıStra) 80. 12, 13 
Archiv 80, 18 
\ufbewahrung von Daten 81, 5, 7,9, 10.11 
tufsichtsbehorde für den Datenschutz 
79,5, 80, 17, 81, 15, 18, 82, 20, 83, 24 

Auskunft 79, 3, 80. 7,81. 6 
Auskunftsverweigerung 80, 7 

Auslander 80, 5, 81, 7,82, 14 

Auslandsrbehorde 81, 12 83, 15,23 
BAfoGı 81, 17 
Bankrerkehr 81, 14 
Bau und Planungsakten 82, 5 11 
Benutzet- und Zugriffskontrolle 82, 18 
Beratung 794, 80,4, 15, 81,4, 18, 82,21, 83,25 
Bildschirmtex1 80.5.9,1 ,81,13.21,.82,°,83 5 

Berichtigungsanspruch 80, 7 
Rezirksamter 83, 20 
Bezirkseinwohneramter 81. 8 
Bezirksverordnetenversammlung tBV\ ) 82, 5 
Breitbandkabel 81, 33, 14 
Bundeskrimimalamt 80, 16 
Bundesstatistihgesetz 80, 3 
Bundeszentralregister BO. 12, 13,81, 10. 11, 

82,20 
Code 80, 6 
Code Sicherung 81, 14 
Datei 81,9 
Dateihegritt 80, 3, 81,3, 12 
Dateienregister 79, 2,4, 5,80, 15, 81, 11, 18, 

82, 20, 83, 25 
Datenerhebung 80, 12, 81,5 
Datengeheimnis 81,9 

Datenscheckheft 81.4 
Datenschutzbeauftragte - Konterenz 81, 10 
Datensicherung 80, 9, 14 81, 11,12, 18, 

82, 25ft 
Datenverarbeitung 81, 8 
Einheitliche Patientendarenverwaltung (EP) 

81,17 
Einsichtsrecht 79, 3, 80, 13, 81, 13, 20. 83, 4 
Einwilligung 79. 2, 4, 80. 3.6, 81, 5,6. 7,1], 

13,19, 21 
Einwohnerdatenbank 81, 8, 82, 19, 83, 11 
Einwohnerwesen 79,3 
Erfordeslichkeitsgiundsa‘7 79, 7,80, 13, 

„12,18 
Erhebung 81, 6, 7, 10 
EUROCAT SL, S 
Furoparat 79, 6, 80, 18 

Ichlbelegungsabgabe 82, 7 

Lernwartung 81, 17 
Feuerwehr 82, il 

Forschung 80, 5,6 81,° 6,13 15 
82. 14,83, 21 

Luhrungszeugnis BL, 1] 

  

79,14 - 

Gebuhr:apflicht bei kuskunften 79, » 
Gesundneitsdaten 79, 3, 80,4, 81,3, + 

Gewerbsregisier 80, 3 81, 16. 82, 19 
Hochschulen 79, 3. 80,4, 81,4, Il 
Hochscnulstatistikgesetz 81, 12 
Home-Fınkmg 8k, 14 

industri>- und Handelskammer 80, 1.81, 15 
Informationelles Selbstbesummungstscht 79, 3 

Informaıtonssy stem für Verb schenv- 
bekarıpfung (JSVB) 80, 8, 83, 12 

Isolierte AD\ -Systeme 83, 18 
INPOL 80, 16 
Intimbereich 80, I1 
Jugendg erichtshilt: 81.12 

lustız 81,4 14 
Kabelktmmun'katıon 80, 5.9 11 

Kabelpı otprojekt 83, 5 
Kautpre ssammlung 83, 23 

Kırchen 79,2, 5, 80,4 
Klemreihner 82, 17, 83, 18 
Kontrol & 79, 2.3,.4, 80,4, 81,4, 22 
Kraftfabrzeugtahndung 82, 11 
Kraftfahrzeugzulassungen 79, 3 

Kranker hauser 81, 6 
Krebsre zısteı 81, 5 
Krımin: laktenrachweis (KAN) 80, 16 

Krımin: Ipobizei 81, 10 

Krımin. Ipoltzesliche personenbezogene 

Sammlungen (KpS} 79, 5, 80, 15. 81, In, 
82,1 ft 

! andesamt luı Elektronische 
Datenverarbeitung (LED) 81, 16 

Landesamt für Veıfassungsschutz 80, 7 
Landesı 1eldegesetz 80, 17.81, 7,83, 11 

Landestneldegesetz - Musterentwurt 80, 

Liegens .haftskataster 82, ° 

Loschungsanspruch 80, 7 
Lohnsteuerkarten 80, 15, 81, 11 
Lohnsteuerkarten - offener Versand 81, 8 
Manuel'e Datensammlungen 82,21.2511.83,18 
Medien ırıvilcg 89, 10, 81, 22 

Medızir ısche Daten 80, 3, 12 
Meldepilicht 81, 7 

Meldere cht 80, 18, 82. 9, 10 
Melderechtsrahmengesetz 79, 5,80. 3, lo 17, 

81,9 
Mensch nrechtskonvention 79, 6 
Mieterlsten 82, 5 
Mitteilungen ın Strafsachen (MıStra} 80, 13 16 

Mitteilungen ın Zivilsachen (MıZı) 81, 8 
Nachtrage zu Feststellungen aus den Voriahren 

82, 18.83,23 
Nachric ıtendsenstliches Informationssyster) 

{NATINIS) 80, 7 
Neue Medıen RO, 4, 5.3, 17,81, 3,13, 21 ME, 
82,77,231,83,4n 

Novell rung des Berliner Datenschu zgesetzes 

81,18 
Novellierung des Bundesdatenschutzgesitzcs 

79,5 80,3. 17,81, 19, 82, 21,83. 26 
OLCD "9, 6, 80, 18 
Öffentliche Sıcherheit und Ordnung 

79,3 80,4 81,3, 4 
Offentli.he Sıcherheit und Strafverfolgung 

80,7 17 
Oftenbarungsbefugnisse BI, 12 
On-lıne Anschluß 80, li, 81, 3 

Ordnun ssmerkmale {früher Personensenn 

zeich:n) 81,7. 82, 9 

18 81.2: 

19708 14 

Personlichkeitsprofile 80, 11 81,21,22 
Personlichkeitsrecht 81, 15, 82,5 
Personalakte 79, 4, 80, 12,81, 21 
Personalausweis 79, 4,81. 9, 83. 10 

Personalausweisgesetz 80, 16. 83, 10 

Personaldaten 79, 3,80,4 12,17 
81,4, 11,12. 21 

Personaldatenschutz 81. 20 
Personalwesen 79, 3.5.81, 3, 10 

Personenkennzeichen 81,7 
Planung 81, 5,6, 13,82, 5 
Polızei-Behorden 79, 3, 80, ' 
Programmniests 82, 18 
Psychiatrie-Daten 81, ”, 20 

Psychiatrische Gutachten 80. 13 

Quell-Abzugsverfah.er 81. 11 

Rasteriahndung 80.5 Tl 15 
Rechenzentrum 83, 18 
Recht aut Akteneinsicht 79, 3, 6, 81,4, 12 

Religionsgemeinschatten 80, 1° 81, 18 

Sanıerungsdaten 82, & 
Schadenersatz 79, 2, 6, 80, 4 
Schulerasten 80, 13, 81, 1}, 82, 19, 83. 22 

Schulen 79,3, 80, 4, 81,4, 83, 22 
Schulfragebogen 80, 8 
Schutzgemeinschaft für allgem Arcditsicherung 
GmbH (Schuta) 81, 15 

Sender Fıeies Berlın 79, 2,60, 27 
Sıcherheitsbereich 79.3.5. 80,” 
Sosıaldaten 81, 12 
Sozıulgehe'mnis 79, 4, 80,3 81,12 

Soztalgesctzbuch X 79, 4, 80, 3, 4, 

81,4 12,82, 1311,83, 13 7 
Sozıalhulfebezug 81, 12 

Sorıalwesen 79, 3, 5, 80,4, 81,4 

Speicherung 8#, 12. 81, 6, 7,9, 21 
Staatsanwaltschaft 81, 1411, 83, 19 
Stand-Atone-Rechner 81, 17 
Statıstik 81, 13, 83, 7 

Strafvollzugsanstalten 80, 14, 81, 5, 82, 19 
Taxıfahrer-Dateı 84, 16 
Telefondaten 81, 17, 18, 83, 24 

leletex 80, 10 
Textverarbeitungssysteme 82, 17 

Iransportkontrolle 82, 18 

Übermittlung personenbezogener Daten 80, 3 

l bermittlung psychiatrischer Daten 81, 7 

Ubermittlung von Anschriften 81, 11 
Übermittlung von Gesundheitsdaten 81, 5 

Übermittlung von Patieniendaten 81, 6 
Uberprufung von Rechenstelten 82,17 1,83, 20 
Unbeschrankte Auskunfte 81, 10. 11. 83, 24 
Unmwverstatsklinikum Steglitz 83, 16 ff 

verfassungsschutz 79, 3 
Vernichtung, Datentrager 81, 17 

Vertrauensleute 81, 11 
Veröffentlichung von Verurteilungen 82, ! 
verwaltungsprozeßordnung 82, 22 
Verwertungsverbot 81, 20 
\rdeotext 80, 9 
Volksbegehren 81, 9 

volkszahlung 83, 3, 7 

Wahlen 81, 8,9, 13,22 
Warnkarteien 80, 12 
Werbung 79, 6 
Fugritfsberechtigung #1, 9 
Zustimmung (informed consent) 80, 6 
/weckbindung 81, 20 
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